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Tagesordnungspunkt 1 

Begrüßung 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Schönen guten 

Morgen, meine Damen und Herren! Unsere AG-

Arbeit neigt sich langsam dem Ende zu. Ein Zei-

chen dafür wird sein, dass ich aller Voraussicht 

nach heute die letzte AG-Sitzung leite. Wir kom-

men also tatsächlich jetzt zu einem Punkt, an 

dem wir uns des Stands unserer Arbeit endgültig 

versichern müssen. 

Ich darf die anwesenden AG-Mitglieder begrü-

ßen; Entschuldigungen liegen vor von Herrn 

Kudla und Herrn Becker. Herr Jäger wird wohl 

später kommen. Wir haben als ständige Gäste 

Herrn Fox und Herrn Fuder, als Jugendbotschaf-

terin Frau Marchand, die in einigen Minuten 

kommen wird. Wir begrüßen Herrn Hart, Herrn 

Becker und Herrn Ahlswede. Wir haben Herrn 

Hagedorn in unseren Reihen, und wir haben ak-

tuell noch niemanden in den Besucherreihen. 

Herr Sommer wird durch Herrn Marticke vertre-

ten. Wir haben also eine relativ breite Aufstel-

lung, wenn auch keine vollständige. 

Tagesordnungspunkt 2 

Beschlussfassung über die Tagesordnung 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich darf Sie fragen, 

ob es Anregungen zur Tagesordnung gibt. Die Ta-

gesordnung ist kurz und plausibel. Darf ich also 

davon ausgehen, dass Sie mit der Tagesordnung 

einverstanden sind? Vielen Dank. 

Dann gehe ich über zu den Protokollen: Die Pro-

tokolle der 22., 23. und 24. Sitzung liegen Ihnen 

vor. Sie sind wie immer gebeten, innerhalb von 

14 Tagen nach Erhalt des Protokollentwurfs - das 

wäre im Verlaufe dieser Woche - Anmerkungen 

zu den Protokollen zu machen, wenn Sie entspre-

chende Anmerkungen adressieren wollen. 

Der Protokollentwurf für die 25. Sitzung liegt der 

Geschäftsstelle noch nicht vor. 

Tagesordnungspunkt 3 

Zuschriften, Internetauftritt und Internetforum 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Aktuell sind 

keine Zuschriften, die die AG 1 betreffen, einge-

gangen. 

Bezüglich der Online-Kommentierung kann ich 

Ihnen kurz folgenden Stand verlesen: Seit dem 

15. Februar 2016 haben 4.460 Besucherinnen 

und Besucher die Konsultationsseiten besucht. 

Diese Besucherinnen und Besucher haben insge-

samt 18.543 Seiten aufgerufen. Der Diskussions-

raum lässt erkennen, dass ca. 160 Personen sich 

im Rahmen der Konsultation zu Wort gemeldet 

haben. Diese 160 Personen haben 2.153 Bewer-

tungen und 586 Kommentare abgegeben. Dabei 

sind Schwerpunkte zu identifizieren, und zwar 

zum einen die Präambel und die Geschichte der 

Kernenergie, als Zweites der Umgang mit Kon-

flikten und, etwas weniger intensiv, die Arbeit 

der Kommission. 

Von den insgesamt abgegebenen Bewertungen 

waren rund 48,5 Prozent negativ. 

Zu diesen Internetkonsultationen sind von der 

AG 1 jetzt kurzfristig die Kapitel 7.1 und 7.2 hin-

zugenommen worden. Das heißt, dass die relativ 

gravierend negativen Bewertungen zumindest 

uns noch nicht erreicht haben, weil unser Inhalt 

erst kurzfristig im Internet aufgenommen ist. 

Gibt es zu den Zuschriften noch Nachfragen? 

Herr Thomauske und Frau Kotting-Uhl. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich habe mich an ei-

ner Bemerkung etwas gestört, und zwar die Be-

wertung mit „negativ“. Ist Kritik nicht generell 

positiv? 
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Wenn wir die Leute einladen, sich mit uns kri-

tisch auseinanderzusetzen, ist die Tatsache, 

wenn sie das tun, doch überaus positiv. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Meine Frage geht in 

eine ähnliche Richtung. Mir geht es auch um eine 

etwas differenziertere Bewertung, wenn das mög-

lich ist, vor allem derjenigen, die etwas über 50 

Prozent betragen. Wie haben sie sich denn geäu-

ßert, wenn sie sich nicht negativ geäußert haben? 

War das eher Lob, oder waren das Nachfragen? 

Oder waren das eigene Stellungnahmen? 

Der Schwabe sagt: Net g’schumpfe isch g’lobt 

g’nug. Die Tatsache, dass fast 50 Prozent etwas zu 

kritisieren haben, ist eigentlich normal, wenn 

man sich äußert. Man äußert sich eher, wenn 

man etwas nicht richtig findet, als nur zurückzu-

melden: Finde ich gut. Deswegen meine Frage: 

Wie haben sich denn die anderen 50 Prozent ge-

äußert? 

Annett Lorenz-Jurczok (Geschäftsstelle): Man 

darf die Kommentierung und die Bewertung 

nicht miteinander vergleichen. Es gibt da ja die 

Möglichkeit, ein positives oder negatives Votum 

abzugeben. Das sind die Zahlen, die Herr Gaßner 

mitgeteilt hat, also 2.153 Bewertungen in die po-

sitive oder in die negative Votierung, also wirk-

lich nur ein Häkchen bei Plus oder Minus ge-

setzt.  

Außerdem gab es 586 Kommentare. Da wird 

dann Text geschrieben, wenn man es anders sieht 

oder andere Gesichtspunkte berücksichtigt wis-

sen möchte. 

Wir werden in der kommenden Kommissionssit-

zung am Donnerstag darüber intensiver reden; 

dem möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Da wird 

Herr Hagedorn eine Auswertung dieser Zahlen 

vorlegen, um auch ein bisschen in die Kommen-

tare hineinzugehen. 

Wir sind als AG 1 mit unseren beiden Kapiteln ja 

leider nicht dabei, weil das den Stand bis zum 

22.05. umfasst. Aber nichtsdestotrotz bekommt 

man dadurch ein Gefühl, wie die Bevölkerung 

mitarbeitet, Hinweise gibt usw. 

Zu den negativen Bewertungen: Kurioserweise 

wurden zu den Kapiteln, zu denen es ganz wenig 

Kommentare gibt, die meisten Voten abgegeben; 

die sind dann leider negativ, als wenn die Bevöl-

kerung nur reingegangen ist, keinen Kommentar 

abgeben wollte, den Text gelesen hat und immer 

wieder votiert hat: negativ, wollen wir nicht, 

wollen wir nicht. So würde ich das jetzt interpre-

tieren. 

Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen im Laufe des 

Tages gerne noch tabellarisch die Art und Anzahl 

der Voten zu den einzelnen Kapiteln zukommen 

lassen. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Wir sind ja schließlich 

die AG Öffentlichkeitsbeteiligung und sollten 

uns auch Gedanken darüber machen, was an Öf-

fentlichkeitsbeteiligung sinnvoll ist. Gerade nach 

dem, was Sie als Letztes dargelegt haben, frage 

ich mich, ob das der Komplexität dessen, was wir 

da vorlegen, überhaupt gerecht werden kann, 

wenn man ein Häkchen bei Ja oder Nein macht, 

ob das nicht zwangsläufig zu einem Bild führt, 

das der Sache nicht gerecht wird und auch Mei-

nungen eigentlich gar nicht widerspiegeln kann. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Wenn wir eine Ana-

lyse der Anmerkungen machen würden, die von 

Kommissionsmitgliedern während der Befassung 

mit den Texten gekommen sind, käme man wahr-

scheinlich zu dem Ergebnis, dass sich deutlich 

mehr als 50 Prozent kritisch zu den vorliegenden 

Texten geäußert haben. Mit dieser Schwarzweiß-

rasterung tue ich mich also ein kleines bisschen 

schwer.  
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Es ist natürlich jetzt zu spät, aber trotzdem, 

glaube ich, müssen wir aufpassen, damit wir in 

der Deutungshoheit der Ergebnisse nicht dazu 

kommen, dass wir sagen: Mehrheitlich wird das, 

was wir hier gemacht haben, abgelehnt oder als 

negativ empfunden. Ich denke, da braucht man 

eine andere Bewertung, die gleichwohl dem 

Rechnung trägt, was vonseiten der Bevölkerung 

dazu geäußert worden ist. 

Hans Hagedorn (DEMOS): Ich möchte auch da-

vor warnen, den Fokus zu stark auf die quantita-

tiven Zahlen zu legen; das ist einfach mit zu ho-

hen Unsicherheiten behaftet. Die Bewertungen 

kommen dadurch zustande, dass einzelne Leute 

einzelne Absätze anklicken. Wenn da jemand, 

wie es mal geschehen ist, ein komplettes Kapitel 

durchgeklickt hat und dabei positiv oder negativ 

angeklickt hat, verfälscht dies das Bild komplett.  

Diese Zahlen kann man als Anhaltspunkt neh-

men, aber wir haben uns in der Auswertung, die 

wir für Donnerstag vorbereiten, ganz klar eher auf 

die qualitativen Fragen beschränkt und geschaut: 

Wo sind interessante Zitate, die wir auswerten 

können und die für die Kommissionsarbeit Im-

pulse gegeben haben? 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Es ist klar, dass 

hier ein Stück weit Verzerrungen eintreten, je 

nachdem, in welchem Umfang jemand seine Be-

wertung abgibt. Das macht deutlich, dass relativ 

schnell eine bestimmte Zahl zustande kommt 

und wir mit dem Qualitativen besser aufgehoben 

sind.  

Dadurch, dass Herr Hagedorn die Arbeit für den 

Donnerstag vorbereitet, dürften unsere Beiträge ja 

in die Auswertung eingehen. Dann werden wir 

uns am Donnerstag dazu noch mal äußern. 

 

Tagesordnungspunkt 4 

Stand des Berichtsentwurfs – weitere Erörterun-

gen zu Textvorschlägen: 

1.    Kapitel 7.3 „Akteure und Gremien“  

     - Vorbereitung 3. Lesung 

dazu:  

o Fachkonferenz Teilgebiete 

o Ablauf des Stellungnahmeverfahrens/ 

Erörterungstermins im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung während des 

Standortauswahlverfahrens (Papier Prof.  

Dr. Jäger) 

2.    Kapitel 7.4 „Ablauf der Öffentlicheits- 

       beteiligung“ – Vorbereitung 3. Lesung 

3.    Kapitel 7.6 „Beteiligung an der Kommis- 

       sionsarbeit“ – Vorbereitung 3. Lesung 

4.    Kapitel 7.5 „Abfallkapazität“ 

5.    Kapitel 7.7 „Empfehlungen zur Ände- 

       rung des Standortauswahlgesetzes 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ihnen liegt ein 

Dokument mit dem Stand vom 25. Mai 2016 vor. 

In diesem Dokument sind zunächst die in unse-

rer letzten Kommissionssitzung angeregten Ände-

rungen im Bereich 7.1 und 7.2 aufgenommen. 

Diese Änderungen waren im Verlaufe der Kom-

missionssitzung einvernehmlich vorgenommen 

worden und sind jetzt technisch von Herrn Hage-

dorn vollständig umgesetzt worden, sodass ich 

insgesamt 7.1 und 7.2 aufrufe und frage, ob es 

dazu noch Anmerkungen gibt oder wir diesbe-

züglich in Ruhe der dritten Lesung entgegense-

hen können. 

Dann würde ich 7.1 und 7.2 mit der Maßgabe als 

hier behandelt ansehen, als Ihnen als Tischvor-

lage ein völlig neuer Text zu 7.1 vorliegt. Dieser 

Text ist von Herrn Müller und Herrn Sommer 

verfasst worden und müsste von Ihnen zunächst 
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mal wahrgenommen werden. Dieser Text ist 

Herrn Meister und mir am Wochenende zugelei-

tet worden. Wir hatten bislang keine Gelegenheit, 

uns des Textes anzunehmen.  

Ich weiß nicht, ob wir heute Gelegenheit finden, 

eine Lesepause zu machen. Ich fände es gut, 

wenn wir es mal durchlesen könnten, um ihn 

dann redaktionell durchzugehen, aber ich 

möchte es jetzt nicht aufrufen. Es war das Anlie-

gen von Herrn Müller und Herrn Sommer, vor 

das bisherige Kapitel einen Teil zu setzen, der 

die Überschrift „Repräsentative Demokratie und 

Bürgerbeteiligung“ trägt. Er wendet sich ein 

Stück weit an die parlamentarische Demokratie, 

die Bürgerbeteiligung als eine sinnvolle Ergän-

zung und nicht als eine kritische Distanz und 

Konkurrenz anzusehen. 

Herr Meister. 

Vorsitzender Ralf Meister: Ich habe noch eine 

Anmerkung zu Seite 10 der Vorlage. Unter 7.2 

Struktur der Öffentlichkeitsbeteiligung gibt es die 

Abbildung #2. Unten ist die Informationsplatt-

form links dunkelgrau schattiert und geht nach 

rechts in Weiß über. Das wird an keiner Stelle er-

klärt, erschließt sich aus der Grafik also über-

haupt nicht. Oder habe ich etwas überlesen? Es 

müsste dann noch eine Fußnote geben. 

Es zeigt, dass man dieser Idee wahrscheinlich fol-

gen konnte, aber die grafische Darstellung ohne 

Erklärung sagt nichts aus. Ich weiß nicht, wie 

man das lösen könnte. Vielleicht fällt Ihnen et-

was Besseres ein. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Es entwickelt sich ja. 

Wir belassen es dabei so lange, bis wir etwas Bes-

seres haben. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich glaube auch, 

dass die Fußnote „kein formalisiertes Gremium“ 

nur Insidern verständlich ist. Wir werden heute 

den ganzen Tag darüber reden, was ein Format 

und was ein Gremium ist, und werden über Zwit-

ter sprechen. Aber das ist Insiderdeutsch; daher 

würde ich anregen, die Fußnote wegzunehmen, 

weil sich das einem Fremden nicht erschließt. 

Das ist eine neue Meta-Hauptebene, im Sinne 

von: Man sagt schon etwas, wenn man das eine 

oder das andere sagt. Diese Fußnote setze ich 

quasi in eckige Klammern, weil ich diesen Inhalt 

hier im Kleindruck nicht sinnvoll finde. 

Herr Hagedorn, ich würde Sie bitten, sich im Ver-

laufe der heutigen Sitzung mit Herrn Jäger abzu-

stimmen, weil es unterschiedliche Versuche gab, 

sich der Informationsplattform anzunehmen. 

Dann könnten wir gegebenenfalls noch mal auf 

die Abbildung #2 zurückkommen. 

Frau Kotting-Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich möchte doch gerne 

eine Bemerkung zu dem neu vorgelegten Text 

machen. Ich habe ihn natürlich auch noch nicht 

gelesen, nur die Überschriften; ich stoße mich an 

einer schon sehr: „Politischer Autismus“. Das 

finde ich eigenartig, als Botschaft von uns. 

Grundsätzlich zum Verfahren: Wenn wir hier als 

Arbeitsweise Konsensorientiertheit festlegen, 

miteinander etwas erarbeiten, AGen einrichten, 

die unterschiedliche Schwerpunkte bearbeiten, 

und dann sozusagen am letzten Tag, an dem man 

so ein Kapitel beschließen muss, um es in die 

Kommission zu geben, ein völlig neuer Text, der 

alles neu aufmacht, vorgelegt wird, und zwar ge-

rade von Menschen, die von Partizipation sehr 

oft reden, dann finde ich das befremdlich. 

(Michael Fuder: Kein Widerspruch!) 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich schlage vor, 

dass wir uns noch mal stärker am Text orientie-
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ren und schauen, ob wir mit dem Text etwas an-

fangen können oder nicht, und ihn gegebenen-

falls zurückweisen. 

In der Frage, wann welcher Text vorgelegt wird, 

kann ich mich auch nur überrascht zeigen. Er ist 

vor vier Wochen angekündigt worden; das habe 

ich hier auch angedeutet. Jetzt ist der Text relativ 

spät gekommen, und wir werden uns ansehen, ob 

wir uns Teile davon zu Eigen machen. 

Ich würde jetzt gerne das Kapitel 7.3 aufrufen. In 

einem Passus auf Seite 16 wird das Nationale Be-

gleitgremium in Bezug gesetzt zu dem Themen-

feld „selbsthinterfragendes System“. Es gibt be-

kanntlich einen Zugang der AG 3 zu dem Natio-

nalen Begleitgremium im Kontext ihrer Überle-

gungen zu einem selbsthinterfragenden System. 

Dieser Kontext ist aus der Diskussion, die wir in 

der Kommission geführt haben, textlich einge-

führt worden, und zwar auf Seite 16, farblich 

markiert, und auf den Seiten 23 bis 28. 

Mit dem Satz in Zeile 27/28 auf Seite 16 ist ver-

bunden, dass die Kann-Bestimmung des wissen-

schaftlichen Beirats insoweit beibehalten werden 

sollte, als die spezielle Aufgabe eines wissen-

schaftlichen Beirats im Rahmen eines selbsthin-

terfragenden Systems nicht zu zwei wissenschaft-

lichen Beiräten führen sollte, sondern der eine 

wissenschaftliche Beirat erhalten bleiben sollte.  

Weil wir den wissenschaftlichen Beirat, den wir 

im Rahmen des Kapitels „Öffentlichkeitsbeteili-

gung“ beim Nationalen Begleitgremium angesie-

delt sehen, als eine fakultative Entscheidung des 

Nationalen Begleitgremiums eingeordnet sehen 

wollten - so jedenfalls die Mehrheit in der Kom-

mission -, ist es an dieser Stelle konsequent, dass 

weiterhin von „kann“ die Rede ist. 

Wir hatten innerhalb der Kommission auch 

schon davon gesprochen, dass die Einrichtung ei-

nes wissenschaftlichen Beirats sowohl zeitlich 

als auch thematisch unterschiedlich ausgestaltet 

sein kann, sodass mit der Formulierung „Das Na-

tionale Begleitgremium kann seinen wissen-

schaftlichen Beirat in diese Aufgabe einbinden“ 

eine Möglichkeit geschaffen ist, dass das Natio-

nale Begleitgremium möglicherweise einen wis-

senschaftlichen Beirat dann wiederum nur als ei-

nen Träger des selbsthinterfragenden Systems 

einordnet.  

Ich glaube, mit der Form, wie es hier aufgenom-

men ist, sind die Flexibilitäten, die Offenheiten 

und die Gestaltungsmöglichkeiten, die dem Nati-

onalen Begleitgremium in Bezug auf seine Funk-

tion im Rahmen des selbsthinterfragenden Sys-

tems zukommen, offen genug formuliert. 

Herr Meister, bitte. 

Vorsitzender Ralf Meister: Meine Kritik an der 

Fundierung von selbsthinterfragenden, lernenden 

Systemen habe ich in der Kommissionssitzung 

deutlich gemacht. Das wurde beantwortet mit 

dem Hinweis auf pragmatische Fragen. Das heißt, 

es sind sozusagen Lern- und Erfahrungswerte aus 

der bisherigen Arbeit, die man gerne auch in Zu-

kunft etablieren will. Sie erinnern sich: Ich habe 

gefragt, wo es in der sozialwissenschaftlichen Li-

teratur verankert sei. Darauf gibt es - ich sage es 

vorsichtig - bisher keine ausreichend substanzi-

elle Antwort.  

Insofern mein Vorschlag zu Zeile 23: Nachdem 

wir eine ganze Reihe von Aufgaben genannt ha-

ben, glaube ich, dass es reicht, wenn man sagt: 

„Dem Nationalen Begleitgremium kommt auch 

eine Rolle in der Realisierung … zu.“ Denn sonst 

priorisieren wir den letzten Punkt, was ein fal-

sches Gewicht bringt. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das wäre die Än-

derung in zwei Worten: „Dem Nationalen Begleit-

gremium kommt auch eine Rolle in der Realisie-

rung eines selbsthinterfragenden Systems zu.“  
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Gibt es dazu Anmerkungen? Frau Kotting-Uhl, 

bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: „Relevante Rolle“, 

meine ich, könnte man schon lassen. Denn das 

„relevant“ bezieht sich ja auf das selbsthinterfra-

gende System. 

(Vorsitzender Ralf Meister: Kein Problem!) 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Gibt es noch eine 

Anmerkung? Dann stelle ich am Kopfnicken fest, 

dass der Formulierungsvorschlag, statt „insbe-

sondere“ ein „auch“ einzusetzen, die Mehrheit 

findet. Ist das so? Dann bitte ich, dass Herr Hage-

dorn das entsprechend anpasst. 

Wir sind dann auf Seite 18 an der Stelle, an der 

wir die organisatorische Aufhängung deshalb in 

der vergangenen Woche in eckige Klammern ge-

setzt haben, weil aus dem Kreis der Berichterstat-

terinnen mitgeteilt wurde, dass die Diskussion, 

was das vorläufige Nationale Begleitgremium an-

geht, noch mit dem Präsidenten des Bundestages 

im Gange ist. Gibt es da einen neuen Stand? Herr 

Miersch, bitte. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Wir sind da noch in 

Diskussionen. Aber es sieht im Moment so aus, 

dass wir - Herr Hart, Sie müssten mich da korri-

gieren - schon vorhaben, das nach dem Vorbild 

des SRU beim Umweltbundesamt anzusiedeln. 

Da sind wir nach meiner Einschätzung auf dem 

Weg, dass wir das im Zweifel so hier reinformu-

lieren können. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich will nur darauf 

hinweisen, dass das einmal mehr eine Institution 

ist, die an dieser Stelle auch unmittelbar im Be-

reich des BUMB angesiedelt sein wird. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Was aber nicht 

unbedingt die Arbeit verlängert. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Wir haben einfach 

eine Konzentration beim BUMB; das muss man 

sehen. Das halte ich durchaus für ein gewisses 

Problem. Gerade wenn wir vorher über selbsthin-

terfragende Systeme und diese Dinge reden und 

dann alles innerhalb eines Bereiches ansiedeln, 

ist es dem Grunde nach ein innerer Widerspruch. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Zunächst Herr 

Ott und dann Herr Miersch. 

Erhard Ott: Ich fühle mich da auch nicht so ganz 

wohl, muss ich sagen. Wir haben die Diskussion 

hier ja schon mehrfach gehabt. Es geht auch um 

die Frage, wo das BGE angesiedelt ist; auch da 

gibt es Differenzen.  

Die Konzentration beim BUMB im weitesten 

Sinne halte ich in der Tat für problematisch. Wir 

hatten ja ursprünglich daran gedacht, dass das 

Nationale Begleitgremium beispielsweise als In-

stitution beim Bundestag angesiedelt wird, also 

als eine „neutrale“ Instanz, jedenfalls aus dem 

operativen Geschäft heraus. Daher bin ich auch 

mit dieser Lösung, die jetzt hier vorgeschlagen 

wird, nicht sonderlich glücklich. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich will darauf hin-

weisen: Möglicherweise ist es das BMUB selbst 

auch nicht, weil wir die haushälterischen Fragen 

etc. natürlich auch immer mit klären mussten.  

Aber ich sage noch einmal: Das ist ein hoch fragi-

les Gebilde, das wir hier haben. Ich bin froh, dass 

wir diese Lösung jetzt wirklich gefunden haben.  

Wir haben den Bundestagspräsidenten, der ein-

deutig erklärt hat, er will mit diesem Gremium 

nichts zu tun haben.  

(Heiterkeit) 

Das geht jetzt alles zu Protokoll; ich hätte mich 

wahrscheinlich anders ausdrücken müssen. 
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Man muss jetzt einfach mal die Realpolitik zur 

Kenntnis nehmen. Wenn wir etwas wollen, dann 

müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. 

Es ist meines Erachtens auch im Wortlaut so ein-

gebettet, dass es hier eine Unabhängigkeit gibt, 

dass es auch ein Maß gibt, dass dieses Gremium 

frei ist. Deswegen glaube ich, dass - so, wie der 

SRU ja auch frei agiert - das, was wir eigentlich 

mit diesem Gremium bezwecken wollen, gewähr-

leistet ist. 

Ich bin außerordentlich dankbar - das will ich an 

dieser Stelle noch mal sagen -, dass das Umwelt-

ministerium uns in den letzten Wochen sehr 

stark geholfen hat, Brücken zu bauen. Sonst fliegt 

uns dieses System oder dieses Gremium - ich 

will das hier in aller Deutlichkeit sagen - völlig 

um die Ohren, weil mit Kommissionen etc. doch 

bestimmte, sehr gewichtige Mitspieler im politi-

schen Realsystem ihre großen Probleme haben. 

MinDirig Peter Hart (BMUB): Herr Ott, nur ganz 

kurz: Das Modell, das angedacht wird, entspricht 

dem Modell des Sachverständigenrates für Um-

weltfragen, der hoffentlich allgemein als unab-

hängige Institution anerkannt ist.  

Auch das Nationale Begleitgremium soll eine un-

abhängige Organisation sein. Es geht darum, dass 

verwaltungsmäßig die Geschäftsstelle beim Um-

weltbundesamt aufgehängt wird, und zwar so 

wie beim SRU auch, das heißt, fachlich nur dem 

Gremium verpflichtet und nicht der Hierarchie 

im Umweltbundesamt. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Herr Hart, das will 

ich gerne glauben. Aber der Punkt setzt eine 

Ebene früher ein, nämlich bei der Frage: Wie be-

setze ich sie? Da habe ich nun das Umweltbun-

desministerium wieder.  

(Abg. Dr. Matthias Miersch: Nein!) 

Sondern?  

Abg. Dr. Matthias Miersch: Das haben wir ja in 

unserem Gesetzentwurf geklärt: Darüber ent-

scheidet Bundestag mit Bundesrat. Da gibt es also 

keine Verpflichtung. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Okay. Wenn das 

bleibt, ziehe ich meine Bedenken zurück, weil 

die Tatsache, dass die Geschäftsstelle bzw. die 

Geschäftsführung da angesiedelt wird, allein für 

mich noch kein Problem begründet. Der wichti-

gere Punkt für mich ist die Frage, dass die Beset-

zung neutral bleibt. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann zieht Herr 

Thomauske mit Blick auf die verwaltungsmäßige 

Gestaltung und mit Blick auf das, was Herr Hart 

sagte - die Unabhängigkeit des SRU, die wir, 

glaube ich, alle anerkennen -, seine Bedenken e-

her zurück. Ich glaube, dass der SRU es schafft, 

sich ein gutes Standing in der bundesrepublika-

nischen Diskussion zu erarbeiten, sodass diese 

Anbindung eher ein positives Beispiel darstellt.  

Aber es haben sich noch Herr Ott und Herr Fuder 

gemeldet. 

Erhard Ott: Ich habe noch eine Nachfrage. Es war 

auch vorgesehen, dass die Mitglieder des Natio-

nalen Begleitgremiums vom Bundestagspräsiden-

ten berufen werden. Ist das nach wie vor Kon-

sens? Oder ist das auch strittig? 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde dann 

noch auf Seite 17 die Zeile 9 ff. mit aufrufen. Da 

steht momentan der Textvorschlag, der dem Vor-

schlag der Berichterstatterin für das vorläufige 

Gremium entlehnt ist. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: So ist es auch weiter 

vorgesehen. Die Berufung durch den Bundestags-

präsidenten heißt nicht, dass der Bundestagsprä-

sident hier auswählt und darüber entscheidet, 

sondern dass Bundestag und Bundesrat natürlich 
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konsultiert werden und dann die Berufung for-

mell durch den Bundestagspräsidenten erfolgt. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Es steht in den 

Zeilen 6 bis 8: „Die anerkannten Persönlichkeiten 

des öffentlichen Lebens sollen für diese Aufgabe 

persönlich und fachlich geeignet sein.“ Da waren 

manche schon der Auffassung, dass das selbst-

verständlich sei; das lassen wir jetzt aber so. „Sie 

werden je zur Hälfte vom Bundestag und Bundes-

rat vorgeschlagen.“ Dann beruft der Präsident.  

(Abg. Dr. Matthias Miersch: Dabei bleibt es!) 

Erhard Ott: Das heißt auch, dass die Geschäfts-

stelle vom Nationalen Begleitgremium besetzt 

wird? Wenn das der Fall ist, dann kann man mit 

dieser Lösung leben. Sonst hätten wir da ein 

Problem. Dann kann ich die Bedenken insoweit 

zurückziehen. 

(Abg. Dr. Matthias Miersch: So ist es auch!) 

Michael Fuder: Angesichts der Sensibilität des 

ganzen Themas sollte dann die Analogie zum 

Sachverständigenrat für Umweltfragen allerdings 

auch im Text auftauchen. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Und bei der Ent-

schädigung? Das ist ein anderes Thema; das wol-

len wir jetzt hier nicht anfassen. Aber die Mit-

glieder des Sachverständigenrates für Umweltfra-

gen haben durchaus eine angemessene Ausstat-

tung, weil sie auch sehr viel arbeiten. 

(Abg. Dr. Matthias Miersch: Aufhängung beim 

UBA analog zum Sachverständigenrat für Um-

weltfragen! So können wir es machen!) 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Meine Verwirrung 

kam nur dadurch zustande, dass Sie sagten, es 

gebe eine Person, die damit nichts mehr zu tun 

haben wollte.  

(Abg. Dr. Matthias Miersch: Nein!) 

Daraus hatte ich dann geschlossen, es wird alles 

um … Insofern hat sich das ja alles geklärt. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Wir bleiben text-

treu; da ist es richtig verankert, und wir produ-

zieren kein weiteres Protokoll in Bezug auf die 

Funktion des Präsidenten des Deutschen Bundes-

tages. 

Ich darf fragen, nachdem wir das recht intensiv 

diskutiert haben, ob ich davon ausgehen kann, 

dass wir dem zustimmen. Durch das Kopfnicken 

brauche ich keine förmliche Abstimmung. Das 

heißt, wir bitten Herrn Hagedorn, eine Formulie-

rung auszuwählen: Die organisatorische Aufhän-

gung soll beim Umweltbundesamt sein. Bei die-

ser Analogie muss man noch ein bisschen am 

Text arbeiten, damit der erste Satz klar ist, näm-

lich die Aufhängung, und der zweite, dass man 

sich von der Unabhängigkeit des Sachverständi-

genrates für Umweltfragen auch hat leiten lassen. 

Meiner Meinung nach ist das mit der Unabhän-

gigkeit wichtiger als die Analogie. Oder: „… hat 

sich von den positiven Erfahrungen mit der Un-

abhängigkeit des Sachverständigenrates für Um-

weltfragen leiten lassen.“ 

Dann sind wir bei 7.3.1 durch. Ich bitte alle, sich 

noch einmal den farbigen Teil „Vorläufiges Nati-

onales Begleitgremium“ anzusehen. Wir haben in 

der Kommissionssitzung festgestellt, dass wir auf 

der einen Seite einen Bericht abgeben, von dem 

wir hoffen, dass er zu einem Zeitpunkt eine par-

lamentarische Behandlung erfährt, in der das vor-

läufige Nationale Begleitgremium bereits einge-

richtet ist. Auf der anderen Seite soll aber die 

Tatsache, dass die Diskussion zu dem vorläufigen 

Nationalen Begleitgremium hier seinen Aus-

gangspunkt gefunden hat, und die Tatsache, dass 

die Arbeitsgruppe 1 und die Kommission das 

vorläufige Nationale Begleitgremium immer ge-

tragen haben, auch einen textlichen Niederschlag 
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finden; diesen textlichen Niederschlag haben Sie 

hier. Ich bitte, ihn noch einmal kurz anzu-

schauen.  

Herr Miersch, bitte. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Wir sind jetzt natür-

lich mit den Fraktionen in der Abstimmung. Ich 

will jetzt nicht irgendwelche Widersprüche kon-

struieren. Deswegen schlage ich vor, dass wir den 

noch mal offenhalten und gegebenenfalls ein 

paar Zeilen nachliefern, wenn wir die Konturen 

haben. Denn sonst erschwert es das Abstim-

mungsverfahren, wenn wir einen Rohtext haben 

und parallel dazu in den Fraktionen und mit der 

Regierung verhandeln.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das interpretiere 

ich jetzt so: Das gilt insbesondere für den Teil 

„Vorläufiges Nationales Begleitgremium“, könnte 

aber auf den Resttext auch noch Auswirkungen 

haben. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Entschuldigung: nur 

dieser Absatz, Zeile 27 bis 32, auf Seite 19; nur 

darauf ist das bezogen. Alles andere ist nach mei-

ner Auffassung kein Problem. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann bitte ich 

Herrn Hagedorn, das in eckige Klammern zu set-

zen und zu erläutern, dass die eckigen Klammern 

den abschließenden Beratungen bzw. dem Be-

richterstatter nicht vorgreifen sollen und dass wir 

deshalb die eckigen Klammern gemacht haben - 

damit die eckigen Klammern auch sichtbar be-

gründet sind. Die AG 1 geht mit dem Text so mit.  

Dann kommen wir zu 7.3.2: Fachkonferenz Teil-

gebiete. Der Text „Fachkonferenz Teilgebiete“ 

war in der letzten Kommissionssitzung von ver-

schiedenen Zugängen geprägt. Der markanteste 

Zugang war der, dass die Vorsitzende Heinen-Es-

ser den Versuch unternommen hat, Herrn Som-

mer nahezulegen, dass Herr Sommer sich nur mit 

dem ersten Absatz befasst, und sie deshalb die 

folgenden Absätze einer Lesung zugeführt hat. 

Tatsächlich haben Sie jetzt einen Textentwurf 

von Herrn Sommer, der den gesamten Bereich 

Fachkonferenz Teilgebiete - vorsichtig ausge-

drückt - strafft. 

Durch die Straffung spiegelt der Text die Verän-

derungen, nämlich eine starke Fokussierung der 

Fachkonferenz auf den Zwischenbericht, nicht 

wider. Auch sind dort instrumentelle Dinge wie 

das, was Sailer/Gaßner überlegt haben - dass bei-

spielsweise mit der Aussage, in sechs Monaten 

dreimal zusammenzutreten, eine bestimmte 

Struktur markiert wird -, eher aufgelöst. 

Ich habe am Wochenende die zwei Texte nicht 

im Einzelnen nebeneinandergelegt. Ich weiß 

nicht, ob Herr Marticke das hier noch mal erläu-

tern möchte. Wir haben jedenfalls den Zugang, 

den Frau Heinen-Esser gesucht hat - Herr Som-

mer formuliert nur den ersten Absatz um -, nicht 

gefunden, sondern es ist ein neuer Textvorschlag 

für die Fachkonferenz Teilgebiete. Er heißt auch 

nicht mehr so, sondern er heißt jetzt „Workshops 

der Regionen“.  

Als einen Ausblick für diejenigen, die am Wo-

chenende auch etwas anderes gemacht haben: Es 

gibt jetzt einen Vorschlag für den Rat der Regio-

nen, den federführend Herr Fischer gemacht hat 

und den Frau Kotting-Uhl mit dem Bemerken 

weitergeleitet hat, besser einen Zwitter als keinen 

Konsens. Daraufhin hat Herr Sommer reagiert 

und gesagt: Wir können alles machen, nur keine 

Zwitter. Deshalb schlägt Herr Sommer wiederum 

vor, dass man den Rat der Regionen jetzt auch in 

die Workshops der Regionen einreiht.  

Bezogen auf die Fachkonferenz Teilgebiete war 

es mein schon fast flehentliches Bitten, dass wir 

von der Tatsache, dass man von dem Gremium 

sich etwas in Richtung Format verändert, nicht 

dazu kommen, dass das Format im Vordergrund 
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steht und das Gremium aufgelöst wird. Dieses Pe-

titum meinerseits hat die Kommission noch über-

lebt, aber nicht die redaktionelle Überarbeitung 

durch Herrn Sommer.  

Die Überlegungen von Herrn Fischer, eine etwas 

offenere Form des Rats der Regionen zu finden, 

der aber noch mit einem Delegiertensystem arbei-

tet, werden jetzt von Herrn Sommer wiederum 

aufgegriffen, der sagt: Das hat auch keinen Sinn. 

Deswegen sei sein - Sommers - Petitum, dass man 

den Rat der Regionen jetzt mit ein, zwei Sätzen 

in den Workshops der Regionen mit aufnimmt, 

sodass wir für die überregionale Beteiligung eine 

Workshopreihe haben, die dann kontinuierlich 

zunächst die Aufgabe hat, sich mit den Teilgebie-

ten zu beschäftigen. Dabei kommt das, wie ge-

sagt, in dem Text von Herrn Sommer nicht mehr 

so deutlich zum Ausdruck wie im bisherigen 

Text. 

Da könnte man ein, zwei Sätze anfügen, die sa-

gen: Im Folgenden würde das auch ein Rat der 

Regionen werden, mit der Besonderheit - darauf 

möchte ich schon hinweisen -, dass Herr Fischer 

den Vorschlag gemacht hat, dass dieser Rat-der-

Regionen-Workshop zweimal im Jahr zusammen-

tritt. 

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Mindestens!) 

Mindestens zweimal im Jahr zusammentritt, ja.  

Daher steht jetzt in einer etwas unkonturierten 

Art, möchte ich mal vorsichtig sagen, die Frage 

im Raum: Wollen wir es sich so entwickelt se-

hen, dass die Fachkonferenz Teilgebiete eine 

Umgestaltung bzw. Zurückstufung zu einem Rat 

der Regionen erfährt? Das sollten wir zunächst 

diskutieren. 

Mein Ausflug zu dem Rat der Regionen, zu dem 

anderen Papier, war nur der Tatsache geschuldet, 

dass die Überlegung besteht, das insgesamt rela-

tiv straff in einer Workshopreihe zusammenzu-

führen. 

Ich rufe jetzt auf: Fachkonferenz Teilgebiete, ers-

ter Absatz. Die Überarbeitung des ersten Absatzes 

ist weiter gegangen, als es in der Kommission an-

geregt war. Wir müssen uns damit beschäftigen, 

wir sollten uns aber, was die Diskussionsintensi-

tät und das Zeitbudget angeht, auch damit befas-

sen, dass es am Donnerstag wahrscheinlich fast 

wortgleich noch mal so besprochen wird. Des-

halb sollten wir das heute diskutieren, sollten es 

aber so budgetieren, dass wir uns manche Wie-

derholungen vielleicht sparen können. 

Es hat sich Herr Marticke gemeldet. Bitte. 

Bernd Marticke: Sie haben es mehr oder weniger 

schon gut zusammengefasst, dass Herr Sommer 

das auch etwas gekürzt und komprimierter ge-

staltet hat. Ergänzend möchte ich anmerken: Die 

Idee der Fachkonferenz Teilgebiete als Sicherung 

einer kontinuierlichen Beteiligung ist super; das 

begrüßt Herr Sommer auf jeden Fall. Es geht nur 

um die so oft zitierte Zwitterstruktur, die sich in 

vielen Punkten mittlerweile wiederfindet. Bei der 

Fachkonferenz Teilgebiete soll gerade das 

dadurch vermieden werden, dass man konkrete 

Vorgaben macht, wann wer wie zusammentritt. 

Dadurch entstand der Versuch, es sehr kompri-

miert darzustellen und auch sehr klar zu kommu-

nizieren, worauf sich die Beteiligung in der frü-

hen Phase überhaupt ausrichten kann, welche 

Möglichkeiten bei der Beteiligung vorhanden 

sind. Deswegen sind auch in der neuen Formu-

lierung keine Begrifflichkeiten wie „prüft nach“ 

oder Ähnliches enthalten, sondern es wird klar 

der diskursive Charakter herausgestellt. Es geht 

darum, den Leuten frühzeitig Möglichkeiten zu 

geben, sich zu beteiligen, aber eben eher im infor-

mativen Beteiligen und Austausch.  
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Gerade in dieser Verfahrenskontinuität sieht Herr 

Sommer die Möglichkeit, auf den Workshops der 

Regionen aufzubauen, dass man hier einen An-

knüpfpunkt hat, den man weiterführen kann. Da 

war die Idee nur konsequent, es vielleicht auch 

gleich mit dem Rat der Regionen weiterlaufen zu 

lassen und das zu synthetisieren.  

Letzten Endes ging es ihm bei der Straffung da-

rum, dass einerseits klargemacht wird, dass die 

frühzeitige Beteiligung wichtig ist, dass ihm auch 

das Beteiligungsparadoxon natürlich bewusst ist, 

aber vor allen Dingen auch klargemacht wird, 

dass der Diskurscharakter bei diesen Formaten 

im Vordergrund steht und nicht die Nachprüf-

rechte oder Ähnliches, damit keine Missver-

ständnisse und infolgedessen Frustrationen bei 

den Leuten entstehen, die sich da beteiligen 

möchten.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Vielen Dank. 

Vom Vorgehen her müssen wir uns klar sein - ich 

wiederhole es jetzt ein drittes Mal -: Es war die 

Überlegung angestellt worden, ob die Bitte an 

Herrn Sommer zur Überarbeitung sich nur auf 

den ersten Absatz bezieht oder auf den ganzen 

Text, weil wir über die Frage der Teilgebietekon-

ferenz ungefähr ein Dreivierteljahr diskutiert ha-

ben. Wir haben diese Fachkonferenz Teilgebiete 

nur eine Sitzung lang erörtert, auf Grundlage ei-

ner Abstimmung mit der AG 3. Wir haben jetzt 

einen Text, der hier schon eine bestimmte Ak-

zeptanz erfahren hat. Wir haben heute einen von 

den meisten noch nicht gelesenen Text, wozu wir 

uns überlegen müssen, ob dieses Vorgehen sinn-

voll ist und wie wir uns dazu verhalten.  

Ich nenne noch ein Stichwort: Wir haben den 

Zwitter nicht oft diskutiert, sondern wir haben 

darüber diskutiert, dass es, bezogen auf die Fach-

konferenz Teilgebiete, ein Kompromiss sein 

kann, es so auszugestalten. Es muss aber auf je-

den Fall gewährleistet sein, dass es dieses Instru-

ment gibt, um den Zwischenbericht, den das BGE 

erarbeitet, zum Gegenstand zu haben. Damit mar-

kiere ich etwas sehr Deutliches - das würde unter 

anderem von Klaus Brunsmeier wieder kommen, 

aber auch ich würde es mir zu eigen machen -: 

Eine ganz wesentliche Voraussetzung unserer 

Diskussionen war, dass es diesen Zwischenbe-

richt gibt und dass dieser Zwischenbericht auch 

behandelt wird. Wer diese Behandlung des Zwi-

schenberichtes herausstreicht, hat etwas anderes 

vor Augen. Deshalb habe ich auch meine Schwie-

rigkeiten, das jetzt nur als Kürzung zu behandeln.  

Frau Kotting-Uhl hat sich gemeldet. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich verstehe, ehrlich ge-

sagt, nicht den Zwitter, der in dem drinstecken 

soll, was wir vorgelegt haben. Das ist ja auch eine 

Kritik von Jörg Sommer und noch stärker an dem 

jetzt vorgelegten Rat der Regionen als Work-

shops. Ich bin vielleicht zu wenig in diesen Parti-

zipationszusammenhängen und Fachgesprächen 

drin, als dass ich das verstehen könnte. Vielleicht 

können Sie mir das ein bisschen erklären, Herr 

Marticke. 

Ich verstehe nicht, worin der Zwitter bestehen 

soll, weil es bei der Fachkonferenz Teilgebiete, 

wie sie bisher dasteht, völlig klar ist, dass sie 

kein Nachprüfrecht hat. Das steht auch noch mal 

extra unter „Rechte und Pflichten“ drin. Dieses 

stärkste Recht der späteren Regionalkonferenzen 

hat diese Vorläuferinstitution, dieses überregio-

nale Begleitgremium, nicht. Aber sie haben na-

türlich das Recht auf Akteneinsicht usw. Das 

müssen sie auch haben; sonst können sie ja 

nichts tun.  

Ich sehe jetzt eigentlich einen Unterschied, dass 

der Begriff geändert ist, was ich nicht gut finde, 

weil „Fachkonferenz“ schon ziemlich genau 

trifft, was die tun sollen.  

Zum anderen ist „eine fachkundige Überprüfung 

rechtzeitig einzuleiten“ gestrichen. Darüber 
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könnten wir vielleicht noch mal reden, was das 

genau heißen soll. Aber ansonsten sage ich zum 

Vorwurf, da würden Versprechungen gemacht, 

die man nachher nicht einhalten kann: Das sind 

gar keine Versprechungen in meinen Augen. 

Aber vielleicht bin ich da auch nicht sensibel ge-

nug, was die Partizipationsunterschiede betrifft, 

und bitte da um Aufklärung.  

Was ich auch nicht verstehe, ist, wie das Beteili-

gungsparadoxon, das ausdrücklich in dem neuen 

Text von Jörg Sommer unter 7.3.2 erwähnt wird, 

durch den neuen Vorschlag aufgelöst werden 

soll. Es wird da extra noch mal benannt: potenzi-

ell umfangreiche Einwirkungsmöglichkeiten am 

Beginn eines Prozesses bei wenig bis keiner rea-

len Beteiligung. Es wird ja dadurch nicht aufge-

löst. Denn Einwirkungsmöglichkeiten sollen ja e-

her noch herausgenommen werden, um diese 

Zwitterfunktion zu entschärfen.  

Mir ist das alles noch nicht so richtig klar, um 

darüber wirklich urteilen zu können. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Zunächst Herr 

Thomauske, dann Herr Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Mir geht es insofern 

ähnlich, als sich mir nicht erschlossen hat, wo 

tatsächlich die Zwitterfunktion von Ihnen als kri-

tikwürdig festgemacht wird, weil auf der anderen 

Seite diese Zwitterfunktion auch ein gewisses 

Maß an Repräsentativität hereinbringt, was an-

sonsten verloren ginge. Wenn Sie das vielleicht 

noch mal erläutern könnten, wäre ich Ihnen 

dankbar. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Wir scheinen es in der Tat 

mit grundsätzlichen Sichtweisen zu tun zu ha-

ben, die am Ende vielleicht nur von den Spezia-

listen der Partizipation aufgelöst werden können. 

In Ihrer Anmoderation, Herr Gaßner, haben Sie 

auch auf diese beiden Pole hingewiesen: Gre-

mium versus Format. Da muss ich gestehen: So 

richtig habe ich den Unterschied noch nicht ver-

standen, wobei ich allerdings schon sehe, dass 

das Gremium viele Fragen mit sich bringt, die 

das Format nicht mitbringt: Wer kommt da rein? 

Welche Rechte hat es? Wie ist es mit Konstituie-

rung und Legitimation? 

Ich habe den Eindruck, dass Gremien mit erheb-

lich mehr zu beantwortenden Fragen verbunden 

sind als ein Format, das freier zu gestalten ist. 

Das ist eine Arbeitshypothese von mir.  

Wir als Arbeitsgruppe 1 sollten doch berücksich-

tigen, dass wir in der Kommission eine Diskus-

sion über die Gremienvielfalt haben, und wirk-

lich die Frage für uns beantworten: Ist uns das so 

wichtig, ob wir das als Gremium verstehen oder 

als Format? Mir wäre viel wichtiger, dass wir uns 

über den Inhalt verständigen. Da sehe ich die 

ganz großen Differenzen eigentlich gar nicht so.  

Ich schicke mal Folgendes vorweg: Ich teile nicht 

die Einschätzung von Herrn Sommer, dass man 

das direkt miteinander verknüpfen sollte: Fach-

konferenz Teilgebiete und Rat der Regionen bzw. 

Workshop der Regionen, wie auch immer wir die 

Bezeichnung finden. Das müssten wir schon se-

parat adressieren, unabhängig davon, ob es ein 

Gremium oder ein Format ist, weil es einfach 

auch wesentliche Unterschiede in der Zusam-

mensetzung gibt; die müssten wir auch adressie-

ren. 

Aber jetzt zur Fachkonferenz Teilgebiete: Es ist 

doch Konsens, dass eine solche Veranstaltung 

stattfinden soll. Es ist inzwischen Konsens in der 

Arbeitsgruppe 1, wann sie stattfinden soll. Wir 

haben beim letzten Mal Konsens erzielt, wer da-

ran teilnehmen soll: einerseits Fachleute, ande-

rerseits aber sehr gezielt aus den Teilgebieten re-

krutiert, sprich: dort angesprochen. Die wesentli-

chen Inhalte scheinen mir also gleich zu sein. 
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Anders in dem Ansatz von Herrn Sommer - Herr 

Marticke, vielleicht können Sie dazu mehr sa-

gen - ist, dass das Kapitel „Rechte und Pflichten“ 

nicht explizit ausgeführt ist. Das hat vielleicht 

mit dem Charakteristikum eines Formats versus 

eines Gremiums zu tun. Wenn das der wesentli-

che Unterschied ist, sollten wir uns vielleicht da-

rauf konzentrieren. Ansonsten scheint mir der 

Unterschied materiell nicht ganz so groß zu sein, 

es sei denn, man legt ganz großen Wert darauf, 

dass wir unbedingt noch einen Gremiencharakter 

mit Folgen - wie auch immer - irgendwo doku-

mentieren wollen. 

Ich gebe nur zu bedenken: Es wird uns die Dis-

kussion in der Kommission möglicherweise er-

leichtern, wenn wir diesen Aspekt nicht so in 

den Vordergrund stellen. Das Bild zeigt ja, dass 

unsere Beteiligungskonzeption schon komplex 

genug ist. Jedes Gremium, das dazukommt, wirft 

zusätzliche Komplexität auf. Deswegen sage ich 

noch mal: Ich habe durchaus eine gewisse Vor-

liebe für Format statt Gremium, wenn die Inhalte 

doch weitgehend Konsens sind.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Vielen Dank, Herr 

Jäger. Ich sehe die Fachkonferenz Teilgebiete als 

den Kompromiss, der sich konkret durch eine 

Aufgabenstellung, nämlich sich mit dem Zwi-

schenbericht zu befassen, definiert. Ich schlage 

auch vor, diese Texte einmal nebeneinanderzule-

gen, wenn Sie es möchten, dass wir uns mit bei-

den Textteilen beschäftigen. Ich möchte auch 

eindringlich davor warnen - das hatte ich mit 

meiner Kritik an der Fußnote schon gemacht -, 

dass derjenige, der Format sagt, oder derjenige, 

der Gremium sagt, etwas sagt. Das ist ja auch das, 

wo Sie hinwollen. Wir müssen uns konkret an-

schauen: Wie sollte es gestaltet sein?  

Es war nur so gewesen, dass in einer bestimmten 

Vorausschau meine Befürchtung in unserer vor-

vergangenen Sitzung war, vom Gremium zum 

Format und vom Format hin in die Verantwort-

lichkeit des BfE mit der Maßgabe, dass ich die 

normale Durchführung von Beteiligungsformaten 

nicht in unserer Struktur abbilde.  

Wenn wir uns einig sind, dass wir es wollen, 

dass wir sowohl bezüglich der Aufgabenstellung 

Teilgebieteidentifizierung, Befassung der Öffent-

lichkeit einen Stoppstein setzen wollen und die-

ser Stoppstein ausgestaltet werden soll, dann 

sollten wir am Text arbeiten und tatsächlich die 

Formulierung „Das ist jetzt ein Format“ oder 

„Das ist jetzt ein Gremium“ als eine Aussage ver-

bannen, die in sich nichts Schlüssiges trägt, son-

dern wir schauen uns das an.  

Wenn wir den Abschnitt „Aufgabe“ anschauen, 

sehen Sie, dass der erste Satz im bisherigen Text 

lautet:  

Die Fachkonferenz Teilgebiete erörtert den Zwi-

schenbericht der BGE nach Schritt 2 in der 

Phase 1. 

Der Satz bei Herrn Sommer lautet:  

Die Fortführung und Weiterentwicklung der 

Workshops der Regionen hat die Aufgabe, zur Si-

cherung der Verfahrenskontinuität beizutragen. 

In diesem Satzteil „zur Sicherung der Verfahrens-

kontinuität beizutragen“ ist die Überlegung der 

entscheidende Punkt, über den wir uns zwei 

Jahre auseinandergesetzt haben - gibt es eine Be-

fassung mit dem Schritt Teilgebieteidentifizie-

rung, Zwischenbericht, herausgenommen wor-

den.  

Der zweite Satz bei uns lautet:  

Sie überprüft die Richtigkeit und Nachvollzieh-

barkeit der Anwendung der Ausschlusskriterien. 
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Da ist der Fachkonferenz ein Überprüfungsauf-

trag übergeben. Ein solcher Überprüfungsauftrag 

wird einem Workshop bei Herrn Sommer nicht 

aufgetragen. Das hat auch Herr Marticke gerade 

zum Ausdruck gebracht: Ein Workshop tritt zu-

sammen und soll sich befassen. Aber der Work-

shop soll nicht in die Richtung gehen, dass ihm 

eine Aufgabe übertragen ist, die in Richtung 

Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit geht. 

Dann heißt es bei Herrn Sommer:  

Im Rahmen dieser Workshops kann den Bürge-

rinnen und Bürgern im Sinne eines diskursiven 

Austauschs die Möglichkeit gegeben werden, 

sich intensiv mit den Verfahrenselementen „An-

wendung der Ausschlusskriterien“ sowie der „ge-

ologischen Mindest- und geowissenschaftlichen 

Abwägungskriterien“ in Phase 1 zu befassen, die 

zur Identifizierung der Teilgebiete durch die BGE 

führen. 

Unser bisheriger Text war, dass sie hier die Rich-

tigkeit und die Nachvollziehbarkeit dieser Krite-

rien überprüft, die zur Identifizierung von Teilge-

bieten geführt haben. 

Auf der einen Seite ist also die Möglichkeit gege-

ben, sich intensiv zu befassen, auf der anderen 

besteht die Aufgabe, die Richtigkeit und Nach-

vollziehbarkeit zu überprüfen. Das zeigt eine et-

was strengere Diktion bei uns im Sinne einer hö-

heren Verantwortlichkeit für den Überprüfungs-

maßstab. 

Dann haben wir, bezogen auf die Aufgabenstel-

lung, in unserem bisherigen Papier: „Ziel ist eine 

frühzeitige Befassung mit den vorgenannten Aus-

wahlschritten.“ Dieser Text ist von Herrn Som-

mer vollständig übernommen worden. Bei ihm 

findet man unter „Aufgabe“ die Formulierung 

„zur Sicherung der Verfahrenskontinuität beizu-

tragen“ und „im Sinne eines diskursiven Aus-

tauschs die Möglichkeit gegeben werden, sich … 

zu befassen“ und damit eine etwas andere Dik-

tion. Diese etwas andere Diktion bringt eine un-

terschiedliche Intensität der Befassung zum Aus-

druck. 

Wenn Sie dann den Abschnitt „Zusammenset-

zung“ anschauen, ist in dem Text, den wir bis-

lang haben, die Überlegung „innerhalb von sechs 

Monaten dreimal“ enthalten, zum Zweiten „setzt 

sich … aus Vertretern der Teilgebiete zusammen, 

die in dem zu behandelnden Zwischenbericht 

identifiziert wurden.“ Außerdem heißt es:  

Zum anderen sollen Personen vertreten sein, die 

während der Vorphase in den Veranstaltungen 

und Beteiligungsformaten mitgewirkt haben. So 

kann der Wissenstransfer über Phasen und Gre-

mien hinweg unterstützt werden. 

Wir haben da eine bestimmte Doppelung. Der 

zweite Absatz, Zeilen 24 bis 29, ist wortgleich 

übernommen. Die Zeilen 18 bis 23 sind herausge-

strichen worden. Es ist eine Vermengung der 

zwei Absätze. Herr Marticke, was ist der Inhalt 

der Kürzung im Abschnitt „Zusammensetzung“? 

Bernd Marticke: Ich denke, dass er mehr oder 

weniger identisch geblieben ist. Der Abschnitt 

mit der verbindlichen Zusage zu drei Veranstal-

tungen, an denen man teilnehmen soll … Ich 

glaube, es geht Herrn Sommer vor allen Dingen 

darum, dass man nicht verbindliche Vorgaben 

derart im Kopf hat, dass man sagt, man hat ein 

konkretes Recht oder eine konkrete Pflicht, gege-

benenfalls eine Anwesenheitspflicht, die man auf 

sich nimmt. Es wird hier vielmehr eine möglichst 

große Offenheit gewährleistet, wo auch ein 

Dienstleister das Format gegebenenfalls so wäh-

len kann, wie er es im jeweiligen Kontext am bes-

ten findet.  

Ich denke hier auch an den Punkt, den Herr Jäger 

gerade angesprochen hat, dass das Beteiligungs-

system derart komplex wird, dass es zu vielen 
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Wechselwirkungen zwischen den etablierten Gre-

mien kommt, weil man den Zwang sieht, dass 

man für diese frühe Phase ein weiteres institutio-

nalisiertes Element schafft, das so hinreichend 

konkret ist, dass man sagt, man müsste drei Ver-

anstaltungen haben, zu denen sich ein Bürger 

auch jetzt schon verpflichtet. Es geht ihm, glaube 

ich, wirklich darum, dass hier eine gewisse Of-

fenheit vorhanden ist und nur der Zweck der Be-

teiligung klar formuliert wird. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das war wohl 

verständlich, und es war auch ein Stück weit das 

Diskussionsergebnis hier. In diesem Zusammen-

hang ist eben diese Formulierung „Zwitter“ auf-

getaucht, nachdem wir versucht haben, eine of-

fene Einladung zu haben. Auf der anderen Seite 

sollten die Formulierungen „innerhalb von sechs 

Monaten dreimal zusammentreten“ und „Mit der 

Zusage sollte eine verbindliche Teilnahme an al-

len drei Terminen verbunden sein“ eine be-

stimmte Struktur geben, zu der ich im Rahmen 

der Kommissionssitzung schon sagte, dass es si-

cherlich nicht vertragsstrafenbewehrt sein wird, 

sondern es hat einen Hinweischarakter, dass man 

dieser Sache eine bestimmte Kontinuität beimes-

sen möchte und von dem ganz offenen Work-

shopcharakter wegkommen wollte. Das ist letzt-

lich genau der Versuch, und dieser Versuch hat 

sozusagen seine Gegenstimme hier. 

Es haben sich Herr Fox, Herr Ott, Frau Kotting-

Uhl und Herr Fuder gemeldet. Herr Fox, bitte. 

Andreas Fox: Herr Marticke spricht von einer ge-

wissen Offenheit, die mit diesem Vorschlag an 

dieser Stelle in den Prozess eingebracht werden 

soll. Der Diskussionsstand war und stellt sich 

auch im bisherigen Vorschlag so dar, dass man 

eine Verbindlichkeit in der Arbeit dieser Einrich-

tung haben möchte, und zwar auch in Bezug auf 

die Aufgabenstellung. Man bezieht sich auf einen 

Zwischenbericht, der in Bezug auf Richtigkeit, 

Nachvollziehbarkeit etc. pp. konkret bearbeitet 

wird, und auch auf die Intensität der Arbeit.  

Dies ohne Not zu verwässern, kann ich über-

haupt nicht nachvollziehen, auch aus Partizipa-

tionsüberlegungen heraus. Sicherlich ist hier 

auch der zeitliche Horizont von Bedeutung. 

Wenn Überlegungen in Bezug auf die Komplexi-

tät der ganzen Verfahren und Abläufe angestellt 

werden, dass man nicht zu viel möchte und 

nachher die Sache nicht zu unübersichtlich wer-

den zu lassen, gebe ich bedenken: Sehen wir 

doch bitte den zeitlichen Ablauf. Das findet ja 

über einige Jahre statt und begleitet den Prozess 

über eine längere Zeit. Es würdigt auch die Ar-

beitsergebnisse, die über mehrere Jahre von BGE 

und BfE dort vorgelegt werden.  

Daher ist das an dieser Stelle eine notwendige 

Partizipationsmöglichkeit, die auch zu verbindli-

chen Ergebnissen in einem verbindlichen Ar-

beitszusammenhang führen soll. Ich kann nur 

eindringlich davor warnen, das in irgendeiner 

Form aufzulösen und in unverbindliche Struktu-

ren zu bringen und zu sagen, auch bezüglich der 

Aufgaben: Wir wollen das irgendwie bewerten, 

aber ohne konkrete Bezugnahme auf den dort 

vorzulegenden Zwischenbericht. 

Die Teilgebiete müssen eine Chance haben, sich 

wirklich gezielt und fundiert zu äußern. 

Erhard Ott: Ich finde es so, wie es im Wesentli-

chen in der ursprünglichen Vorlage beschrieben 

ist, dass wir mit einer gewissen Verbindlichkeit 

herangehen, die Fachkonferenz Teilgebiete ein-

zurichten und auszustatten, wie es zunächst als 

Vorschlag der Arbeitsgruppe und dann der Kom-

mission formuliert wurde, richtig. 

Mir ist bei den Aufgaben allerdings ein Begriff 

aufgefallen, von dem ich vermute, dass Jörg Som-

mer damit Probleme hat, nämlich in Zeile 9, wo 
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es heißt: „Sie überprüft die Richtigkeit und Nach-

vollziehbarkeit …“ Überprüfen muss Konsequen-

zen nach sich ziehen. Die sind aber hier - anders, 

als es beispielsweise bei den Nachprüfrechten 

der Regionalkonferenzen oder des Nationalen Be-

gleitgremiums ist - nicht vorgesehen.  

Insofern schlage ich vor, wenn wir den Begleit-

prozess in dieser Phase formulieren, dass die 

Aufgaben ein Stück weit anders beschrieben wer-

den: „intensive Befassung mit dem Zwischenbe-

richt“ oder wie auch immer. Das ist die bessere 

Beschreibung, um genau die Befürchtung zu ver-

meiden, dass bei den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern Frust entsteht, weil aus ihrer Beteili-

gung in diesem Format keine Konsequenzen ge-

zogen werden müssen - können schon. Dann ent-

steht Frustration, weil die Rollen nicht rechtzei-

tig geklärt worden sind - im Grunde genommen 

ähnlich, wie wir bei der Asse-Begleitgruppe Be-

richte bekommen haben, dass da am Anfang die 

Rollen nicht klar waren und daraus im weiteren 

Prozess eine Menge Probleme entstanden sind.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich möchte fra-

gen, bevor ich die Rednerliste weiter abarbeite, 

ob wir hier eine Brücke für die Überlegung schla-

gen, indem wir schreiben: „Sie überprüft die 

Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit … und legt 

hierzu einen Bericht vor.“ Dann wird deutlich, 

dass die Überprüfung in einen Bericht mündet 

und nicht mehr.  

Wir haben nämlich innerhalb des gesamten 

Standortauswahlgesetzes nur die Form der Be-

richte, und wir haben zusätzlich das Nachprüf-

recht für die Regionalkonferenz eingeführt. 

(Gerrit Niehaus: Wir können auch die Formulie-

rung von Herrn Sommer nehmen!) 

Frau Kotting-Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Wir können das unter 

„Aufgabe“ schon noch mal doppeln; wir haben es 

aber unter „Rechte und Pflichten“. Es ist nämlich 

nicht so, dass es ohne Konsequenzen wäre, son-

dern unter „Rechte und Pflichten“ steht: „Die 

Fachkonferenz Teilgebiete übermittelt innerhalb 

von vier Wochen nach ihrer Abschlussveranstal-

tung die Beratungsergebnisse an BGE und das 

BfE“, und die machen „auf Grundlage der Vor-

schläge der Fachkonferenz Teilgebiete“ einen ge-

gebenenfalls modifizierten Zwischenbericht. Na-

türlich kann man sie nicht dazu verpflichten, ih-

ren Bericht zu ändern, aber dann müssen sie 

auch begründen, warum nicht. Die Konsequenz 

ist also schon klar. Sie ist natürlich nicht so stark 

wie ein Nachprüfrecht, aber mit Alles oder 

Nichts kommen wir in diesem komplizierten Ver-

fahren ohnehin nicht weiter. Insofern: Es sind 

Rechte da, aber sie sind nicht so ausgeprägt wie 

später bei den Regionalkonferenzen.  

Mir ist der Zwitter, der da gesehen wird, jetzt 

schon klar, aber es ist eben die Frage: Wie viel 

Verbindlichkeit gibt man diesem Gremium? Wir 

wollen an dieser Stelle kein Nachprüfrecht ha-

ben, aber es soll am Ende auch nicht beliebig 

sein, nach dem Motto: Gut, dass wir mal darüber 

geredet haben.  

Aber dazu würde ich gern - Herr Fuder hat sich ja 

noch gemeldet - Menschen noch mal hören, die 

mit Partizipation mehr Erfahrung haben.  

Der Zwitter ist mir jetzt klar. Was mir noch nicht 

klar ist: Was ist daran schlimm? Und mir ist auch 

nicht klar, warum Jörg Sommer, der so sehr für 

Partizipation streitet, jetzt hier unbedingt das, 

was an Rechten und an Verbindlichkeit in die-

sem frühen Gremium enthalten ist, herausneh-

men will - nur um der Klärung willen, dass da 

keine falschen Vorstellungen entstehen. Ich halte 

die Menschen aber nicht für so dumm. Es ist 

doch ganz klar, was die Rechte sind und was 



    
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 
gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
Arbeitsgruppe 1 
Gesellschaftlicher Dialog, Öffentlichkeitsbeteiligung 
und Transparenz  

   
 

 
 
Protokoll der 26. Sitzung Seite 21 von 98 
am 30. Mai 2016 

keine Rechte sind. Ich kann nicht verstehen, wo-

her die Sorge kommt, da könnten zu große Erwar-

tungen entstehen.  

Ich finde es übrigens ganz wichtig - Stichwort 

Gremienvielfalt -, in dieser ersten Phase über-

haupt ein Gremium zu haben. Von Vielfalt kann 

da gar keine Rede sein. Wir haben kein anderes 

Gremium der öffentlichen Beteiligung als diese 

Fachkonferenz.  

Später haben wir die Regionalkonferenzen. Da 

habe ich mich jetzt im Austausch mit Herrn Fi-

scher darauf eingelassen, hier zu sagen: Viel-

leicht lässt man es als institutionalisiertes Gre-

mium bei den Regionalkonferenzen und macht 

den Rest in anderen Formaten. Aber in dieser ers-

ten Phase haben wir ja nichts anderes als diese 

Fachkonferenz. Das ist das einzige Gremium, und 

ich finde, das brauchen wir auch.  

Michael Fuder: Ich kann mich da weitgehend di-

rekt anschließen. Ich halte es für völlig unver-

zichtbar, dass in dieser Phase auf die Ergebnisse 

des BfE kritisch draufgeguckt wird und nicht nur 

eine Sicherung der Verfahrenskontinuität die 

Aufgabe ist. Da würde ich jedenfalls zum Bei-

spiel nicht hinkommen, wenn nur das mein Job 

ist, um das mal ein bisschen platt zu sagen.  

Ich glaube, es ist absolut richtig, so vorzugehen, 

wie es im Haupttext steht. Man kann unter „Auf-

gabe“ gerne noch ergänzen, dass ein Bericht vor-

gelegt wird; mir scheint es aber überflüssig zu 

sein.  

Die Analyse von Herrn Sommer in Bezug auf den 

Asse-II-Begleitprozess an dieser Stelle kann ich 

überhaupt nicht teilen. Das ist von der Realität so 

nicht gedeckt. Ich würde da eine ganz andere 

Analyse vorlegen, aber die tut im Moment an die-

ser Stelle nicht wirklich etwas zur Sache.  

Was in diesem Text an Regelungsdichte und -

klarheit enthalten ist, ist, glaube ich, nicht geeig-

net, falsche Vorstellungen zu wecken. Von mir 

also ein ganz klares Plädoyer, das im Grundsatz 

so zu belassen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Niehaus, 

dann Herr Meister, bitte. 

Gerrit Niehaus: Ich unterstütze an diesem Punkt 

eher die Wortwahl von Herrn Sommer, wie Herr 

Ott das eben schon angesprochen hat. Aus mei-

ner Sicht ist generell bei Beteiligungsgremien, 

aber erst recht bei diesem Gremium der Begriff 

„Kontrolle“, „Überprüfung“ als Beschränkung 

nicht der richtige. 

Ich bin schon der Meinung, dass diese Beteili-

gungsgremien kontrollieren und überprüfen dür-

fen, aber nicht gesetzlich verpflichtet sein müs-

sen, eine 100-Prozent-Kontrolle durchzuführen. 

Das ist der typische Job einer Aufsichts- und Ge-

nehmigungsbehörde.  

Wenn man dies als Verpflichtung einem Gre-

mium zusätzlich überträgt, entsteht dadurch eine 

Verantwortungsverlagerung. Die Behörde und 

alle werden sich immer darauf berufen können: 

Es gab doch noch die 100-Prozent-Nachkontrolle 

dieses Gremiums.  

Das ist eine Entwicklung, die wir in vielen Berei-

chen von Kommissionen in unserer Gesellschaft 

haben, aber ich finde, man sollte diese nicht auch 

noch gesetzlich hier derart verstärken, dass die 

demokratische Verantwortung dann letztlich bei 

diesem Gremium liegt und dieses Gremium aber 

selbst gar keine Verantwortung tragen kann, weil 

es ein Kollektiv ist, in dem niemand persönlich 

die Verantwortung trägt - anders als ein Behör-

denleiter, ein Minister, der, wenn er Mist baut, 

dann auch zurücktreten muss, was eine starke 

Kontrolle ist.  
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Deswegen ist aus meiner Sicht der Begriff „Kon-

trolle“, „Nachprüfung“ für Beteiligungsgremien 

grundsätzlich fehl am Platze. Deswegen halte ich 

die Begriffe von Herrn Sommer für besser. „Erör-

terung“ oder „Diskurs“ - die Partizipationsexper-

ten haben wunderschöne Worte - sollte man da-

für verwenden.  

Das heißt ja nicht, dass die Rechte dieser Beteili-

gungsgremien in irgendeiner Weise beschränkt 

sein sollten. Auch wenn man nicht hundertpro-

zentig kontrolliert, hat man ja die Rechte, das, 

was man kontrollieren will, auch intensiv zu 

überprüfen und gegebenenfalls den Klageweg 

und den Nachprüfungsweg zu beschreiten.  

Wir würden ja auch einem Bürger, der ein Klage-

recht hat, nicht sagen: Du hast nicht geklagt; 

dann habe ich als Behörde alles ordentlich ge-

macht.  

Deswegen noch mal mein Appell an dieser Stelle, 

auf jeden Fall eher die Formulierung von Herrn 

Sommer zu verwenden, aber meines Erachtens 

auch bei den anderen Beteiligungsformaten - ich 

habe das bisher nie gesagt, weil ich das immer als 

Wortklauberei eingestuft habe - die Begriffe 

„Nachprüfung“, „Kontrolle“ usw. zu vermeiden.  

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Das Nachprüfrecht 

auch herausnehmen?) 

Das Nachprüfrecht fällt meines Erachtens da 

nicht heraus. Es ist ja dann die aus der Erörte-

rung in den Gremien geborene Entscheidung, die-

sen konkreten Punkt oder diese Fragestellung 

nachprüfen zu lassen. Da ist meines Erachtens 

der Begriff „Nachprüfrecht“ richtig, aber es gibt 

für diese Gremien nicht die Pflicht, zu 100 Pro-

zent zu kontrollieren, ob man dieses Nachprüf-

recht auch tatsächlich ausübt.  

Wenn man sich entschieden hat, sich in dem 

Gremium mit Schwerpunkten zu beschäftigen, ist 

es dann kein Fehler dieses Gremiums, auf das 

sich die Behörde berufen kann, nach dem Motto: 

Ich hatte ja immer noch die 100-Prozent-Kon-

trolle des Beteiligungsgremiums; deswegen kann 

mir nichts vorgeworfen werden.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde gerne 

den Versuch unternehmen, einen Kompromiss-

vorschlag zu machen, weil mir teilweise die 

Worte „überprüft“ und „Richtigkeit“ auch als zu 

hart erscheinen.  

Mein Vorschlag wäre, dass der zweite Satz lautet: 

„Sie befasst sich mit der Nachvollziehbarkeit der 

Anwendung … und legt hierzu einen Bericht 

vor.“ Dann wird deutlich, dass die Befassung in 

einen Bericht mündet und das keine rechtsförm-

liche Überprüfung ist. Wir sollten vielleicht auch 

das harte Wort der Richtigkeit herausnehmen, 

weil die Fachkonferenz Teilgebiete der Öffent-

lichkeit gegenüber ein Stück weit Gewähr bieten 

soll, dass ein Teil der Öffentlichkeit sich mit der 

Nachvollziehbarkeit befasst hat. Wenn das nicht 

nachvollziehbar ist, kann das unterschiedliche 

Gründe haben. Deshalb würde ich dafür plädie-

ren, die Überprüfung und die Richtigkeit heraus-

zunehmen.  

Ich wiederhole meinen Vorschlag:  

Sie befasst sich mit der Nachvollziehbarkeit der 

Anwendung der Ausschlusskriterien ..., die zur 

Identifizierung von Teilgebieten durch die BGE 

geführt haben, und legt hierzu einen Bericht vor 

(vgl. „Rechte und Pflichten“). 

Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Kompro-

miss ist, der eine Nuance mehr ist als nur diskur-

sives Befassen, weil wir konkret sagen, wir wol-

len uns mit der Nachvollziehbarkeit befassen, 

und wir machen auch deutlich, wohin das führt, 

nämlich zu einer Berichtserstellung. Dann haben 

wir in einem Satz schon Wesentliches abgehan-

delt.  
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Herr Meister, Herr Fox und Herr Fuder. 

Vorsitzender Ralf Meister: Ich glaube, der Vor-

schlag von Herrn Gaßner hilft schon, dass man 

ein paar Punkte verbal entschärft. Ich muss geste-

hen, dass ich auch glaube, dass die Differenzie-

rung zwischen Gremium und Beteiligungsformat 

vielleicht begründbar ist in Wissenshorizonten 

der Partizipationsexperten, aber es stärker darauf 

ankommt, wie wir das inhaltlich füllen. Ich sehe 

da den Schritt nicht so weit auseinander.  

Ich würde direkt noch mal vorne anfangen mit 

dem Auftrag, der an Herrn Sommer ging, nämlich 

den Einstieg neu zu formulieren. Ich schaue in 

seine Revision, den Punkt 7.3.2, Workshops der 

Regionen - über den Titel kann man gleich noch 

mal sprechen -, und finde die Einführung bis auf 

den letzten Absatz nachvollziehbar und sinnvoll. 

Er sagt vieles, was wir auch gesagt haben, aber er 

öffnet den Horizont in dem Gesamtpapier, dass 

wir nach dem Nationalen Begleitgremium und 

vor den Regionalkonferenzen sind, und insofern 

ist die Einführung von ihm - wo stehen wir jetzt 

eigentlich? Noch mal eine gute Erklärung, die 

man auch nehmen kann, während wir da gleich 

mit der Fachkonferenz Teilgebiete kommen.  

Insofern kann ich den ersten beiden Absätzen, 

also bis zu dem Beteiligungsparadoxon, zustim-

men. Dann geht es weiter mit:  

Hierzu bietet sich an, das während der Arbeit der 

Endlagerkommission entwickelte und erfolgreich 

realisierte Format „Workshops der Regionen“ - 

jetzt könnte man ergänzen, was wir mit Verweis 

auf 7.4.1 auf der Seite 20 bei uns haben; da haben 

wir auch Hinweise auf andere Dinge, die in der 

Vorphase laufen, also Erfahrungen, die schon da 

sind - … ein Format „Fachkonferenz Teilgebiete“ 

einzuführen. 

Das taucht dann in den letzten drei Zeilen auf, 

und dann schlägt man in die Aufgabe ein, also 

folgt jetzt den Bereichen, die wir eben schon dis-

kutiert haben. Wenn die dann, wie Herr Gaßner 

das eben gesagt hat, vermittelt sind, indem man 

einzelne Bereiche zum Beispiel mit anderen Ver-

ben versieht, ist man, glaube ich, nahe beieinan-

der. Dann ist es für mich fast eine Redaktionsauf-

gabe, denn es geht um den Zwischenbericht und 

die Relevanz des Zwischenberichtes, und es gibt 

keine Überprüfung, aber trotzdem sagen wir, es 

hat Gewicht.  

Wollen wir sagen, wie oft die sich treffen? Wenn 

gleich zu Anfang im ersten Satz gesagt wird, es 

geht hier um Beteiligungsformate - sorry, dann 

haben wir gar kein Problem, zu sagen, die treffen 

sich dreimal. So hätte ich Herrn Sommer gefragt. 

Er sagt hier vorne ja, es geht um Beteiligungsfor-

mate; dann treffen die sich dreimal.  

Allerdings drücken wir ein bisschen stärker 

Power in dieses Beteiligungsformat, als Herr 

Sommer das vielleicht wollte. An dem Punkte, 

würde ich sagen, kann man das mit ein paar re-

daktionellen Überarbeitungen gut richten. Ich 

finde das schwierig, weil es dann im Detail doch 

mehr ist, als einzelne Worte zu ändern. Ich weiß 

nicht genau, ob das vielleicht jemand schafft, 

noch heute während unserer Sitzung heranzuge-

hen und noch mal einen Entwurf zu machen, den 

wir dann in den Nachmittagsstunden kopieren 

können. Das wäre schon hilfreich, denn wir müs-

sen das ja fertigbekommen.  

Andreas Fox: Herr Meister, wenn wir so mit ein-

zelnen Passagen aus dem Sommer-Papier den Be-

gründungszusammenhang hier deutlicher ma-

chen können, macht das sicherlich Sinn. Es sollte 

aber auf jeden Fall dabei bleiben, dass eine Fach-

konferenz Teilgebiete installiert wird.  

Vorsitzender Ralf Meister: Da haben Sie mich 

richtig verstanden. 
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Andreas Fox: Herr Ott und Herr Niehaus hatten 

ja auf dieses Problem der Überprüfung besonders 

hingewiesen. Herr Gaßner hat das sehr präzise, 

zutreffend und hilfreich gelöst mit dem Vor-

schlag, festzulegen, dass die Fachkonferenz Teil-

gebiete sich mit dem vorgelegten Zwischenbe-

richt befasst. Ich bin auch ganz und gar einver-

standen mit dem Vorschlag, bei diesem jetzigen 

ersten Absatz zu ergänzen, dass es hier darum 

geht, die Beratungsergebnisse in einem Bericht 

zusammenzufassen, der dann in den weiteren 

Prozess eingespeist wird.  

Ich bin nicht ganz einverstanden, Herr Gaßner, 

mit dem Vorschlag, allein hier das Stichwort „die 

Richtigkeit“ zu streichen. Wir hatten genau dar-

über vor vier Wochen schon eine Diskussion und 

haben an dieser Stelle die Richtigkeit eingeführt, 

um deutlich zu machen, dass es auch um die Op-

tion einer inhaltlichen Bewertung dieses Zwi-

schenberichtes geht.  

Vielleicht kann man das noch am leichtesten auf-

heben, indem man auch das Stichwort „Nach-

vollziehbarkeit“ an dieser Stelle schlicht und er-

greifend streicht. Dann steht hier nämlich drin: 

„Sie befasst sich mit der Anwendung der Aus-

schlusskriterien …“ In welcher Intensität sie sich 

damit befasst, ist dann ihrer eigenen Diskussion 

überlassen, genauso wie die Aufgabenstellung für 

die Konferenz, sich dann intensiv damit zu befas-

sen und auch fachlich in die Diskussion einzu-

steigen. Es wäre also mein Vorschlag, „Richtig-

keit“ und „Nachvollziehbarkeit“, beide Begriffe, 

an dieser Stelle zu streichen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Vielen Dank. Es 

kommen jetzt noch Herr Fuder und Herr Jäger 

dran, und dann würde ich versuchen wollen, 

Konsensinseln festzustellen. Denn sonst haben 

wir keine Zwischenergebnisse.  

Michael Fuder: Herr Niehaus, zu Ihrer Einlas-

sung: Ich kann das grundsätzlich nahvollziehen, 

was Sie eben gesagt haben, und teile das auch in-

haltlich. Ich bin allerdings der Auffassung, dass 

durch die Erläuterungen, die später im Text kom-

men, diese Bedenken an dieser Stelle, glaube ich, 

relativ aufgehoben sind.  

Im ersten Absatz des Abschnitts „Aufgabe“ nur 

„Richtigkeit“ zu streichen, das geht nicht, finde 

ich auch. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, den 

Begriff der Richtigkeit durch „Angemessenheit“ 

zu ersetzen. So ganz ohne finde ich es sehr prob-

lematisch. Dass es nicht einfach nur Ja und Nein 

gibt, im Sinne von Richtigkeit, ich glaube, dar-

über haben wir auch Einigkeit, sondern dass ganz 

viel Ermessenssachen die Arbeit prägen werden, 

auch beim BfE. Von daher die Idee, da „Nach-

vollziehbarkeit und Angemessenheit“ hineinzu-

schreiben.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Angeregt durch Ihren Bei-

trag, Herr Meister, will ich an die Historie, die 

junge Historie, der Diskussion dieses Kapitels er-

innern und auch die Vereinbarungen, die, wie 

ich es in Erinnerung habe, so in der Kommission 

getroffen worden sind.  

Ich habe mir auch eine Klammer um „Aufgabe“ 

gemacht und das Verständnis mitgenommen, 

dass Herr Sommer dazu einen Vorschlag macht. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: War zwar nicht 

so, ist aber egal. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Das habe ich so mitgenom-

men. Herr Sommer hat es übernommen, dazu ei-

nen Vorschlag zu machen. Den hat er gemacht, 

und jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen.  

Wir werden ja am Donnerstag darüber in der 

Kommission diskutieren. Jetzt sollten wir uns 

verständigen, auf welcher Textbasis wir uns mit 

dieser Einleitung beschäftigen.  
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Ich hätte eine gewisse Präferenz, den Som-

mer’schen zu nehmen und dann die Punkte zu 

ändern, bei denen wir Änderungsnotwendigkei-

ten sehen. Denn inhaltlich sind wir, glaube ich, 

gar nicht so schrecklich weit auseinander.  

Bei „Zusammensetzung“ bin ich mir nicht ganz 

sicher; da habe ich jetzt nicht eins zu eins vergli-

chen, ob es mühsamer ist, in den Sommer-Text 

hineinzugehen oder bei unserem zu bleiben und 

die Sommer’schen Anregungen zu übernehmen. 

Das könnte man noch diskutieren. Aber die ers-

ten beiden Abschnitte, also der Einstieg und 

„Aufgabe“, schienen mir am leichtesten auf Basis 

des Sommer-Textes zu bearbeiten. Ich habe da 

auch einige Änderungen hineingemacht.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Erstens. Frau Hei-

nen-Esser hat den ersten Absatz in die eckige 

Klammer gesetzt, und das hat Herr Hagedorn 

auch umgesetzt. Bei „Aufgabe“, „Zusammenset-

zung“ und „Rechte und Pflichten“ war das nicht 

der Fall.  

Das Zweite ist - Sie sind etwas später gekom-

men -: Ich habe den Hinweis gemacht, dass Herr 

Sommer seine Aufgabe weiter gesehen hat. Das 

hat er in der Kommissionssitzung schon ange-

deutet; deshalb ist das auch nichts Überraschen-

des. Wir sollten jetzt nur nicht den Stand der 

Kommission verändern. 

Der Abschnitt „Aufgabe“ ist nicht so lang, dass 

man ihn nicht überblicken könnte. Ich plädiere 

ganz deutlich dafür, dass wir uns an dem Text 

orientieren, den wir bis jetzt vorgelegt haben.  

Sie können das aber natürlich auch anders sehen. 

Den ersten Satz „Die Fachkonferenz Teilgebiete 

erörtert den Zwischenbericht der BGE nach 

Schritt 2 in Phase 1“ könnten wir in den Som-

mer-Text übernehmen. Es könnte aber auch ein-

facher sein, den ersten Satz zu erhalten.  

Zu dem zweiten Satz haben wir jetzt schon sechs 

Redebeiträge gehabt; den würde ich gerne an un-

serem zweiten Satz dann auch entscheiden. Da 

gibt es jetzt momentan vier Vorschläge. Der eine 

Vorschlag ist, den Text so zu lassen, wie er ist. 

Der zweite Vorschlag ist, das Wort „Richtigkeit“ 

zu streichen. Der dritte Vorschlag ist, die Worte 

„Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit“ zu strei-

chen, und der vierte Vorschlag wäre, das Wort 

„Richtigkeit“ durch das Wort „Angemessenheit“ 

zu ersetzen.  

Ich erlaube mir, diese vier Vorschläge noch mal 

kurz zu kommentieren. Das Neutralste wäre: „Sie 

befasst sich mit der Anwendung …“ Was im Rah-

men dieser Befassung erfolgt, wäre dann Gegen-

stand der Konferenz.  

Der zweite Vorschlag ist, auf das relativ apodikti-

sche Wort „Richtigkeit“ zu verzichten und in das 

Wort „Nachvollziehbarkeit“ all das hineinzufas-

sen. Wenn eine Fachkonferenz zu dem Ergebnis 

kommt, dass die Anwendung nicht nachvollzieh-

bar ist, dann würde sie begründen, warum es 

nicht nachvollziehbar ist, und das könnte ver-

schiedene Gründe haben. Von daher habe ich 

eine Präferenz, das Wort „Nachvollziehbarkeit“ 

zu belassen. Das könnten wir aus meiner Sicht 

noch mal diskutieren oder einfach abstimmen. 

Dann hätten wir bezogen auf die Aufgabenstel-

lung ein gemeinsames Bild, in dem wir den ers-

ten Absatz und den zweiten Absatz von Herrn 

Sommer durch den ersten Absatz und den zwei-

ten Absatz von uns ersetzen. Darum würde ich 

keinen großen Sinn darin sehen, jetzt im Som-

mer’schen Papier weiterzuarbeiten, sondern kon-

kret an den zwei Absätzen.  

Der dritte Absatz mit „Ziel ist eine frühzeitige Be-

fassung mit den vorgenannten Auswahlschrit-

ten …“ ist, soweit ich das übersehe, in den ersten 

zwei Sätzen inhaltsgleich. Daher muss ich keine 
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Vorschläge machen, an welchem Papier wir ar-

beiten.  

Ich frage Sie: Wer findet es richtig, dass wir der 

Fachkonferenz Teilgebiete die Erörterung des 

Zwischenberichts nach dem Satz eins in die Auf-

gaben schreiben? Wer ist dafür, dass wir den 

Zwischenbericht hier fokussieren? Das sind acht. 

Wer würde sich dagegen aussprechen, dass wir 

den ersten Satz, die Fokussierung auf den Zwi-

schenbericht, so machen? Das ist momentan nie-

mand. Wer würde sich bei der Frage enthalten 

wollen? Das sind momentan auch nicht viele. 

Also haben wir da momentan ein ziemlich ein-

mütiges Ergebnis.  

Dann würden wir den zweiten Satz anschauen. 

Soll ich dazu die Diskussion noch mal eröffnen, 

oder darf ich davon ausgehen, dass wir das hin-

reichend diskutiert haben? Ich würde dann als 

Erstes den Vorschlag machen, dass wir nur 

schreiben: „Sie befasst sich mit der Anwen-

dung …“, und würde anschließend aufrufen: „Sie 

befasst sich mit der Nachvollziehbarkeit der An-

wendung …“ Wenn es dann noch kein Mehr-

heitsbild gibt, dann würde ich noch mal ausdiffe-

renzieren.  

Ich rufe also als Erstes die neutralste Form auf: 

„Sie befasst sich mit der Anwendung der Aus-

schlusskriterien … und legt hierzu einen Bericht 

vor.“ Das würde ich gleich mit aufrufen wollen, 

weil das, glaube ich, Konsens ist. Wer ist für die-

sen Vorschlag? Herr Marticke, Herr Fox, Herr Ott, 

Schielke, Niehaus, Meister, Thomauske. Wer ist 

dagegen? Das wäre dann ich, damit ich meinen 

Vorschlag noch aufrufen kann, nur formal.  

Wer würde dem Vorschlag folgen wollen: „Sie 

befasst sich mit der Nachvollziehbarkeit der An-

wendung …“? Das ist Frau Kotting-Uhl. Dann ha-

ben wir hier ein eindeutiges Ergebnis, und wir 

würden Herrn Hagedorn bitten, den zweiten Satz 

so umzuformulieren:  

Sie befasst sich mit der Anwendung der Aus-

schlusskriterien … und legt hierzu einen Bericht 

vor (vgl. „Rechte und Pflichten“). 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Entschuldigung, ist das 

jetzt wirklich eine bewusste Entscheidung der 

großen Mehrheit hier, dass wir die Nachvollzieh-

barkeit hinausschmeißen? 

(Gerrit Niehaus: Sie ist ja nicht hinausgeschmis-

sen! Das ist alles mit drin, nach der weiten For-

mulierung, die wir jetzt gemacht haben!) 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Sie geht darin 

auf. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Frau Kotting-Uhl, der Text 

von Herrn Sommer geht in die Richtung von „be-

fassen“: 

Im Rahmen dieser Workshops kann den Bürge-

rinnen und Bürgern im Sinne eines diskursiven 

Austauschs die Möglichkeit gegeben werden, 

sich intensiv mit den Verfahrenselementen … zu 

befassen. 

Das ist das Gleiche, nur mit anderen Worten aus-

gedrückt. Aber eine intensive Befassung mit dem, 

was bis dahin erledigt worden ist, ist, glaube ich, 

Common Sense.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Jäger, waren 

Sie mit meinem Vorschlag, dass wir an dem Text 

arbeiten, der dort steht, nicht einverstanden und 

geben mir jetzt wiederum ins Stammbuch, dass 

ich den Sommer-Text aufrufen sollte? 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich bin weit entfernt davon, 

Ihnen etwas ins Stammbuch zu schreiben. Ich 

bin ja einverstanden, wenn wir sozusagen mit 

Bordmitteln jetzt versuchen, einen Text zu gene-

rieren. Ich kann nur sagen: Die Anfänge sind 

schwer. Wenn wir so weitermachen, dann weiß 

ich nachher nicht, was wir beschlossen haben. 
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Wenn wir das jetzt relativ zügig umsetzen und 

nachher noch einmal einen Blick darauf werfen, 

bin ich einverstanden.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Es war ein relativ 

konkreter Vorschlag, dass wir die Aufgabenstel-

lung, die sich aus zwei Sätzen zusammensetzt, 

anhand dieses Textes machen, der schon vorliegt, 

und Sie haben jetzt den Vorschlag gemacht, dass 

Sie eigentlich möchten, dass das nur eine Orien-

tierung gibt und dass wir jetzt im Übrigen auch 

den Text von Herrn Sommer noch mal an-

schauen, und wollen damit gleichzeitig zum Aus-

druck bringen, dass wir redaktionell noch mal 

drübergehen. 

Ich würde einfach die Frage aufwerfen wollen, ob 

wir diese zwei Sätze jetzt abgestimmt haben und 

wir dann noch mal sehen, wie wir mit dem übri-

gen Text umgehen. So hatte ich das verstanden. 

Aber bei „Aufgabe“, weil wir darüber schon so 

lange diskutiert hatten, fand ich es naheliegend, 

tatsächlich mit Bordmitteln zu arbeiten, sprich: 

über Abstimmungen.  

Vorsitzender Ralf Meister: Ich schlage vor, dass 

jemand von der Geschäftsstelle das Ergebnis so 

zusammenfasst, dass wir das nachher noch mal 

schriftlich vorliegen haben. Das wäre ganz schön. 

Ich konnte diesen Veränderungen eben folgen, 

aber natürlich wird das nachher eine komplexe 

Situation. 

Annett Lorenz-Jurczok (Geschäftsstelle): Herr 

Hagedorn schreibt mit. 

Vorsitzender Ralf Meister: Es wäre also prima, 

wenn wir das nach der Mittagspause als Vorlage 

haben, aber jetzt so weiterarbeiten. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Vielen Dank. Ich 

wollte den Vorschlag machen, dass wir uns jetzt 

noch den Abschnitt „Aufgabe“ zu Ende an-

schauen, und dann würde ich in dem Bereich 

„Zusammensetzung“ noch mal die Punkte auf-

nehmen, von denen ich glaube, dass sie unter-

schiedlich sind. Dann sollten wir an den Punk-

ten, die wir identifizieren, sehen, ob wir das hier 

machen bzw. ob wir jemanden bitten, noch mal 

eine Redaktionsarbeit vorzunehmen.  

Ich würde jetzt gerne den Abschnitt „Aufgabe“ 

abschließen wollen und würde Sie bitten, sich 

das noch mal kurz anzuschauen. In dem Vor-

schlag, der uns jetzt von uns hier vorliegt, ist 

noch die Passage: … die den Aufbau eines Erfah-

rungs- und Wissensvorsprungs befördert und da-

mit die spätere Arbeitsaufnahme der Regional-

konferenzen und des Rates der Regionen deutlich 

erleichtern kann. 

Vorsitzender Ralf Meister: Bei Herrn Sommer 

wird „Wissensvorsprung“ durch „Wissensportfo-

lio“ ersetzt, was, glaube ich, aber eher eine redak-

tionelle Frage ist.  

Der folgende Satz - „Das BfE als Träger des Ver-

fahrens erhält so die Chance, frühzeitig Beteili-

gung zu praktizieren und im Sinne eines lernen-

den Verfahrens zu optimieren“ - ist die Ergän-

zung bei Herrn Sommer, über die man dann noch 

mal nachdenken müsste. Das finde ich an dieser 

Stelle nicht sehr hilfreich. In der Sache stimme 

ich zu, aber es so zu formulieren, heißt, glaube 

ich, mit einem Misstrauensvorschuss zu arbeiten. 

Deswegen würde ich das nicht aufnehmen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Ott, bitte. 

Erhard Ott: Dem würde ich ausdrücklich bei-

pflichten, Herr Meister. Wir haben im Punkt 7.2.2 

- darauf wird ja auch verwiesen - Anforderungen 

an die Arbeit der Behörden formuliert. Insofern, 

glaube ich, wäre das eine Dopplung, die an dieser 

Stelle überflüssig ist.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Der Textunter-

schied im Übrigen ist noch: „ … und damit die 
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spätere Arbeitsaufnahme der Regionalkonferen-

zen und des Rates der Regionen deutlich erleich-

tern kann.“ 

Wenn man dem Vorschlag Ott/Meister folgen 

würde, müssten wir uns noch dazu verhalten, ob 

diese Passage mit der Arbeitsaufnahme hier not-

wendig ist. Ich glaube, das war auch mal ein Ge-

danke von jemandem - sonst würde das hier 

nicht seinen Niederschlag finden -, aber er ist 

nicht streitentscheidend.  

Herr Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Diesen Nachsatz würde ich 

streichen. Ich würde aufhören bei: „ … Erfah-

rungs- und Wissensvorsprungs befördert.“ 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich schaue in die 

Runde. Ich glaube, dass wir im Sinne einer kon-

zentrierten Arbeit dem zustimmen würden.  

Dann hätten wir in Bezug auf die Aufgaben einen 

gemeinsamen Text mit der Maßgabe, dass Herr 

Meister gebeten hat, dass er noch mal vorgelegt 

wird und wir noch mal abschließend Hand anle-

gen könnten, um das eine oder andere Wort zu 

ändern.  

Frau Kotting-Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Man hält immer auf - 

das weiß ich -, wenn man noch mal einen Gegen-

vorschlag macht, aber ich würde das lieber ab-

stimmen lassen.  

Ich finde diesen zweiten Halbsatz wichtig. Wir 

verkürzen jetzt Sätze und glauben zu wissen, was 

damit gemeint ist, und erwarten, dass jeder an-

dere, der das liest, auch sofort weiß, was damit 

gemeint ist.  

Es erschließt sich aber aus diesem ersten Halb-

satz nicht unbedingt sofort, was für ein Wissens-

vorsprung für wen das dann ist und dass das auf 

spätere Gremien übertragen wird. Was tut daran 

weh, diesen zweiten Halbsatz stehen zu lassen? 

Ich möchte dafür plädieren, ihn beizubehalten.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Sollen wir mög-

licherweise das Wort „deutlich“ herausnehmen? 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Das wollte ich gerade 

noch vorschlagen; das „deutlich“ kann man strei-

chen, aber Sinn und Zweck dieses Wissensvor-

sprungs sollte schon benannt werden.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann bitte Herr 

Jäger noch mal.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Zum Wissensvorsprung: 

Das ist ja nicht nur auf die Regionalkonferenzen 

oder den Rat der Regionen bezogen, sondern 

auch darüber hinaus.  

Das „deutlich“ würde ich in jedem Fall streichen 

wollen. Vielleicht kann man schreiben: „die spä-

tere Beteiligung“, also für den gesamten Beteili-

gungsprozess. Das gilt ja auch für die Öffentlich-

keit, die später nicht unmittelbar in der Regional-

konferenz oder nicht im Rat der Regionen veran-

kert ist. Insgesamt führt es zu dem Aufbau eines 

Erfahrungs- und Wissensvorsprungs, der für das 

spätere Beteiligungsverfahren wichtig ist.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Können wir es 

sinngemäß so formulieren: „ … und damit die 

spätere Arbeitsaufnahme der Regionalkonferen-

zen und des Rates der Regionen und die Gestal-

tung der Beteiligung erleichtern kann.“? 

Wenn wir das neben den Gremien noch mit auf-

nehmen, dann haben wir einerseits die Gremien, 

für die wir den Wissensvorsprung haben wollen, 

und andererseits auch für die Gestaltung der Be-

teiligung, als Zusätzliches, als Umfassendes.  
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Prof. Dr. Gerd Jäger: Vielleicht noch ein Begrün-

dungselement, Frau Kotting-Uhl: Ich halte gerade 

diese Veranstaltung für besonders wichtig, das 

Interesse an der Beteiligung in etwas breiterem 

Umfang zu wecken und es nicht nur auf die spä-

teren Formate und Gremien zu fokussieren.  

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Aber nicht, indem man 

es kürzt, sondern indem man Ihr Bedürfnis er-

gänzt.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Der Vorschlag ist 

momentan: „ … befördert und damit die spätere 

Arbeitsaufnahme der Regionalkonferenzen und 

des Rates der Regionen sowie die Gestaltung der 

Beteiligung erleichtern kann.“ Dann hätten wir 

beide Elemente. 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, sodass 

ich den Abschnitt „Aufgabe“ als abgeschlossen 

ansehe, mit der Maßgabe, dass das schriftliche 

Bild unsere Diskussion hier widerspiegelt.  

Herr Fuder, bitte. 

Michael Fuder: Ich habe noch eine Anmerkung. 

Ich störe mich wirklich an dem Begriff des Vor-

sprungs. Vorsprung ist immer ein Vergleich. Vor-

sprung vor wem? Ich schlage „Erfahrungs- und 

Wissensschatz“ vor, aber nicht „Wissensvor-

sprung“.  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Dazu hatte ich mich 

auch gemeldet; ich schlage vor, „Wissenserwerb“ 

zu wählen. 

(Prof. Dr. Gerd Jäger: „Wissensstand“!) 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Erfahrungserwerb 

und Wissenserwerb, gibt es das? Gut, ich finde, 

das ist das Neutralste.  

(Michael Fuder: Was spricht gegen „Wissens-

schatz“? Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Der Aufbau ei-

nes Erwerbs, das ist ein bisschen komisch!) 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Oder „Wissenszu-

wachs“. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Warum nehmen wir an 

dieser Stelle nicht die Sommer‘sche Formulie-

rung, das Portfolio? 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Weil es sich mir, 

ehrlich gesagt, an dieser Stelle nicht so richtig er-

schließt, was ein Portfolio ist.  

Dann schreiben wir doch neutral „Aufbau eines 

Erfahrungs- und Wissensstandes befördert“, ja? 

Dadurch, dass wir das Ende haben, ist auch klar, 

wozu dieser aufgebaute Stand verwendet wird, 

nämlich, um die zukünftige Arbeit zu erleichtern. 

Ich sehe ein Nicken. Wir nehmen also „Stand“.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Zum Abschnitt 

„Aufgabe“ gab es noch die Frage, einzelne Worte 

aus dem Vorschlag von Herrn Sommer, wie zum 

Beispiel „intensiv“ bei den Verfahrenselementen, 

aufzunehmen. Das würde ich gern der Redaktion 

übergeben, weil ich es momentan nicht Wort für 

Wort durchgehen möchte.  

Ich mache daher den Vorschlag, die Aufgaben zu 

verlassen und zum Abschnitt „Zusammenset-

zung“ zu kommen. 

Aus meiner Sicht unterschieden sich die beiden 

Texte unter „Zusammensetzung“ in drei Punk-

ten.  

In unserem Text steht im ersten Satz, dass die 

Fachkonferenz Teilgebiete innerhalb von sechs 

Monaten dreimal zusammentreten soll.  

Der zweite Punkt, den wir noch einmal erörtern 

müssten, ist, dass in Zeile 20 steht: 
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Zum anderen sollen Personen vertreten sein, die 

während der Vorphase in den Veranstaltungen 

und Beteiligungsformaten mitgewirkt haben. So 

kann der Wissenstransfer über Phasen und Gre-

mien hinweg unterstützt werden. 

Der dritte abweichende Satz, Zeilen 30 bis 32, ist: 

Mit der Zusage sollte eine verbindliche Teil-

nahme an allen drei Terminen verbunden sein, 

damit die Beratungsergebnisse mit einem ab-

schließenden Votum verabschiedet werden kön-

nen. 

Wenn wir andere bitten, die Endredaktion vorzu-

nehmen, müsste eine Positionierung der AG 1 zu 

diesen drei Punkten gegeben sein. Der Rest kann 

dann von der Redaktion übernommen werden, 

aber dazu müssten wir uns verhalten.  

Ich rufe die Frage auf, ob die Fachkonferenz in-

nerhalb von sechs Monaten dreimal zusammen-

treten soll, wir also einen kleinen Verstärker der 

Verbindlichkeit aufnehmen wollen oder nicht.  

Soll ich erneut die Redeliste eröffnen, oder darf 

ich diese Frage zur Abstimmung stellen? Ich 

stelle sie also zur Abstimmung und frage, wer 

den Inhalt des ersten Satzes - „Die Fachkonferenz 

Teilgebiete soll innerhalb von sechs Monaten 

dreimal zusammentreten“ - gerne in einem neuen 

Text wiederfinden will. Ich wäre dafür. Wer ist 

dagegen? Dann machen wir es so.  

Zum zweiten Satz dieses Abschnitts: Herr Som-

mer hat übrigens an anderer Stelle gesagt, es 

sollte sich das erfolgreich realisierte Format 

„Workshops der Regionen“ anschließen. Viel-

leicht ist das der Grund, warum er es hier gestri-

chen hat. Das kann ich nun nicht nachzeichnen; 

er ist nicht anwesend.  

Ich schlage vor, den Inhalt des zweiten und drit-

ten Satzes - „Zum anderen sollen Personen ver-

treten sein, die während der Vorphase in den 

Veranstaltungen und Beteiligungsformaten mitge-

wirkt haben. So kann der Wissenstransfer über 

Phasen und Gremien hinweg unterstützt wer-

den“ - zu erhalten. Darf ich dazu schon die Ab-

stimmung herbeiführen? Bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Wie wird das praktisch 

bewerkstelligt? Werden alle angeschrieben, die 

bei diesen Formaten dabei waren, und gefragt,   

oder wie soll das praktisch vor sich gehen?  

Das ist für mich immer so ein bisschen ein Zwit-

ter. Eigentlich sind es die Regionen, um die es 

geht und die in dieser ersten Auswahl sind, und 

zum anderen greift man plötzlich auf einen ganz 

anderen Zusammenhang zurück.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Hagedorn, 

zur Erläuterung. 

Hans Hagedorn (DEMOS): Im nächsten Absatz 

steht ja, dass das BfE offen dazu einlädt und ei-

nen bestimmten Fokus auf die Vertreter der Kom-

munen usw. legt, aber das offene Einladen heißt 

eben auch, dass praktisch all die Leute, die an 

den Vorveranstaltungen teilgenommen haben, 

darüber informiert werden und willkommen 

sind.  

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Wie man dann aber auf 

ein ausgewogenes Geschlechter- und Altersver-

hältnis achten möchte, erschließt sich mir nun 

gar nicht. Das steht in beiden Texten.  

Auch ich lege darauf durchaus Wert, aber wie es 

im Zusammenhang mit dieser völlig offenen Ein-

ladung an einen riesigen Kreis, aus dem die Men-

schen dann irgendwie kommen, funktionieren 

soll, ein ausgewogenes Geschlechter- und Alters-

verhältnis zu gewährleisten, verstehe ich nicht, 
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und wir sollten hier nichts hineinschreiben, was 

überhaupt nicht funktionieren kann.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde gerne 

zunächst den Satz ab „Zum anderen sollen Perso-

nen vertreten sein, die während der Vorphase …“ 

klären. Ich habe es eben noch einmal nachge-

schlagen: Die Vorphase ist nach unserer Defini-

tion in 7.4.1 die Phase bis zu der Identifizierung 

der Teilgebiete und damit bis zur Fachkonferenz 

Teilgebiete.  

Herr Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: In diesem Zusammenhang 

würde ich vorschlagen, den Abschnitt „Zusam-

mensetzung“ mit dem zweiten Absatz beginnen 

zu lassen. Das ist zunächst einmal das Wichtige. 

Wir fangen sonst damit an, wie oft sie tagen sol-

len, aber wissen noch gar nicht, wer dort zusam-

menkommt.  

Ich würde es umdrehen, also dass die Teilneh-

mer vom Bundesamt für kerntechnische Entsor-

gung offen eingeladen werden, und dann kann 

man über Vorgaben oder Wünsche zur Zusam-

mensetzung sprechen.  

Konkret zu dem Satz „Zum anderen sollen Perso-

nen vertreten sein, die …“ würde ich vorschla-

gen, es etwas offener zu formulieren: „Zudem 

wäre es von Vorteil, wenn Personen vertreten wä-

ren, die …“ Dann ist es keine feste Vorgabe, son-

dern ein Hinweis, dass es für dieses Format von 

Vorteil wäre.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann würde ich 

den Vorschlag aufgreifen wollen und Ihnen vor-

schlagen, dass wir eine sinngemäße Formulie-

rung, wie sie Herr Jäger jetzt vorgenommen hat, 

nach der Teilnahme der Fachleute aufnehmen. 

Dann kommen wir zu dem Satz, ob die gesamte 

Struktur, das Geschlechterverhältnis usw. noch 

gewahrt werden können.  

Mein Vorschlag im Anschluss an den Vorschlag 

von Herrn Jäger wäre also:  

Die Teilnahme von Fachleuten außerhalb der be-

troffenen Teilgebiete ist ebenfalls wünschens-

wert, um eine fachlich vertiefte Diskussion zu er-

möglichen. Außerdem wäre es von Vorteil, wenn 

auch Personen vertreten sind, die während der 

Vorphase in den Veranstaltungen und Beteili-

gungsformaten mitgewirkt haben. 

Das wäre die richtige Umsetzung dessen, was 

Herr Jäger vorgeschlagen hat, weil wir tatsächlich 

mit etwas beginnen, was nicht im Zentrum steht. 

Von daher finde ich es völlig schlüssig, was Herr 

Jäger sagt. Wir würden den Gedanken, dass wir 

eine bestimmte Kontinuität haben, erhalten. 

„So kann der Wissenstransfer über Phasen und 

Gremien hinweg unterstützt werden“ ist selbstre-

dend und kann weggelassen werden.  

Dann wäre als Nächstes die Frage, wie man das 

ausgewogene Geschlechter- und Altersverhältnis 

achten kann, an der Reihe.  

(Michael Fuder: Herausnehmen!) 

Dazu würde mir, ehrlich gesagt, bei einer offenen 

Einladung auch nichts Richtiges einfallen. Ande-

rerseits war es ein wesentliches Petitum, dass 

man dem BfE ins Stammbuch schreibt, dass es so 

sein sollte. Bei einer offenen Einladung ist es ei-

gentlich nicht möglich, ich halte es aber im Sinne 

von Diskussionsergebnissen für produktiv, die-

sen Satz zu erhalten, auch wenn wir wissen, dass 

das BfE dafür kein einfaches Instrument haben 

wird.  

Ich gehe zunächst einmal davon aus, dass mein 

Umformulierungsvorschlag im Anschluss an 

Herrn Jäger Konsens ist und ich schon weiterge-
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hen kann. Ist das so? Können wir das so umstel-

len, wie Herr Jäger und ich es vorgeschlagen ha-

ben?  

Herr Thomauske. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich hänge noch an 

dem Satz: „Die Teilnahme von Fachleuten außer-

halb …“ Ich würde vorschlagen: „auch außerhalb 

der betroffenen Teilgebiete“, weil auch Fachleute 

von innerhalb der betroffenen Teilgebiete will-

kommen sind. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das ist Konsens. 

Herr Marticke, bitte. 

Bernd Marticke: In dem Papier von Herrn Som-

mer heißt es dazu im zweiten Absatz:  

Die Anwesenheit von Vertretern der BGE ist 

empfehlenswert, damit ggf. notwendige Erläute-

rungen, Rückfragen und Informationen im Dis-

kurs adäquat behandelt werden können. 

Das könnte man ja als Empfehlung hinzufügen. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Sie können bei der 

Fachkonferenz eigentlich selbst entscheiden, ob 

und wann sie die Fachleute dabeihaben wollen. 

So wird das in solchen Gremien üblicherweise 

gehandhabt, oder? 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Wenn ich direkt den Dialog 

aufnehmen darf, Frau Kotting-Uhl: Ohne das BGE 

wird es nicht gehen. Die werden den Zwischen-

bericht abgeben. Die werden ja nicht den Zwi-

schenbericht lesen, sondern es wird eine inten-

sive Befassung und einen Diskurs geben müssen.  

Ich würde sogar weiter gehen und sagen, dass es 

notwendig ist, dass sie daran teilnehmen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Zu „Rechte und 

Pflichten“ hatten wir ja über längere Zeit die Su-

che danach, ob und wie weit eine Institution be-

stimmte Rechte hat.  

Das Recht, einen Behördenvertreter zu den Sit-

zungen zu bitten, ist mehr als die Formulierung, 

dass die Anwesenheit empfehlenswert ist. Das 

sind politisch kleine Veränderungen. Ich plädiere 

dafür, weil die Anwesenheit auf jeden Fall sinn-

voll ist, es gleichwohl dabei zu belassen, dass die 

Fachkonferenz Teilgebiete wie später auch die 

Regionalkonferenz darum bitten kann, dass das 

BGE erscheint und das BEG sich insoweit auch in 

der Pflicht sieht. Es ist dann nicht nur die neut-

rale Formulierung, dass es empfehlenswert ist, 

dass sie da sind. 

In der Praxis wird es keinen Unterschied ma-

chen. Sie werden die Sitzungen mit begleiten, 

sind aber auf Einladung der Institution anwesend 

und nicht aufgrund einer Empfehlung aus unse-

rem Bericht. Deshalb würde ich vorschlagen, 

dass wir es nicht unter „Zusammensetzung“ auf-

nehmen, sondern unter der Überschrift „Rechte 

und Pflichten“ in dem Jäger‘schen Sinne mit ei-

nem bestimmten Nachdruck belassen. Herr Mar-

ticke, wären Sie damit auch einverstanden? 

(Bernd Marticke: Ja, das ist in Ordnung!) 

Gut. Dann werden wir diesen Vorschlag jetzt 

nicht weiter aufgreifen und sind noch einmal bei 

dem Geschlechter- und Altersverhältnis.  

Frau Kotting-Uhl, Herr Fox und Herr Ott. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Die Frage ist natürlich, 

ob man dazu noch einen Satz schreiben sollte, 

damit klar wird, dass so etwas auch praktikabel 

ist. Bei einer offenen Einladung, die in halb 

Deutschland verschickt wird, ist es nicht prakti-

kabel. Natürlich werden sie nicht alle Bürger an-

schreiben, sondern die Kommunen.  
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Die Frage wäre, ob man den Satz so umändert, 

dass dabei die entsendenden Institutionen wie 

Kommunen usw. gebeten werden, auf dieses aus-

gewogene Verhältnis zu achten.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Vielleicht kann 

man schreiben: „Bei der Einladung und der Be-

stimmung der Vertreter ist …“ 

Andreas Fox: Mein Vorschlag wäre: „Bei der Ein-

ladung der Teilnehmenden und Referenten ist 

ein ausgewogenes Geschlechter- und Altersver-

hältnis anzustreben.“ Damit ist klar: Man wird 

das in der Ausschreibung entsprechend erwäh-

nen. Man wird den Wunsch äußern und das auch 

nachher entsprechend berücksichtigen, aber eine 

Festlegung an dieser Stelle ist kaum möglich. 

Erhard Ott: Wenn man Tarifvertragstexte ge-

schrieben hat, fallen bestimmte Begriffe sofort 

auf. Hier heißt es, bei der Einladung ist bereits zu 

quotieren. Das geht gar nicht, wenn offen eingela-

den werden soll.  

Wenn, dann kann man nur formulieren: „Bei den 

Teilnehmenden und Referentinnen und Referen-

ten soll auf ein ausgewogenes Geschlechter- und 

Altersverhältnis geachtet werden.“ Oder: „soll … 

angestrebt werden.“ Im Zweifel schreibt man bei 

den Institutionen, die man anspricht, dass sie da-

rauf achten sollen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Der Sinngehalt ist 

das, was Frau Kotting-Uhl sagte. Wir sind uns ei-

nig, dass es eine Appellfunktion hat, und wir 

sind uns einig, dass das Verb „anzustreben“ hei-

ßen soll. Jetzt wäre die Frage, wie etwas ange-

strebt werden soll. Dabei hat Frau Kotting-Uhl 

darauf hingewiesen, dass es weniger bei der Ein-

ladung der Fall sein soll als bei der Bestimmung 

der Vertreterinnen und Vertreter, was sich wiede-

rum mit der offenen Einladung beißt. Daher ha-

ben wir noch keine hundertprozentige Formulie-

rung, es sei denn, die anderen würden mit dem 

Kurzdeutsch mitgehen: „Bei den Teilnehmenden 

und Referenten ist ein ausgewogenes Geschlech-

ter- und Altersverhältnis anzustreben.“ 

(Gerrit Niehaus: Muss es nicht „Referierenden“ 

heißen?) 

Nein, wir wollen es nicht übertreiben. 

Unser Büro verwendet hierbei das große I, andere 

verwenden das Sternchen. In diesem Satz haben 

wir die Freiheit, eine Mehrheitsentscheidung 

herbeizuführen, wie man damit umgeht. Wir soll-

ten daraus aber für unseren Bericht keine gängige 

Praxis machen. Was wird vorgeschlagen? Wie 

handhaben es die Parteien? 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Wir haben das Stern-

chen, aber das große I ist neutraler. 

Gerrit Niehaus: Wir können im Handbuch des 

Bundesjustizministeriums nachschauen. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde gerne 

einen praktikablen Vorschlag haben, weil es we-

nig sinnhaft ist, in diesem Satz diese Markierung 

vorzunehmen - ohne jetzt in eine allgemeine Dis-

kussion zu gehen. 

Welcher Vorschlag findet hier eine Mehrheit? 

Frau Kotting-Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Etwas ganz Neutrales 

wäre „Referentinnen/Referenten“. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich könnte das Prob-

lem entschärfen. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das klingt wie 

eine Drohung. Herr Thomauske. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich würde empfeh-

len, die Referenten zu streichen, weil ich nicht 
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weiß, welchen Sinn es machen soll, bei den Refe-

renten auf ein ausgewogenes Altersverhältnis zu 

achten.  

Ich dachte, dass man bei den Referentinnen und 

Referenten eher auf die Fachkompetenz achtet. 

Insofern stimmt es an dieser Stelle bei den Teil-

nehmenden, die Referenten und Referentinnen 

würde ich aber insgesamt herauslassen.  

Erhard Ott: Warum eigentlich? Wir wollten auch 

junge Wissenschaftler mal zu Wort kommen las-

sen. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja, vor allem zwi-

schen 18 und 20, aber mindestens promoviert. 

Andreas Fox: Außerdem sind Referenten auch 

Teilnehmende. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Geben wir uns ei-

nen Ruck und schreiben „Referenten und Refe-

rentinnen“ und nehmen das Petitum von Herrn 

Thomauske auch mit, dass es sicherlich eine Mi-

schung ist. Aber an dieser Stelle soll eben mar-

kiert werden, dass wir uns bezüglich der Frage 

der Teilnehmenden und der Referentinnen und 

Referenten insbesondere in einem intensiven 

Austausch mit dem Workshop der jungen Er-

wachsenen sowohl der Alters- als auch der Gen-

derfrage angenommen haben. Dese Markierung 

sollten wir beibehalten.  

Wer ist dafür, dass wir diese Formulierung mit 

„Referenten/Referentinnen“ beibehalten? Wer 

spricht sich dagegen aus? Wer enthält sich? Dann 

haben wir hier eine einmütige Entscheidung. 

Wir sollten jetzt noch über den Absatz nachden-

ken: 

Mit der Zusage sollte eine verbindliche Teil-

nahme an allen drei Terminen verbunden sein, 

damit die Beratungsergebnisse mit einem ab-

schließenden Votum verabschiedet werden kön-

nen. 

Ich zögere noch bei dem abschließenden Votum, 

weil wir von „Bericht“ und nicht von „Votum“ 

gesprochen haben. Das passen wir auf alle Fälle 

noch redaktionell an, damit wir da ein gleiches 

Wording haben. 

Die Frage ist, ob wir es uns zutrauen, diese de-

skriptive Form, dass eben keine offene Stadthal-

lensituation entstehen soll, sondern eine be-

stimmte Kontinuität erwachsen soll, mit dieser 

Formulierung zu unterstreichen oder nicht.  

Ich bitte dazu noch um zwei, drei Wortmeldun-

gen. Bitte, Herr Thomauske. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich tue mich mit der 

verbindlichen Zusage ein bisschen schwer. Ich 

verstehe, was damit gemeint ist, aber vielleicht 

ist es besser, wenn man „selbstverpflichtende Zu-

sage“ formuliert, weil es keine Konsequenz gibt, 

wenn jemand nicht kommt.  

(Gerrit Niehaus: Wer weiß! Bußgeld?) 

Ja, bußgeldbewehrt. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich finde das gut, 

weil „Selbstverpflichtung“ ja ein Begriff ist, der 

auch an vielen anderen Stellen verwendet wird.  

Gibt es noch andere Anmerkungen dazu? – Herr 

Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Wir müssen auch das Risiko 

im Auge behalten, dass Leute sich davon ab-

schrecken lassen, weil sie nicht wissen, ob sie 

die drei Termine tatsächlich einhalten können. 

Dann sind sie nicht dabei, wir verlieren möglich-

erweise jemanden, der zweimal gekonnt hätte, 

aber beim dritten Mal nicht. 
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Deshalb fände ich eine Formulierung besser, die 

sagt, dass es eine gewisse Erwartungshaltung 

gibt, dass eine kontinuierliche Beteiligung an den 

drei voraussichtlichen Terminen möglich ist. Das 

vermittelt zumindest eine moralische Verpflich-

tung und Druck, ohne dass es für viele ein Aus-

schlusskriterium ist.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich versuche mal, 

es zu formulieren: „Mit der Zusage ist die Erwar-

tung verbunden, sich an allen Terminen zu betei-

ligen.“ 

Frau Lotze, bitte. 

Abg. Hiltrud Lotze: Ich plädiere dafür, dass der 

Satz genau so stehen bleibt, wie er ist, weil er ge-

nau das ausdrückt, was Sie auch gerade gesagt 

haben, nämlich eine Erwartungshaltung auszu-

drücken, aber niemand wird sich davon abhalten 

lassen, zweimal zu kommen, auch wenn er beim 

dritten Mal keine Zeit hat. Ich finde, der Satz sagt 

alles aus, was wir gerade hier besprochen haben.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann würde ich 

zunächst dazu eine Abstimmung herbeiführen 

wollen. Wenn die Mehrheit für den Satz ist, brau-

chen wir keine Umformulierung. Wenn die 

Mehrheit nicht für den Satz ist, werden wir noch 

einmal an einer Umformulierung arbeiten.  

Wer wäre dafür, dass der Satz so bleibt, wie er 

momentan hier niedergelegt ist? Das sind fünf. 

Wer ist dagegen? Das sind vier. Ich würde norma-

lerweise sagen, das ist die Mehrheit. Weil ich 

aber weiß, dass wir das am Donnerstag dann wie-

der machen, würde ich in der nächsten Pause ei-

nen Umformulierungsvorschlag machen, der dem 

Vorschlag in der Redaktionsgruppe nahekommt. 

Herr Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich hätte noch einen Gedan-

ken dazu. Ich gehe davon aus, dass wir alle das 

Verständnis haben, dass das Nationale Begleitgre-

mium in irgendeiner Form an dieser Veranstal-

tung auch teilnimmt oder davon Kenntnis 

nimmt, sie jedenfalls in der Begleitung des Pro-

zesses würdigt.  

Das vorausgeschickt, könnte ich mir schon vor-

stellen, dass es wichtig ist, im Zusammenhang 

mit der Einladung hineinzuschreiben: „Das Nati-

onale Begleitgremium ist mit einzubeziehen.“ Es 

ist das einzige Gremium, das wir bis dahin ha-

ben. Es ist der erste Schritt, und es wäre wichtig, 

dass das Nationale Begleitgremium zumindest 

aktiv darüber informiert wird, wann was wie 

stattfindet.  

Im Rahmen seiner Rechte, die wir auch hier be-

sprochen haben, steht es ihm ja zu, sich daran zu 

beteiligen. Aber ich hielte einen Hinweis auf das 

Nationale Begleitgremium für sinnvoll.  

Michael Fuder: Ich habe dazu eine andere An-

sicht. Ich hielte es eher für problematisch, es an 

einer Stelle ausdrücklich zu erwähnen und damit 

im Grunde genommen für alle späteren Veran-

staltungen, bei denen es nicht ausdrücklich steht, 

zu relativieren. Ich halte es für solch eine Selbst-

verständlichkeit, dass dieses Nationale Begleit-

gremium an allem in angemessener Art und 

Weise teilhat, dass es keiner Erwähnung bedarf.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich frage, ob es 

noch weiteren Diskussionsbedarf gibt. Ansonsten 

würde ich abstimmen lassen. Ich sehe es ähnlich 

wie Herr Fuder. Die Frage ist, ob das Nationale 

Begleitgremium mit diesem Themenfeld Selbst-

befassungsrecht im Grunde genommen immer 

aufgerufen ist, sich zu entscheiden, wann es sich 

beteiligt, aber es nicht mehrfach aufzuzählen.  

Wir werden das heute Nachmittag auch noch ein-

mal bei der Frage diskutieren, ob das Nationale 

Begleitgremium ein Nachprüfungsrecht hat. Ei-

nige haben schon öfter gesagt, dass das Nationale 
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Begleitgremium kein Nachprüfungsrecht haben 

sollte. Deshalb ist immer die Frage, welchen Stel-

lenwert man dem Nationalen Begleitgremium 

beimisst. Deshalb ist das eine über den Satz hin-

ausgehende Frage.  

Ich sehe es eher so wie Herr Fuder, dass sich das 

Nationale Begleitgremium seinen Kosmos selbst 

schafft und wir nicht an einzelnen Stellen hin-

einschreiben, wann sie eingeladen werden und 

wann nicht, aber mit der inhaltlichen Erwartung, 

dass sie sich selbstverständlich einbringen. Ich 

würde es jetzt nur nicht aufnehmen wollen.  

Ich glaube, das kann man als ausdiskutiert anse-

hen, weil wir das Thema schon häufiger behan-

delt haben. 

Der Vorschlag von Herrn Jäger wäre also, dass 

wir im Kontext der Teilnehmerschaft auch das 

Nationale Begleitgremium hier erwähnen. Der 

Vorschlag von Herrn Fuder geht dahin, diese Er-

wähnung hier nicht vorzunehmen. Wer ist dafür, 

dass das Nationale Begleitgremium unter „Zu-

sammensetzung“ noch angeführt wird? Wer 

spricht sich dagegen aus? Das ist die Mehrheit. 

Dann schlage ich Ihnen vor, dass wir den Ab-

schnitt „Zusammensetzung“ jetzt verlassen und 

die Frage aufwerfen, wie wir mit dem Umstand 

umgehen, dass es bei dem Text, den ich als Refe-

renztext nehme, noch „Rechte und Pflichten“ 

gibt und dieser Abschnitt bei dem Text von 

Herrn Sommer nicht vorkommt.  

Ich hätte gerne eine kurze Pause, um mir anzuse-

hen, wie wir dies moderieren und diskutieren. Es 

wäre nett, wenn wir vor 12 Uhr wieder anfangen 

könnten. Herzlichen Dank. 

(Unterbrechung von 11.46 bis 12.05 Uhr) 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Meine Damen 

und Herren! Ich würde die Sitzung gern fortfüh-

ren. Wir haben den Teil „Rechte und Pflichten“, 

in dem wir bestimmte Vorschläge in unserem bis-

herigen Papier haben, die sich in dem Text von 

Herrn Sommer deshalb nicht wiederfinden, weil 

das stärker den Charakter hat, dass es sich hier 

um ein Gremium handelt.  

Wir hatten uns aber darauf verständigt, dass wir 

weniger den Charakter würdigen als die konkre-

ten Maßgaben. Wir haben in dem bisherigen Text 

in Satz 1 das schon angesprochene Recht der 

Fachkonferenz Teilgebiete, auf die Mitwirkung 

der Vertreter der BGE hinzuwirken. Wir haben 

im zweiten Satz die Hervorhebung, dass die 

Fachkonferenz Teilgebiete im Gegensatz zur Re-

gionalkonferenz nicht das Recht zur Nachprü-

fung hat. Ich glaube, dass das auf Grundlage der 

langen Diskussion, die wir hier geführt haben, 

eine notwendige Klarstellung ist. 

Der dritte Satz lautet: „Eine formelle Nachprü-

fung über die Auswahl der Teilgebiete ist erst 

später im Zusammenhang mit der Identifikation 

der übertägig zu erkundenden Standortregionen 

möglich.“ 

Das ist die Begründung dafür, dass es kein Nach-

prüfungsrecht gibt. Das wäre der erste Absatz.  

Der zweite Absatz beinhaltet die Maßgabe, dass 

die Teilgebietekonferenz innerhalb eines zeitlich 

bestimmten Rahmens von vier Wochen einen Be-

richt abgibt und dass sich die BGE diesen Bericht 

möglicherweise zur Modifizierung des Zwischen-

berichts vornimmt. Das war auch ein Satz, der im 

Kontext steht, a) wozu führt dieser Bericht gege-

benenfalls, und b) war auch das Anliegen, deut-

lich zu machen, dass die Arbeit der BGE nicht 

unterbrochen wird, sondern dass die Modifizie-

rung in dem Bericht erfolgt, der von der BGE dem 

BfE übermittelt wird. Also Schlagwort: BGE 

nimmt nicht noch einmal eigenständig zu dem 
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Bericht der Fachkonferenz Stellung; es entsteht 

keine neue Schleife, sondern es ist ein verdichte-

tes Vorgehen: Bericht, BGE schaut sich das an 

und wird gegebenenfalls dem BfE modifizierend 

den Zwischenbericht als Teil des Endberichts 

vorlegen.  

Das sind die vier Sätze. Ich rufe die vier Sätze 

auf, ob jemand der Meinung ist, dass wir ein, 

zwei herausstreichen sollten und gegebenenfalls 

warum. Ich würde dann zur Abstimmung stellen, 

dass wir den Teil „Rechte und Pflichten“ zur 

Konkretisierung der Fachkonferenz Teilgebiete 

als Element unseres Vorschlages für die Kommis-

sion beibehalten.  

Ich bitte gegebenenfalls um Wortmeldungen. 

Dann würde ich eine Denkpause einlegen wollen. 

Frau Kotting-Uhl, bitte.  

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich dachte, dass sich 

erst einmal jemand meldet, der die gern streichen 

möchte. Das ist eigentlich der entscheidende Ab-

satz, weil wir hier entscheiden, ob wir ein Betei-

ligungsformat oder ein Gremium installieren wol-

len. Wenn wir Rechte und Pflichten streichen, 

dann ist es kein Gremium, sondern dann ist es 

eine Beteiligung, bei der man sich austauscht 

und es hinterher gut war, dass man darüber gere-

det hat.  

Deswegen bin ich ganz entschieden dafür, Rechte 

und Pflichten festzuhalten und auch genau die, 

die dort stehen. Zum einen - darüber hatten wir 

vorhin schon einen kurzen Austausch - halte ich 

es für ganz wichtig, dass dieses Gremium, diese 

Konferenz, das Recht hat, die BGE dazu zu bitten 

und die BGE nicht automatisch immer da ist, was 

immer so einen Charakter einer Informationsver-

anstaltung bekommen würde. 

Ich finde es auch richtig, die Pflicht festzuschrei-

ben, dass ein Bericht geschrieben werden muss. 

Das macht ein Gremium aus im Gegensatz zu ei-

nem lockeren Treffen. Also ich bin absolut dafür, 

diesen Absatz im Kern so zu lassen. Ich weiß 

nicht, ob man über einzelne Sätze in ihrer Ausge-

staltung reden muss, aber im Kern die Rechte 

und Pflichten zu lassen, um klar zu machen, wir 

reden von einem Gremium. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Fuder und 

Herr Jäger, bitte. 

Michael Fuder: Ich schließe mich diesem Votum 

ausdrücklich an und verweise an dieser Stelle 

auch noch einmal an die ganz klar formulierten 

Wünsche oder Erwartungshaltungen aus vorange-

gangenen Konferenzen, insbesondere die Work-

shops der Regionen. Das war ganz klar so ge-

wünscht und eine große Akzeptanzbedingung.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Frau Kotting-Uhl, ich 

schließe mich Ihren Aussagen zu den Inhalten 

des Absatzes an. Nicht nachvollziehen kann ich, 

daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, weil das 

dort steht, ist es ein Gremium. Das erschließt sich 

mir nicht. 

(Zwischenruf Vorsitzender Hartmut Gaßner) 

Das kann genauso ein Format sein nach meinem 

Verständnis. Das scheint mir eher sekundär, zu-

nächst jedenfalls. Bei der Frage der Komplexität 

des gesamten Systems spielt das schon eine 

Rolle. Das reicht nicht aus, um ein Gremium zu 

sein. Beim Gremium müssten Sie deutlich dar-

über hinausgehen. Das sind die Dinge, die mich 

insbesondere beunruhigen würden, wenn wir ein 

Gremium designen. Wer ist Mitglied? Und wie ist 

die Legitimation? Und wie lange sind die Mitglie-

der usw.  

All die ganzen Fragen, so würde ich dringend 

empfehlen, sollten wir hinter uns lassen. Für 

mich hat das eher ein Formatcharakter als ein 
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Gremiumcharakter, aber die Inhalte können so 

stehen bleiben aus meiner Sicht.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde mich 

dem gerne ausdrücklich anschließen wollen in 

dem Sinne, dass wir am Donnerstag zumindest 

aus der AG 1 heraus diese Unterscheidung nicht 

ständig als wortlos oder inhaltsleer aufnehmen, 

sondern dass wir sagen, in der Gesamtschau von 

Überlegungen haben wir eine Fachkonferenz 

Teilgebiete zusammengesetzt, die diese Aufgabe, 

diese Zusammensetzung und diese Rechte und 

Pflichten haben sollte. Es sollte anderen überlas-

sen bleiben, es einem oder einem anderen abs-

trakten Begriff zuzuordnen. Uns geht es nicht um 

Format und uns geht es nicht um Gremium, son-

dern uns geht es um die Fachkonferenz Teilge-

biete. 

Wenn wir uns darauf verständigen, dann würde 

ich auch gern die Frage zur Abstimmung stellen, 

wenn es keine weiteren Beiträge gibt, wer sich 

dafür ausspricht, dass wir die Rechte und Pflich-

ten in der definierten Weise beibehalten.  

Wer ist dafür, dass dieser Teil so bleibt? Wer 

stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann haben 

wir die Frage fast einvernehmlich abgeschlossen.  

Es ist die Frage der Finanzierung aufgerufen. Be-

zogen auf die Finanzierung hat Herr Sommer da-

rauf verzichtet, die Zwischenüberschrift zu zie-

hen aus den bekannten Gründen. Ich würde da-

für plädieren, die Zwischenüberschrift zu belas-

sen wegen der Einheitlichkeit mit den anderen. 

Ich würde aber vorschlagen, dass wir den ersten 

Absatz „Das BfE gewährleistet als Träger der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung die Finanzierung der 

Fachkonferenz Teilgebiete.“ als selbstredend ste-

hen lassen.  

Im Übrigen würde ich den Satz „Letztlich ist dem 

Umstand Rechnung zu tragen …“ vollständig von 

Herrn Sommer übernehmen, weil er deutlicher 

herausstreicht, was wir gemeinsam wollen. Also 

mein Vorschlag wäre, die Zwischenüberschrift 

„Finanzierung“ so zu belassen, Seite 21 Zeilen 8 

und 9 den einen Satz lassen und Seite 21 Zeilen 

10 und 11 ersatzlos zu ersetzen durch den Absatz 

von Herrn Sommer „Letztlich ist dem Umstand 

Rechnung zu tragen, dass … können daher die 

Beteiligungsbereitschaft erhöhen.“  

Besteht dazu noch Diskussionsbedarf? Herr Jäger, 

bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Zu dem Vorgehen nicht, 

aber zu dem Text, der dann übernommen wird, 

hätte ich eine kleine Änderung, und zwar steht 

hier: 

„Letztlich ist dem Umstand Rechnung zu tragen, 

dass Partizipation für Bürgerinnen und Bürger er-

heblichen (monetären) Aufwand bedeuten 

kann, …“ 

Ich würde das ein bisschen neutraler formulie-

ren, und zwar, dass Partizipation für Bürgerinnen 

und Bürger auch monetärer Aufwand bedeuten 

kann usw.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Vielleicht können 

wir „einigen“ schreiben, also „einigen Aufwand“; 

das liegt in der Mitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Es ist nicht nur der mone-

täre Aufwand, sondern es ist auch der zeitliche 

Aufwand, der eine Rolle spielt. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: „ … einigen mo-

netären Aufwand“, wir lassen die Klammer weg? 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Die Klammer muss weg: 

„ … auch monetären Aufwand bedeuten kann, 

der bislang ein erhebliches Hemmnis darstellt“. 



    
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 
gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
Arbeitsgruppe 1 
Gesellschaftlicher Dialog, Öffentlichkeitsbeteiligung 
und Transparenz  

   
 

 
 
Protokoll der 26. Sitzung Seite 39 von 98 
am 30. Mai 2016 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann habe ich 

Sie missverstanden. Das „erheblich“ haben Sie 

stehen gelassen? 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Nein. Das kommt weg. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann schreiben 

wir statt „erheblich“ „einigen“ und schreiben 

statt der Klammer „auch monetären“.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Das war nicht mein Vor-

schlag. Warum nicht „auch monetären Aufwand 

bedeuten kann“? 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Weil der zeitliche 

Aufwand auch ein Stück weit gewichtet werden 

sollte. Herr Meister, bitte. 

(Zwischenruf Abg. Hiltrud Lotze) 

Vorsitzender Ralf Meister: Ich würde mich dem 

Vorschlag von Herrn Jäger anschließen. Wir sind 

unter dem Abschnitt „Finanzierung“. Natürlich 

haben wir alle Recht. Auch das ist ein Hemmnis 

und man muss sehen, wie man damit umgeht. 

Aber hier sind wir bei der Finanzierung; es geht 

um den monetären Aufwand und der ist ein 

Hemmnis und daher kann man die Formulierung 

in der Art nehmen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann würden wir 

nur auf den monetären Aufwand fokussieren. Das 

würde bedeuten, wir lassen die Klammer weg 

und schreiben „auch“ davor, „erheblich“ lassen 

wir weg. Kopfnicken? Kopfnicken, Kopfnicken. 

Okay, dann brauchen wir das nicht abstimmen.  

Dann würde ich vorschlagen, dass wir an den 

Anfang zurückgehen und die Überlegung, die 

Herr Meister angestellt hat, überprüfen, und im 

Übrigen dann anhand des Computers sehen, ob 

wir schon in die Endredaktion können oder ob 

wir noch einmal eine Redaktionsgruppe brau-

chen. Mein bisheriger Stand ist, dass wir auch 

ohne eine Redaktionsgruppe auskommen, aber 

das sollten wir jetzt gemeinsam bitte betrachten.  

Es ist unter 7.3.2 zunächst der Vorschlag von 

Herrn Meister und mir, die ersten zwei Absätze 

von Herrn Sommer wortgleich zu übernehmen. 

Herr Fox, bitte. 

Andreas Fox: Ich habe in der Projektion bisher 

nur den ersten Absatz gesehen. Meinen Sie mit 

dem zweiten „Ziel ist es, das Beteiligungspara-

doxon …“? 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ja, wir hatten vor-

geschlagen, diesen zu übernehmen.  

Andreas Fox: Da würde ich die Frage stellen, ob 

die Benennung dieses angeblichen Paradoxons 

auch letztlich in der Diskussion weiterhilft. Brau-

chen wir das hier? 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Wir brauchen es 

nicht unbedingt, aber ich würde vorschlagen, um 

letztlich etwas zusammenzuführen und auch um 

einen spezifischen Begriff aus der Beteiligungs-

konzeptionierung aufzugreifen … 

Das Beteiligungsparadoxon steht uns als Begriff 

einmal im Bericht gut zu Gesicht. Deshalb würde 

ich vorschlagen, es zu übernehmen. Es würde 

dann ein inhaltlicher Unterschied kommen in 

dem Satz „Hierzu bietet sich an, das während der 

Arbeit der Endlagerkommission …“ 

Herr Sommer, der auch eine andere Überschrift 

gewählt hat - in Anführungszeichen, knüpft nur 

an den Workshop an, während Meister und ich 

vorschlagen, dass wir an den Formaten anknüp-

fen. Das heißt, wir übernehmen den Gedanken, 

dass wir an den bisherigen Formaten anknüpfen, 

wir erweitern es aber um die Formate, die wir, 

unter anderem auch die Fachkonferenz … 
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Wir legen uns umgekehrt nicht fest, dass wir nur 

an den Workshop der Regionen anfügen. Das ist 

ein inhaltlicher Unterschied zu Herrn Sommer, 

aber hoffentlich ein kompromissfähiger, weil es 

darum geht, dass die Fachgebietekonferenz auch 

ein Stück weit einen Vorläufer hat, ohne eine 

Eins-zu-eins-Kopie sein zu sollen von dem, was 

wir in unserem Kreis gemacht haben. 

Wir haben ganz bewusst drei unterschiedliche 

Formate gemacht: die jungen Erwachsenen, die 

Fachkonferenz und den Regionenworkshop. Das 

sollten wir an der Stelle nicht auf unseren Erfah-

rungsschatz, nicht auf ein Format verengen. Des-

halb wäre das der Überleitungsvorschlag. Die 

zwei folgenden Sätze würden dann aus dem bis-

herigen gelben Text herausgestrichen werden. 

Wir, Herr Meister und ich, würden aber vorschla-

gen, dass wir diese Möglichkeit, den Zeitraum 

der bloßen Information, verkürzen und eine fach-

liche Befassung rechtzeitig einleiten; also be-

wusst das Wort „Überprüfung“ streichen, bevor 

vorrangig regionale Interessen bedeutsam wer-

den. Es scheint uns wichtig zu sein, noch einmal 

hervorzuheben, dass die regionale Befassung 

keine Eingrenzung oder Einschränkung darstel-

len sollte. 

Damit kommt im Schlusssatz, dass die Fachkon-

ferenz den Auftakt für eine überregionale Beteili-

gung schafft, der eine eigenständige Bedeutung 

neben den regionalen Formaten und den nationa-

len Begleitgremien zukommen muss.  

Ich hoffe, es stößt sich niemand daran, dass wie-

der der Begriff „regionale Formate“ steht. Ich plä-

diere dafür, dass wir das nicht allzu eng sehen. 

Sonst müssten wir an der Stelle schreiben: neben 

regionalen Institutionen oder so. Denn der Rat 

der Regionen soll auch kein vollständiges Gre-

mium oder kein vollständiges Format werden. 

Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir das der 

Diskussion am Donnerstag überlassen, weil das 

ein Stück weit Wortklauberei ist.  

Sodass Sie jetzt zwei Absätze von Herrn Sommer 

hätten, einen überleitenden Mittelteil und zwei 

Absätze aus dem bisherigen Text unter Weglas-

sung von drei Sätzen aus dem bisherigen Text.  

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Da ich das jetzt nicht 

sehe, kann ich nicht klar sagen, welche Sätze aus 

dem ursprünglichen Text am Anfang gestrichen 

werden.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Es wäre momen-

tan der Vorschlag, zu streichen auf Seite 19 den 

gelben Text bis auf die letzten anderthalb Worte. 

Die beginnen mit „Die Fachkonferenz“. Ich wie-

derhole: Zeile 34 bis Zeile 40 würden gestrichen. 

Nur die Worte „Die Fachkonferenz“, die auf Seite 

20 überleiten, bleiben erhalten. In dem Text, der 

dann erhalten bliebe, ist das Wort „Überprüfung“ 

herauszunehmen, weil wir uns richtigerweise auf 

den Begriff „Befassung“ verständigt haben; keine 

Überprüfung, sondern eine Befassung. 

Dann lese ich noch einmal langsam: „Sie bildet 

damit den Auftakt für eine überregionale Beteili-

gung, die im Rat der Regionen eine Fortsetzung 

erfahren wird und der eine eigenständige Bedeu-

tung neben regionalen Formaten und dem Natio-

nalen Begleitgremium zukommen muss.“ 

Das war nur eine falsche Bezugnahme, weil nicht 

dem Auftakt eine eigenständige Bedeutung zu-

kommt, sondern der überregionalen Beteiligung. 

Das ist keine inhaltliche Änderung; das ist not-

wendig wegen der Grammatik. Herr Jäger, bitte.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Es lässt sich nicht vermei-

den. Wir werden nachher bei dem Rat der Regio-

nen noch darüber diskutieren. Hier steht noch, 

dass das eine überregionale Beteiligung ist. Wie 

ich den Vorschlag jetzt lese, ist das keine überre-
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gionale Beteiligung, sondern das ist ein Aus-

tausch der Regionalkonferenzen untereinander, 

also in dem Sinne keine klassische überregionale 

Beteiligung. Das würde sich stoßen mit der For-

mulierung, wie sie hier steht. 

Also der Rat der Regionen ist aus meiner Sicht 

überhaupt keine Beteiligung, sondern es ist eine 

Organisation zwischen den Regionalkonferenzen, 

weil es nur eine indirekte Zusammensetzung ist 

und keine Beteiligung der Öffentlichkeit.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das würde ich 

auch so sehen, dass wir das an der Stelle noch 

einmal markieren müssen, dass noch ein Diskus-

sionsbedarf besteht, der hiermit eingeleitet ist, 

was auch noch einmal deutlich macht, was soll 

der Rat der Regionen. Ich bin einfach anderer 

Auffassung und diese andere Auffassung kann 

man an der Stelle nicht austragen. Das wäre un-

sinnig. Dann müssen wir markieren, dass das 

noch nicht abschließend diskutiert werden kann. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ein Vorschlag dazu. 

Könnten wir an der Stelle anstatt „überregionale 

Beteiligung“ in einer eckigen Klammer „Aus-

tausch der Regionen“ noch schreiben, was anders 

wäre als die Beteiligung. Der Schwerpunkt liegt 

jetzt nicht auf der Fragestellung überregional, 

sondern ob es eine Beteiligungsform ist, oder ob 

es gewissermaßen ein kommunikativer Prozess 

ist in irgendeiner Form eines Austausches. Wenn 

man das in eckige Klammern setzt, können wir 

später noch einmal darauf zurückkommen, wenn 

wir das an anderer Stelle entschieden haben. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Wir sollten mar-

kieren, dass es Diskussionsbedarf gibt, der sich 

an anderer Stelle ergeben muss, wenn wir den 

Rat der Regionen am Donnerstag diskutiert ha-

ben. Das finde ich völlig in Ordnung. Ich würde 

die andere Formulierung aber mit Schrägstrich 

formulieren, entweder das eine oder das andere. 

Bitte, Herr Meister. 

Vorsitzender Ralf Meister: Aber dann doch der 

Vorschlag. Wir könnten diese Fachkonferenz ab-

schließen, wenn wir den letzten Satz insgesamt 

in Klammern setzen. Die Frage ist: Für die Teilge-

biete, für das, was wir mit der Fachkonferenz 

wollen, haben wir, glaube ich, alles gesagt in al-

len Punkten. Also mir geht es darum, dass wir 

den Block fertig haben und dann in der Kommis-

sion nicht an dieser Stelle eine Debatte führen, 

die wir danach im Rat der Regionen noch einmal 

führen werden. Denn die Fachkonferenz haben 

wir dann substanziell in all dem, was uns wich-

tig war, eigentlich beschrieben. 

Wenn wir hier den letzten Satz weglassen, dann 

haben wir vorrangig regionale Interessen recht-

zeitig. Also ist es klar, sie sind auch auf einer an-

deren Ebene. Wir haben sie da schon einmal 

überregional eingeordnet, ohne dass es dort steht. 

Wenn der letzte Satz weg ist, können wir sagen, 

wir haben diesen Bereich in unserer AG jeden-

falls schon einmal konsensual abgeschlossen. 

Dann sparen wir uns die Debatte.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde klar 

dagegenreden. Ich bin der Auffassung, dass der 

überregionalen Beteiligung eine wesentliche Be-

deutung zukommt und dass dieses Prinzip der 

Überregionalität etwas ist, was ich seit andert-

halb Jahren hier hereintrage. Wir haben auch die 

Workshops entsprechend ausgerichtet, in einem, 

der die Frage Regionalität hat. Sprich, wir haben 

eine Meinungsverschiedenheit und ich würde 

das zur Abstimmung stellen. 

Der eine Vorschlag wäre, um die Fachkonferenz 

Teilgebiete zum Abschluss zu bringen, auf diesen 

Satz zu verzichten. Mein Gegenvorschlag wäre, 

den Satz als einen Merkposten dafür, dass der 

Überregionalität im Verhältnis zwischen regional 

und national eine wesentliche Bedeutung zu-

kommt, stehen zu lassen. Ich lasse das abstim-

men. Wer ist für den Vorschlag von Herrn Meis-

ter zur Streichung dieses Satzes? Das sind sieben. 
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Wer ist dagegen? Das sind vier. Dann würden wir 

den Satz an der Stelle herausnehmen. Vielen 

Dank.  

Sind Sie im Übrigen mit diesen Umstellungen in-

nerhalb von 7.3.2 einverstanden, wie Herr Meis-

ter und ich es vorgeschlagen haben, mit den ver-

bleibenden Sätzen? Dann würde ich Herrn Hage-

dorn bitten, noch einmal die Aufgaben aufzuru-

fen, um auch zu prüfen, ob das unser Diskussi-

onsergebnis wiedergibt. Meiner Ansicht nach ja. 

Gibt es dazu Gegenrede, Gegenstimmen? Das ist 

nicht der Fall. Dann bitte ich, uns die Zusam-

mensetzung noch einmal aufzuzeigen. 

Ich würde vorschlagen, dass wir die Referentin-

nen und Referenten belassen, obwohl wir uns 

vorhin für einen Schrägstrich entschieden haben. 

Das muss nicht noch einmal umgestellt werden. 

Ist jemand anderer Auffassung? Dann gibt die Zu-

sammensetzung meiner Ansicht nach unser Er-

gebnis wieder. Sieht das jemand anders? 

Dann würde ich Herrn Hagedorn bitten, den 

nächsten Absatz einzublenden. Das ist moderie-

rend, denn wir haben eigentlich den Ursprung-

stext abgestimmt. Aber ich würde vorschlagen, 

dass wir den Vorschlag von Herrn Hagedorn 

übernehmen. Dann haben wir über die Rechte 

und Pflichten abgestimmt. Die jetzt markierten 

Änderungen sind Markierungen, die schon Ge-

genstand unserer Beratungen waren, das sind 

keine neuen. Hier ist auch dieses „monetär“ ver-

arbeitet worden. Im Übrigen wurde der Vorschlag 

von Herrn Sommer eingepflegt.  

Dann wären wir mit dem Teil Fachkonferenz 

Teilgebiete am Ende. Ich bitte Sie ausdrücklich 

darum, mit in unsere Beschlussfassung bzw. in 

unser Einvernehmen aufzunehmen, dass wir bei 

der alten Überschrift geblieben sind. Brauchen 

Sie einen Ausdruck? Den bekommen wir zum 

Donnerstag; den brauchen wir aber jetzt nicht. 

Damit sind wir erst einmal durch.  

Nachdem wir das verlassen, würde ich gern, be-

vor ich die Regionalkonferenzen als nächsten 

Gliederungspunkt aufrufe, um auch das Zeit-

budget abschätzen zu können, fragen: Wie weit 

gehen wir davon aus, dass wir den Rat der Regio-

nen hier diskutieren? 

Es war von den Vorsitzenden, insbesondere von 

Herrn Meister, in der letzten Kommissionssit-

zung eher die Spur gelegt worden, dass wir das 

nur am Donnerstag diskutieren. Wir sind ande-

rerseits jetzt bei der Fachkonferenz so vorgegan-

gen, dass wir uns des Textes angenommen haben. 

Kommen wir heute zu einem weitergehenden Er-

gebnis, das den Donnerstag dann stabilisiert?    

Oder kommen wir am Donnerstag dann eher wie-

der in die Diskussion, sodass wir uns eine 

Schleife sparen könnten und das im Rahmen der 

Kommission austragen? Das hätte den Vorteil, 

dass auch viele, die heute nicht da sind, in die 

Diskussion eingebunden werden. 

Ich glaube, ohne wesentliche Wertung ist Ihnen 

allen auch schon aufgefallen, dass teilweise zu 

Teildiskussionsergebnissen immer diejenigen ak-

tiv in der Kommission sind, die keine Gelegen-

heit hatten, zu dem Punkt an der AG teilzuneh-

men. Das muss man heute eigentlich nicht ma-

chen. Da Herr Sommer, Herr Kudla und Herr 

Grunwald heute nicht da sind, würde ich vor-

schlagen, die Diskussion über den Rat der Regio-

nen auf die Kommission zu vertagen. 

Ich bitte um zwei, drei Beiträge, wie Sie das se-

hen. Frau Lotze nickt, Herr Thomauske nickt 

auch. Herr Marticke nickt auch, Herr Jäger auch. 

Dann würde ich den Rat der Regionen heute 

nicht aufrufen. Ich würde Sie bitten, dass Sie den 

Rat der Regionen, das Papier, das Herr Fischer 

und Frau Kotting-Uhl, … 

Frau Kotting-Uhl wiederhole ich noch einmal mit 

der Maßgabe, dass es konsensfähig ist. Ich darf 

Ihnen noch einmal andeuten, dass ich mich am 



    
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 
gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
Arbeitsgruppe 1 
Gesellschaftlicher Dialog, Öffentlichkeitsbeteiligung 
und Transparenz  

   
 

 
 
Protokoll der 26. Sitzung Seite 43 von 98 
am 30. Mai 2016 

Donnerstag dafür einsetzen werde, dass der Rat 

der Regionen nicht zu einem nur zweimal im 

Jahr tagenden Delegiertengremium wird. Das ist 

fast eine contradictio in adiecto, einerseits ein 

Gremium auszustatten, das auch einmal zusam-

mentritt, und andererseits ein relativ strenges De-

legiertensystem zu haben. 

Darauf wollte ich den Fokus noch einmal lenken. 

Aber ansonsten würde ich das nicht weiter dis-

kutieren wollen. Herr Meister, bitte. 

Vorsitzender Ralf Meister: Ich habe an der Stelle 

noch eine Ergänzung hinzuzufügen. Nun hat uns 

das seit anderthalb Jahren eine Menge Energie ge-

kostet. Ich muss gestehen, dass, wie es jetzt vor-

liegt in diesem gemeinsamen Entwurf von Frau 

Kotting-Uhl und Herrn Fischer, nicht mehr viel 

davon übrig bleibt. Ich glaube, es ist völlig un-

strittig, dass wir eine Partizipation, eine enorme 

Beteiligung überregional haben werden, ohne 

Zweifel. Wenn man auch jetzt auf die Vernetzung 

schaut, die zum Beispiel in den atomkritischen 

Gruppen existiert, … 

Sie existiert völlig ohne ein BfS, völlig ohne ir-

gendwelche anderen behördlichen Hilfsstellun-

gen, sondern sie hat sich selbst organisiert. Die 

wird es auch hier geben. Deswegen wäre es zu-

mindest noch einmal eine Option, dass an ir-

gendeiner Stelle die Möglichkeit aufgenommen, 

dass es, wenn dieses entsteht, als Herausforde-

rung auch für behördliches Handeln begriffen 

wird. Denn an der Stelle, glaube ich, ist es tat-

sächlich eine Variante, die mit dem Workshop, 

der momentan vorliegt, nicht ansatzweise ergrif-

fen wird. Da wird viel mehr passieren. 

Es werden Vernetzungen sein zwischen den Regi-

onalkonferenzen, die wir uns noch gar nicht vor-

stellen können, in guter wie in negativer Rich-

tung. Die werden sich selbst organisieren, völlig 

klar. Die Frage ist, ob wir an der Stelle mehr ge-

lernt haben aus dem Protestinseln der kritischen 

Gruppen, die es in unserem Land gibt, indem wir 

das anders, auch konstruktiver begleiten könnten 

als bisher. 

Wenn das noch einmal ein Wunschabsatz wäre, 

dann, glaube ich, würde man der Sache auch in 

unserer Debatte noch einmal helfen. Ich werde je-

denfalls in diese Richtung auch in der Kommis-

sion argumentieren.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Frau Kotting-Uhl, 

bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich meine, entweder 

man diskutiert nicht oder man diskutiert. Aber 

dass die beiden Vorsitzenden ihr Statement abge-

ben und dann ist ein Strich darunter - das geht ir-

gendwie auch nicht. Zum einen will ich sagen, 

das ist kein gemeinsamer Vorschlag von Herrn 

Fischer und mir, sondern es ist ein Vorschlag von 

Herrn Fischer. Ich habe ein, zwei Kleinigkeiten 

geändert, die für mich gar nicht gingen. Ich habe 

gesagt, ich könnte da mitgehen, weil ich - das ist 

für mich das Entscheidende - den absoluten Ein-

druck habe, dass wir für unseren von mir nach 

wie vor präferierten Vorschlag des Rates der Re-

gionen in der Kommission keine Mehrheit be-

kommen. Das ist nach den bisherigen Debatten 

mein deutlicher Eindruck. 

Ich habe kein Zutrauen dazu, dass wir, wenn wir 

unsere in meinen Augen völlig richtigen Argu-

mente, warum es genauso sein sollte, wie es bis-

her beschrieben ist, noch mal bekräftigen, noch 

mal wiederholen, diejenigen, die von dem Kon-

zept nicht überzeugt sind, überzeugt. Deswegen 

war ich bereit, einen Schritt zuzugehen auf einen 

Kompromissvorschlag, von dem ich annehme, 

dass ein paar, die bisher ganz dagegen waren, für 

diese Mischform sind. 

Von Jörg Sommer habe ich allerdings schon die 

Rückmeldung bekommen, das mache es noch 

schlimmer, weil der Zwitterzustand damit mal 
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wieder ganz stark im Vordergrund steht. Also 

auch das ist nicht dazu angetan, davon ausgehen 

zu können, dass man dann auf alle Fälle die er-

forderliche Mehrheit dafür hat. 

Das schlimmste aller möglichen Szenarien fände 

ich, wäre, wir haben gar nichts; wir bekommen 

überhaupt kein Gremium. Ich sehe es immer 

noch als Gremium an. Nein, es ist kein Gremium; 

es ist eine Workshopreihe. Also wir haben über-

haupt kein formales, offizielles Format auf der 

überregionalen Ebene. 

Die Selbstorganisation, Herr Meister, ist unbe-

nommen. Aber wir können nicht darauf unser 

Zutrauen setzen und sagen, dass organisiert sich 

schon alles selbst und wir scheitern dann beim 

Formellen mit unseren großen Gedanken. 

Ich finde es auch nicht gerechtfertigt, zu sagen, 

davon sei gar nichts übrig geblieben. Also das ist 

vom Inhalt her sehr stark, allerdings, klar, die 

Verbindlichkeit liegt nicht auf einem Gremium, 

sondern sie liegt bei den Delegierten. Also die 

Verbindlichkeit der Teilnahme, des Rücktrans-

ports, also auch die Verpflichtung, dafür zu sor-

gen, dass das wieder in den Regionalkonferenzen 

landet, liegt eben bei den einzelnen Delegierten 

und nicht bei dem Gremium. Das ist die Schwä-

che dabei. Aber ich finde nicht, dass man sagen 

kann, es sei davon nichts übrig geblieben. 

Also die Anforderungen, einen Ort zu schaffen, 

wo sich die parteiischen regionalen Interessen in 

einen Ausgleich bringen können, und sozusagen 

das Überparteiische und Gemeinsame zu definie-

ren, dieses Überparteiische und Gemeinsame, das 

immer darauf hinauslaufen wird, dass es ein fai-

res und gerechtes Verfahren sein muss, wieder 

zurück zu transportieren, bleibt erhalten. Das 

finde ich das Wichtigste an der Sache. Mir ist 

auch lieber, es ist ein installiertes Gremium. Aber 

wenn wir zumindest diesen Grundgedanken da-

vor retten können, dass die Kommission uns das 

Ganze streicht, dann wäre ich dafür, den Grund-

gedanken zu retten.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Gut, dann danke 

ich Ihnen, dass Sie das dazu stehen lassen. Dann 

diskutieren wir das am Donnerstag weiter. Vielen 

Dank. 

Wir kämen jetzt zu den Regionalkonferenzen. Bei 

der Regionalkonferenz haben wir die Frage der 

Gestaltung der Vollversammlung. Die textliche 

Fassung auf Seite 23 ist ergänzt worden durch ei-

nen Vorschlag von Herrn Hagedorn, der die Dis-

kussionen in der Kommission versucht aufzugrei-

fen, die bislang nicht diskutiert wurde. Es gibt 

also die Frage, ob der Vollversammlung textlich 

eine bestimmte Öffnung gegeben ist. 

Wir haben noch die Frage, ob diese Öffnung, die 

Herr Hagedorn vorschlägt, auch das Petitum von 

Herrn Sommer mit abdeckt, dass die mögliche 

grenzüberschreitende Beteiligung sich auch in 

der Regionalkonferenz wiederfinden muss, und 

ob das eine grundsätzliche Umorientierung oder 

eine deutliche Ergänzung der bisherigen Vollver-

sammlungsfindung erfordert. 

Also Satz 1: Herr Sommer meint, die Vollver-

sammlung muss überdacht werden. Satz 2: Herr 

Sommer meint, die Vollversammlung muss über-

dacht werden aufgrund der möglichen grenzüber-

schreitenden Beteiligung, die organisiert sein 

muss. Satz 3: Wir haben eine Öffnungsklausel 

von Herrn Hagedorn, der die Bedenken aus der 

Kommission aufgreift, aber noch nicht spezifisch 

das Thema grenzüberschreitende Beteiligung er-

fasst. 

Satz 4 könnten wir formulieren: „Falls die Durch-

führung einer Vollversammlung in Form einer 

einzelnen Präsenzveranstaltung methodisch 

nicht angemessen erscheint oder aber auch grenz-

überschreitende Beteiligung …“ Ich weiß nicht, 

wo man das in den Satz hineinschreiben will „… 
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erfordern, kann das BfE eine abweichende Form 

entwickeln.“  

Das wäre eine Möglichkeit, damit umzugehen. 

Von der Systematik her wäre die Fragestellung, 

brauchen wir diesen Eröffnungssatz von Herrn 

Hagedorn, deckt er etwas ab, ist er friedensstif-

tend? Ich denke ja. Aber es ist die erste Entschei-

dung, die wir treffen müssen, ob wir diesen Mo-

difizierungsvorschlag, diesen Gestaltungsvor-

schlag, den Herr Hagedorn formuliert hat, auf-

greifen.  

Andreas Marticke: Prinzipiell würde ich es be-

grüßen, wenn eine Kannregelung bei der Vollver-

sammlung eingeführt wird, weil es setzt voraus, 

dass wir heute genau wissen, welche gesell-

schaftlichen Grundeinstellungen beispielsweise 

zu einem Instrument der Vollversammlung in 

Zukunft dann bestehen werden. Also mir ist 

nicht ganz klar, warum verbindlich heute ein be-

stimmtes konstitutionelles Format vorgeschrie-

ben werden muss und stattdessen nicht einfach 

lieber die Offenheit, wie bei dem Satz von Herrn 

Hagedorn „gegebenenfalls eine angemessene ab-

weichende Form entwickelt werden kann“ Ver-

wendung finden könnte.  

Vielleicht noch eine zweite Anmerkung. Das 

Problem bei der Vollversammlung könnte auch 

sein, dass in dem Fall, in dem Schwierigkeiten 

bei der Umsetzung antizipiert werden seitens des 

Veranstalters, dann ein Ausweichverhalten derart 

erfolgen kann, dass vielleicht gar nicht alle Leute 

aktiv angeschrieben werden, weil man Sorge hat, 

dass man dann vielleicht 400 000 Zusagen hat, 

wenn es hart auf hart kommt und die Umsetzung 

scheitert. 

Diese Antizipation quasi als Vorwegnahme führt 

dann dazu, dass die Formate bewusst kleiner ge-

halten werden, indem man einfach die aktive 

Kommunikation, dass dieses Format stattfindet, 

vielleicht nicht ganz so intensiv betreibt. Das 

wäre vielleicht etwas, was man noch bedenken 

könnte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich glaube, wir tun uns des-

wegen noch schwer, weil wir einige Fragen noch 

nicht beantwortet haben, die aber entscheidend 

sind für diese Diskussion, nämlich die Frage der 

Kompetenz. Wir haben es hier schon mal disku-

tiert. Wir haben auch in der letzten Kommissi-

onssitzung dazu eine Ergänzung vorgenommen, 

die bei dem Vertretungskreis aufgenommen wor-

den ist, und zwar operative Aufgaben. Das hat 

unmittelbare Auswirkungen auf die Frage, wie 

organisiert man eine Vollversammlung und was 

soll die Vollversammlung. 

Ich sage mein Verständnis der Vollversammlung. 

Was soll sie tun? Ich denke, wir haben darüber 

gesprochen und auch Konsens erzielt, dass die 

Vollversammlung den inneren Vertretungskreis 

wählt bzw. bestätigt, je nach dem welches Seg-

ment gemeint ist. Das ist sozusagen deren Auf-

gabe.  

Ansonsten haben wir über Aufgaben der Vollver-

sammlung überhaupt nicht gesprochen. Es könn-

ten noch folgende Aufgaben sein: Es könnte ein 

Diskussionsforum für die Mitglieder des inneren 

Kreises sein. Das sind sozusagen der Resonanzbo-

den und auch der Austausch mit der Vollver-

sammlung, die ja dann offen ist. Und natürlich 

kann von außen, von der Vollversammlung, In-

put an den Vertretungskreis kommen, also Wün-

sche, Aufträge usw., die sozusagen von der Voll-

versammlung formuliert werden. Das wären Auf-

gaben, die ich mir vorstellen kann. 

Danach muss man auch die Gestaltung der Voll-

versammlung ausrichten. Aber das ist bisher, je-

denfalls nach meinem Kenntnisstand, nicht zu 

Ende diskutiert worden. Deswegen tun wir uns 

auch schwer, bestimmte Fragen abschließend zu 

beantworten. 
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Ich würde in jedem Fall ergänzend zu dem, was 

hier dankenswerterweise bei dem Vertretungs-

kreis aufgenommen wurde, die operativen Aufga-

ben sehen. Auch das Thema Nachprüfrecht. Herr 

Thomauske hat beim letzten Mal in der Kommis-

sion angesprochen, das als ganz konkreten Punkt 

zum Beispiel auch in dem Vertretungskreis anzu-

siedeln, und dass das dort entschieden wird. 

Weil das das zentrale Element unserer Beteili-

gung ist. Das sollten wir dem Vertretungskreis 

darlegen; die übrigen Aufgaben dann in der Voll-

versammlung. Dann entspannt sich das auch ge-

wissermaßen. 

Dann ist es ganz wichtig, bei der Konstitution am 

Anfang ein sehr präzises Format zu beschreiben, 

Herr Marticke. Deswegen muss man da konkret 

sein, damit das Ganze überhaupt Konturen erhält 

und in Gang kommt. Danach ist dann der Vertre-

tungskreis mit BfE in einer freien Gestaltung, wie 

er denn die Vollversammlung im Ernstfall auch 

nutzt.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Vielen Dank, Herr 

Jäger. Wie würden Sie als derjenige, der die Mo-

deration heute hat, damit umgehen, dass wiede-

rum der Vorschlag von Herrn Thomauske in der 

Kommission, also vor acht Tagen, keine Mehrheit 

gefunden hat? Wollen wir es hier noch einmal 

aufnehmen und es am Donnerstag noch einmal 

zur Diskussion stellen? 

Also Herr Thomauske hat konkret einen Formu-

lierungsvorschlag gemacht: Über die Ausübung 

des Nachprüfungsrechts entscheidet der Vertre-

terkreis. Das war in der Kommission zugegebe-

nermaßen eine Situation, in der wieder viele 

drinnen und draußen waren. Das würde aber für 

die Frage des Rats der Regionen genauso sein. Da 

war Frau Glänzer zufällig da und Herr Wenzel 

war nicht da. Es hat ein Stück weit ein Mittelding 

zwischen sozialem Prozess und Methode, immer 

wieder, immer wieder … 

Ich nehme es jetzt auf, weil es den Vorschlag von 

Herrn Jäger gibt, in Ergänzung der letzten Kom-

missionssitzung die Aufgabenverteilung zwi-

schen der Vollversammlung und dem inneren 

Kreis deutlicher zu kontrollieren. Dann würde 

ich den Beitrag wieder halten, der sinngemäß 

lautet: Ja, aber der innere Kreis kann nicht ohne 

die Vollversammlung. 

Kann der innere Kreis ohne die Vollversamm-

lung? Ist die Vollversammlung nicht nur der Re-

sonanzboden, sondern der Legitimationsboden? 

Können wir das heute ausgestalten? Kommen wir 

dazu, dass wir den Aufgabenkatalog der Vollver-

sammlung definieren? Ist der Aufgabenkatalog 

der Vollversammlung dann einer, der die Rechte 

zwischen dem Vertreterkreis und der Vollver-

sammlung abschließend definiert, wie es in ei-

nem GmbH-Statut der Fall ist?  

Also ich jedenfalls bin noch gut in der Lage, auch 

am Donnerstag noch einmal die gleichen Beiträge 

zu halten. Aber wir kommen nicht so richtig wei-

ter. Ich glaube, dass wir in der Frage, ob es zu ei-

ner randscharfen Abgrenzung kommt, relativ 

zum Kopfnicken kommen, also eine randscharfe 

Abgrenzung gibt es nicht. 

Dann ist die nächste Frage: Kann man die Voll-

versammlung nur zu einem Wahlkörper machen, 

der dann anschließend nur noch ein Diskussions-

forum ist? Also kann sich der Vertreterkreis dann 

ein Stück weit emanzipieren, oder bleibt das 

höchste beschlussfassende Organ, wie es im Ver-

ein oder in der Genossenschaft, in der GmbH, in 

der Aktiengesellschaft der Fall ist, doch immer 

die Vollversammlung? Also diese Fragen haben 

wir tatsächlich nicht zu Ende diskutiert, sondern 

wir haben sie bewusst offengelassen. 

Wer an der Stelle eine einzelne Aufgabenmarkie-

rung macht, muss auch damit umgehen, dass wir 

einiges offengelassen haben. Ich sage nicht, dass 

das Offenlassen unbedingt mein Interesse und 
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meine Position ist, aber ich sage umgekehrt: Wer 

A sagt, muss auch B sagen. Also entweder wir 

kommen jetzt zu einer Art Aufgabenkatalog oder 

wir müssen es offenlassen. Dazu vielleicht noch 

einmal Herr Thomauske und Herr Jäger.  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Zugespitzt ist es für 

mich die Entscheidungsalternative: Ist dieser in-

nere Kreis eine bessere Geschäftsstelle oder hat 

sie eine entsprechende Kompetenz? Wenn sie 

nur eine Geschäftsstelle ist, frage ich mich, wa-

rum sollten wir so viel Aufwand betreiben in der 

Wahl der einzelnen Mitglieder dieser Geschäfts-

stelle. Warum dann Drittel, Drittel, Drittel, um 

eine Geschäftsstelle zu unterhalten? Das macht 

für mich wenig Sinn. 

Sie ist ein Hort der Kontinuität. Deswegen hatte 

ich das schon so verstanden, dass wir auch dem 

inneren Kreis die Wahrnehmungskompetenz zu-

schreiben.  

Wir hatten uns auch im Rahmen dieser Bespre-

chung hier darauf verständigt gehabt, dass nicht 

an personam aber en bloc die verschiedenen 

Kreise innerhalb des inneren Kreises sich der 

Wahl gewissermaßen stellen, aber quasi als Liste, 

weil wir auch diskutiert haben, dass die Kommu-

nalvertreter sich schwerlich dafür bereit erklären 

würden, sich im Einzelnen bei der Vollversamm-

lung, die einen Beliebigkeitscharakter hat, was 

die Zusammensetzung anbelangt, zur Wahl zu 

stellen. Das hatten wir eigentlich schon alles be-

sprochen gehabt. 

Deswegen ist und bleibt am Ende die Grundsatz-

frage zugespitzt: Ist es eine Geschäftsstelle - dann 

können wir uns aber auch die ganzen Auswahl-

dinge usw. sparen - oder hat es eine Entschei-

dungskompetenz.  

Vorsitzender Ralf Meister: Die Antwort, Herr 

Thomauske, wäre von meiner Seite klar: Es ist 

keine Geschäftsstelle. Die Begründung haben Sie 

eben selbst geliefert. Ich glaube, dann wäre die 

Grundidee, die wir damit verfolgt haben, nicht 

realisiert. Gleichwohl stellt sie ein Grundprinzip 

politischen Handelns dar, nämlich Repräsenta-

tion. 

Sie repräsentiert in einer besonderen Weise das, 

was die Vollversammlung bestätigt. Ich glaube, 

wir könnten das mit ein paar Details vielleicht 

ein bisschen deutlicher machen.  

Herr Jäger, ich verstehe die Anfrage, die Sie ge-

stellt haben, vollständig. Wenn man dieser aber 

en détail folgen würde, müsste man tatsächlich 

einen ganz neuen Abschnitt schreiben über Auf-

gabenspektren für die Vollversammlung selbst. 

Davor scheue ich mich sehr, weil ich glaube, dass 

es dann eher einen Raum eröffnen würde für 

neue Diffusionen. Wir haben es bisher aufgeführt 

auf Seite 24, indem wir das in der Geschäftsord-

nung delegiert haben. 

Herr Marticke, diese Geschäftsordnung kommt ja 

erst, wenn es soweit ist. Die ist nicht morgen da, 

sondern dann, wenn wir in dem Prozess der Ent-

stehung der Regionalkonferenzen sind, dann wer-

den die entstehen. Dann wird es diese Musterge-

schäftsordnung geben, in der entweder relativ 

präzise, oder wenn notwendig auch in einer ge-

wissen Offenheit, den jeweiligen Regionalkonfe-

renzen die Möglichkeit der Verhältnisbestim-

mung eröffnet wird. Ich würde konkret vorschla-

gen: Auf Seite 23 - das ist nur ein Detail - wenn 

wir über den inneren Ring, Vertretungskreis, 

sprechen, in der Zeile 23 einen Punkt hinter dem 

Wort „vor“ zu setzen: „Er bereitet die Veranstal-

tungen und Beschlüsse der Vollversammlung der 

Regionalkonferenz vor.“ 

Die Frage ist, ob man hier noch eine andere Prä-

position mit einem „und“ hinzufügen könnte. 

Das stelle ich infrage. Dann setzt man ein: „Er 

setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der 
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folgenden Institutionen und Personengruppen 

zusammen:“ 

Erstens haben wir hier zwei Dinge verbunden, 

die an dieser Stelle zur differenzierten Beschrei-

bung dessen, was operative Aufgaben meint, 

nicht dazugehören, also man etwas nur sinnbild-

lich deutlicher macht, was ist die Aufgabe.  

Zweitens. Ich würde bei der „Geschäftsordnung“ 

auf Seite 24, Zeile 13 hinzufügen: „Das Bundes-

amt für kerntechnische Entsorgung stellt allen 

Regionalkonferenzen eine Mustergeschäftsord-

nung zur Verfügung“. 

Möglich wäre, mit einem Relativsatz fortzufah-

ren: „die, wenn notwendig, auch extreme regio-

nale Größenordnungen berücksichtigen wird.“  

Dass wir also die Option schon drin haben, die 

vorn problematisiert wird, und gleichzeitig ein 

bisschen der Verhältnisbestimmung, wie ist das 

eine zum anderen, noch einmal spezifizieren 

kann. Aber ich würde trotzdem davon absehen, 

Herr Jäger, Ihrer Spur zu folgen und das redaktio-

nell einzuarbeiten, weil dann landen wir letztlich 

bei dem Passus, den wir schon einmal hatten. Sie 

erinnern sich: Wir hatten eine ganze Seite Ge-

schäftsordnung gehabt, die wir gestrichen haben, 

und das wäre, glaube ich, mindestens eine halbe 

Seite lang eine Beschreibung, die uns in der Sa-

che für die Klärung nicht entscheidend weiter-

bringt an dem Punkt. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Jäger, bitte.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich sehe das Problem, dass 

wir nicht bei Adam und Eva beginnen können, 

und dann das, was wir verschoben haben und 

was auch richtig ist, nicht im Detail Geschäfts-

ordnungen festzulegen, nicht tun sollten. Ich 

sehe nur mit einer gewissen Sorge, dass hier be-

stimmte Dinge angelegt sind, womit wir möglich-

erweise unterschiedliche Vorstellungen verbin-

den. Zum Beispiel, Herr Gaßner, ich habe Sie so 

verstanden, Sie gehen selbstverständlich davon 

aus, dass die Nachprüfrechte von der Vollver-

sammlung beschlossen werden.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Nein, ich habe … 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Dann habe ich Sie missver-

standen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich habe nur ge-

sagt, wir dürften nicht in der Lage sein, die Frage 

zu klären, weil ein Vertreterkreis, der sich nicht 

eines Votums bedient, praktisch schwach sein 

wird. 

Wie sie politisch mit der Frage umgehen, dass sie 

von einer Vollversammlung gewählt sind, und 

wir ihnen reinschreiben würden, aber ihr braucht 

euch nicht mehr rückkoppeln, ist politisch un-

vernünftig. Aber ein Vertreterkreis, der wiederum 

zu einem bestimmten Votum kommt, wird sich 

der Vollversammlung in der Weise stellen, dass 

sein Votum auch getragen wird. Das ist politi-

sches Vorgehen. Ich glaube nicht, dass wir das 

geschäftsordnungsmäßig auflösen. 

Ich wiederhole noch einmal: Ich glaube, wir sind 

schlecht beraten, den Satz von Herrn Thomauske 

zu übernehmen, dass wir sagen, der Vertreter-

kreis entscheidet, weil entweder wäre er wie ein 

Geschäftsführer derjenige, der eben exekutiert, 

was die Gesellschafterversammlung beschlossen 

hat - dann wäre doch die Gesellschafterversamm-

lung maßgeblich. 

Der Vertreterkreis muss dieses Vernunftsorgan 

sein und die Vollversammlung muss der Legiti-

mationsboden sein. Wie ich das ausgestalte, das 

muss ein Stück weit entweder diese Mustersat-

zung … Da muss man in ein paar Wochen nach-

denken. Oder es würde wahrscheinlich genau an 

der Stelle drinstehen: Der Vertreterkreis macht 
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einen Vorschlag, der der Vollversammlung vorge-

legt wird und dann kann die Vollversammlung 

möglicherweise nicht über die Inhalte entschei-

den, sondern über Ja oder Nein entscheiden. Das 

ist ganz spontan aus der Hüfte. 

Dann habe ich die fachliche Expertise des inne-

ren Kreises, ich gehe aber nicht so vor, dass das 

in einer akzeptierbaren Geschäftsordnung steht 

und die Vollversammlung hat nichts zu sagen. 

Das würde keiner von uns so niederlegen. 

Deswegen möchte ich mich nicht festlegen, son-

dern das sollte sich ein Stück weit politisch ent-

wickeln.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Nur damit keine Missver-

ständnisse aufkommen. Ich habe mitnichten ge-

sagt, dass die Vollversammlung nichts zu be-

schließen hat. Erstmal bestimmt sie den mittleren 

Kreis, bestätigt bzw. wählt den Vertretungskreis. 

Wir haben auch festgelegt, dass sie die Geschäfts-

ordnung und damit die Kompetenzverteilung 

festlegt. Also das sind ganz wesentliche Dinge: 

Wenn wir zunächst mal für die Formulierungen 

insgesamt davon ausgehen, dass es ein prakti-

scher, vernünftiger Weg wäre, dass das Nachprüf-

recht faktisch von dem Vertretungskreis festge-

legt wird … Ob sie sich noch einmal ein Votum 

einer Vollversammlung dazu holen oder wie 

auch immer, das wirft dann die Fragen auf, die 

Herr Sommer auch adressiert hat; je nachdem, 

wie groß die Veranstaltung ist, ist das im Ernst-

fall auch schwer zu organisieren und für den Pro-

zess natürlich gravierend. Das vorweggeschickt.  

In dem Kontext gibt es an vielen Stellen Formu-

lierungen, eine ist ganz besonders. Wenn ich auf 

Seite 23 die Ziffern 11 bis 13 in dem gelben Kas-

ten aufrufen darf; darüber diskutieren wir auch: 

„Grundsätzlich wäre aber auch eine nicht-reprä-

sentative Teilnehmerschaft von engagierten Bür-

gern in der Vollversammlung sehr gut geeignet, 

die nachprüfende Rolle der Regionalkonferenz 

im Standortauswahlverfahren auszufüllen.“  

Das halte ich für nicht zutreffend. Das muss ich 

sagen. Diesen Satz würde ich auch in dem Zu-

sammenhang streichen. Dann sollten wir alle 

Dinge offenlassen, aber das führt in die falsche 

Richtung. Das suggeriert nämlich, dass die Voll-

versammlung am Ende die Nachprüfung vor-

nimmt bzw. auch darüber entscheidet; das ist 

einfach nicht praktikabel.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde die 

Frage ein bisschen zuspitzen, weil wir nicht wei-

terkommen. Ich nehme eine Position ein, damit 

wir zu einem Meinungsbild kommen. Die eine 

Position wäre die, über das Nachprüfungsrecht 

entscheidet der innere Kreis - Klammer auf: In-

wieweit er sich der Vollversammlung rückversi-

chert oder nicht rückversichert, bleibt offen. Das 

ist die eine Position, ich nenne sie Thomauske, 

weil er es in die Kommission eingebracht hat.  

Ich nehme die Position ein, wir sollten die Frage, 

wer das Nachprüfungsrecht ausübt, in diesem 

Text nicht entscheiden. Das sind die zwei Positi-

onen. Dass das offenbleibt und dann über eine 

Mustergeschäftsordnung dann auch Gegenstand 

der Diskussion in der Vollversammlung der Regi-

onalkonferenz wird. Aber eine Gesetzesformulie-

rung, die das BMUB vorlegt, dass das Recht von 

dem inneren Kreis ausgeübt wird, halte ich nicht 

für tragfähig.  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Dazu habe ich eine 

Nachfrage. Das verlagert das Problem aus meiner 

Sicht. Wer entscheidet dann, welche Geschäfts-

ordnung gewählt wird - der innere Kreis oder die 

Vollversammlung? 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das würde dann 

bleiben, dass die Vollversammlung … Das steht 

in der Geschäftsordnung in den drei Sätzen. 
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Michael Fuder: Das ist nicht angefragt. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Fuder, ich 

will nur ein Meinungsbild, in welcher Richtung 

wir dann weiterdiskutieren sollten. Herr Fuder, 

bitte.  

Michael Fuder: Aus der Erfahrung in der Asse 

habe ich schon eine relativ starke Tendenz, das 

nicht einfach alles offenzulassen, weil ich genau 

an dieser Stelle befürchte, dass es dann zu Dauer-

scharmützeln und was nicht alles in der Region 

kommt, die man nicht gebrauchen kann. Ich 

glaube, dass an dieser Stelle eine ganz klare Rah-

mensetzung, in diesem Fall durch den Gesetzge-

ber, notwendig ist.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Die da heißt? 

Michael Fuder: Die da heißt: Über das Nachprü-

fungsrecht wird von dem inneren Kreis entschie-

den. Ich könnte allerdings der Formulierung et-

was abgewinnen, die eine Sollbestimmung bein-

haltet: Sie soll sich irgendwie rückkoppeln mit 

der Vollversammlung. Ich kann es nicht fertig 

formulieren. Aber schon eine ganz klare Zustän-

digkeitszuschreibung.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Um zu einem 

Meinungsbild zu kommen und einen Diskussi-

onsfortgang zu erreichen, würde ich vorschlagen: 

Nach Anhörung der Vollversammlung. Ich glaube 

aber nicht, dass das politisch umsetzbar ist. Aber 

damit wir zu einem Ende kommen, zumindest 

bis Donnerstag, würde ich das vorschlagen: Das 

Nachprüfungsrecht wird von dem inneren Kreis 

nach Anhörung der Vollversammlung …  

Ich würde alle einladen, in diese Diskussion zu 

gehen, dass die Vollversammlung nur angehört 

wird. Aber wir schlagen das jetzt so vor, weil 

wahrscheinlich alle dahinterstehen momentan, 

um zu einer einvernehmlichen Lösung zu kom-

men. 

Wären Sie mit diesem Vorschlag einverstanden 

oder soll ich … Dann brauchen wir kein wieder-

streitendes Votum einholen.  

Dann würde ich Herrn Hagedorn bitte, das so auf-

zunehmen und wir würden dann am Donnerstag 

dafür eintreten, dass das noch einmal aufgegrif-

fen wird.  

Dann mache ich jetzt fünf Minuten Pause, damit 

alle an den Wagen können.  

(Zuruf: Gibt es eigentlich eine Mittagspause?) 

Ich muss um 16.30 Uhr im Auto sitzen. Das hängt 

ein bisschen davon ab. Ja, wir schaffen das. Wir 

machen eine halbe Stunde Pause. Sind Sie ein-

verstanden? Okay. Wir sollten aber um halb wie-

der anfangen und nicht erst deutlich nach halb.  

(Unterbrechung von 13:05 Uhr bis 13:33 Uhr) 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Meine Damen 

und Herren, ich darf in der Sitzung fortfahren. 

Wir waren bei den Bereichen Vollversammlung 

und Vertretungskreis. 

Ich rufe zunächst den Satz auf, der zentral auf-

grund unserer Diskussion noch Aufnahme gefun-

den hat, und bitte Herrn Hagedorn, die Seite 24 

Zeile 11 fortfolgende aufzurufen, in der er den 

Satz niedergelegt hat 

„Der Vertreterkreis entscheidet nach Anhörung 

der Vollversammlung.“ 

Den müssten Sie in Ihren Texten einfügen vor 

der Zwischenüberschrift „Geschäftsordnung“. So 

habe ich es in Erinnerung, dass Herr Hagedorn 

das hier aufgenommen hat. 

Hier haben Sie die Geschäftsordnung. Hier haben 

Sie „der Vertreterkreis formuliert nach Anhörung 
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der Vollversammlung die Nachprüfungsauf-

träge …“ 

(Zuruf) 

Nein, das würde ich auch wegnehmen. Das sollte 

schon klar sein, dass wir momentan mehrheitlich 

der Auffassung sind, dass wir so eine Festlegung 

nach Anhörung der Vollversammlung vorschla-

gen. 

(Zuruf: Genau!) 

Da machen wir jetzt Punkt. Dann bitte den gelben 

Halbsatz heraus. Dann würde ich Sie bitten, dass 

Sie noch einmal in den Text Seite 23 Zeilen 11 

bis 13 - das ist der gelbe Text … In diesen Teil, so 

würden Herr Meister und ich vorschlagen, diesen 

Satz „Grundsätzlich wäre aber … auszufüllen“ 

ersatzlos zu streichen und im Übrigen die eckige 

Klammer und den Gelbdruck herauszunehmen. 

Wenn Sie das bitte noch einmal durchlesen: Der 

eine Satz fällt raus und den Rest bitte noch ein-

mal durchlesen.  

Wenn sich kein Widerspruch ergibt, würde ich 

Satz 2 aufrufen wollen, den Herr Hagedorn einge-

fügt hat, und fragen, ob auch das „Verhältnis 

grenzüberschreitend“ aufgenommen wurde. Es 

wurde noch nicht aufgenommen. Dann würde 

ich darum bitten, dass wir das zunächst mal als 

Merkposten aufnehmen. „Falls die Durchführung 

einer Vollversammlung in Form einer einzelnen 

Präsenzveranstaltung methodisch nicht angemes-

sen erscheint (z. B. bei Regionen mit sehr vielen 

Einwohnern …“ - weiter dann in der Klammer - 

„oder sich aus einer grenzüberschreitenden Be-

teiligung Besonderheiten ergeben) …“ 

Das wäre mein Vorschlag. Wenn Sie diesen bitte 

noch mit aufnehmen. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Eine kleine Anre-

gung, weil wir hier eigentlich über Kreise und 

die Beteiligung von Landkreisen reden. Letzter 

Satz: „Das BfE sollte diese abweichende Form ge-

meinsam mit den Vertretern der Kommunen …“ 

Da würde ich „Landkreise/Kommunen“ oder et-

was Ähnliches schreiben.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Wenn wir bitte in 

den inneren Kreis gehen und dann zurückgehen 

mit Herrn Thomauske, erst mal in den inneren 

Kreis. Dort steht momentan die Formulierung 

„Vertreter der Kommunen auf Gemeinde- und 

Kreisebene“. So haben wir es mal definiert. Das 

sollte ausreichen. 

(Zuruf: Daran hatten wir schon gedreht!) 

Dann würde ich den auch als abgestimmt anse-

hen. Ich schaue noch mal in die Runde. 

Dann kommt der Vorschlag von Herrn Meister, 

„die Vorbereitung der Beschlüsse und die Zu-

sammensetzung“ durch einen Punkt … Das ist 

schon ausgeführt; das brauchen wir nicht disku-

tieren; okay.  

Zur Geschäftsordnung hatte Herr Meister vorge-

schlagen, dass wir auch noch einmal die Frage 

der Größenordnungen mit Rücksicht auf die 

Schnelllese und mit Rücksicht darauf, dass es 

immer mal aufgetaucht ist als Problem, dass wir 

das hier noch mal markieren, dass das gegebe-

nenfalls zu einer Ausdifferenzierung der Gremien 

anhand der Mustergeschäftsordnung führen 

kann. Ich glaube, das schadet nicht. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Können wir das 

Wort „extrem“ streichen? 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ja. „unterschied-

liche regionale Größenordnungen berücksichti-

gen“. Dann ist das okay. Herr Fuder hat sich ge-

meldet. 
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Michael Fuder: Eben war von „grenzüberschrei-

tend“ schon die Rede. Vielleicht habe ich es 

nicht mitbekommen. Auf welche Art soll das 

Thema heute hier behandelt werden? Gar nicht? 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich hätte den Vor-

schlag, dass wir Herrn Sommer anraten, dass 

diese Flexibilisierung das Thema hinreichend be-

rücksichtigt. Herr Sommer hat angedeutet in ei-

nem Schreiben, dass er das noch einmal zu einer 

grundsätzlichen Problematisierung der Vollver-

sammlung erreichen könnte. Daher wäre mein 

Vorschlag, das als Merkposten zu haben und 

nicht weiter zu behandeln.  

Michael Fuder: Ich hatte mich dazu am Wochen-

ende noch einmal rückgekoppelt mit Schweizer 

Grenzerfahrungen. Da scheint wirklich sehr viel 

Tücke im Detail zu stecken. Wahrscheinlich ist 

der Bericht - das ist mein Eindruck - damit über-

fordert, das irgendwie in größerem Umfang im 

Detail regeln zu wollen, sondern es ist eher eine 

Frage der praktischen Umsetzung in der Verant-

wortung des BfE und dann wahrscheinlich auch 

des Nationalen Begleitgremiums. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann würde ich 

das noch einmal deutlich konturieren. Es gibt 

jetzt drei Sachen. Das Eine ist, es gibt den Vor-

schlag, es in dieser Form, wie Sie es unterstri-

chen haben, dem BfE zu überantworten, indem 

Sie schreiben, sie können ergänzende Gestaltun-

gen vornehmen, wenn sich die Situation der 

grenzüberschreitenden Beteiligung stellt. Das 

Zweite wäre der Hinweis, den uns Herr Hagedorn 

auf dem Computer gibt, dass es einen Merkpos-

ten gibt zu dem Thema an anderer Stelle.  

Das Dritte ist mein Hinweis, dass sich Herr Som-

mer irgendwo schriftlich eingelassen hat, dass 

das noch einmal eine Problematisierung - lassen 

wir das „grundsätzlich“ weg - der Vollversamm-

lung erfordern könnte.  

Deshalb würde ich Ihnen vorschlagen, wir war-

ten ab, was Herr Sommer gegebenenfalls hierzu 

schreibt und wir verständigen uns zunächst da-

rauf, dass wir diese Frage angegangen sind, sie 

aber nicht als eine notwendige Aufgabenstellung 

bei uns sehen, sondern dem BfE im Rahmen die-

ser Öffnungsklausel die Verantwortung übertra-

gen würden. Ich sehe dazu Nicken. Dann würde 

ich vorschlagen, dass wir mit dem Text erst ein-

mal am Donnerstag hineingehen und dann sehen, 

welche weiteren Ergänzungen kommen. Herr Jä-

ger. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Zu dieser Problematik. Im 

nächsten Absatz, also bei der regionalen Abgren-

zung, steht in meinem Dokument „Herr Sommer 

macht einen ergänzenden Formulierungsvor-

schlag.“ 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Der ist aufgeru-

fen. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Dann müssten wir den ab-

warten und sehen, wie er da reinpasst.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann ist die 

Frage, ob wir innerhalb des 7.3.3 insgesamt noch 

Anmerkungen haben, wobei ich diese eine Gelb-

markierung mit der „Frist von sechs Monaten“ 

noch einmal vertagen würde, bis wir bei Ihrem 

Papier sind zur Erörterung und Stellungnahme. 

Das sollten wir noch einmal gelb lassen. Es 

macht auch keinen Sinn, das heute abstrakt zu 

diskutieren. 

Dann gibt es zum Teil „Regionalkonferenzen“ 

eine Feinabstimmung innerhalb der AG 1, die 

wir am Donnerstag vorschlagen würden. Hat 

noch jemand Anmerkungen zu 7.3.3, Regional-

konferenzen oder können wir das mit diesem 

Hinweis von mir, dass innerhalb des Nachprü-

fungskastens noch der Gelbdruck steht, als verab-

schiedet ansehen? 
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Spricht sich jemand gegen den Text „Regional-

konferenzen“ aus? Enthält sich jemand? Dann 

sage ich wieder einmütig, und wir geben den so 

in die Sitzung am Donnerstag.  

Dann wären wir bei dem Thema 7.3.5 „Stellung-

nahmeverfahren und Erörterungstermine“ und 

hätten textlich gesehen eigentlich keinen großen 

Abstimmungsbedarf. Wir haben ein ergänzendes 

Schaubild. Ich muss nachdenken, ob wir das an 

der Stelle auch aufnehmen könnten als Ergän-

zung - Grafiken sind immer gut -, ob das eher 

zum Ablauf gehört oder ob das im Widerspruch 

zu den Abläufen von Herrn Hagedorn liegt. Das 

weiß ich noch nicht genau.  

Dann machen wir es so: Ich rufe das Papier von 

Herrn Jäger auf, wir schauen es uns inhaltlich an 

und gucken wieder, wo die zutreffende Veror-

tung wäre.  

Das Papier von Herrn Hagedorn, diese eine Seite, 

liegt sie Ihnen vor? Ich könnte noch ein Exemplar 

abgeben.  

(Zuruf: Ich habe auch noch ein paar hier!) 

Haben Sie es zufällig auf dem Computer? Es ist 

zu kompliziert. Wir haben es. 

(Zuruf: Auf dem Stick ist es!) 

Sie müssten dauernd scrollen. Einen kleinen Mo-

ment, Herr Fox, ich warte. Jetzt ist es aufgetaucht. 

Dann können wir es auch daran besprechen. 

Mein Vorschlag ist, wir gehen es inhaltlich durch 

und anschließend überlegen wir, wo wir es einfü-

gen. Herr Fox hat die erste Wortmeldung.  

Stand vom 20. Mai - Ist das das korrigierte? 

(Zuruf: 23. Mai!) 

Ich habe hier den 20. Mai.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Das ist noch einmal ver-

schickt worden, weil es redaktionell noch ein-

mal … 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Können Sie bitte 

prüfen, ob das oben rechts auch ausgebessert 

wurde; denn wir haben alle den 20. Mai stehen. 

(Zuruf: Ja, 23. Mai!) 

Hier ist auch 20. Mai. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Sie können es vielleicht da-

ran festmachen. Die Frist „drei Monate“, die Sie 

rechts sehen, endet vor dem Schritt „BfE, BGE“. 

Dann haben Sie das letzte Exemplar.  

(Zurufe) 

Dann haben Sie leider alle das alte Exemplar.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Können Sie es 

noch einmal erklären. Dann machen wir es hand-

schriftlich.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Das ist die aktuelle Version. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Die haben wir 

alle vorliegen?  

(Zuruf: Die haben wir auch!) 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Die „drei Monate“ rechts: 

Wenn Sie da bitte einen Strich machen: „BfE und 

BGE bearbeiten den Nachprüfauftrag“ - darüber 

einen Querstrich, weil wir dafür keine Frist set-

zen wollen - das hängt vom Umfang der Nach-

prüfung ab - und den Behörden auch keine Frist 

setzen wollten. Das ist der wesentliche Unter-

schied. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich wiederhole. 

Der Abschnitt „BfE und BGE bearbeiten den 
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Nachprüfauftrag“ hat momentan keinen abge-

schätzten Zeitbedarf.  

Dann schauen wir uns dieses Papier an. Ich gehe 

es noch einmal durch: „Bericht der BGE über den 

Vorschlag über untertätig zu erkundende Stand-

orte“ - das ist dem Umstand geschuldet, dass 

Herr Jäger und ich die Phase 2 genommen haben, 

um die immer etwas überlastete Phase 1 nicht in 

Bezug zu nehmen. Deshalb ist das textlich am 

Beispiel der Phase 2. Da gibt es einen Bericht des 

BGE zu den untertätig zu erkundenden Standor-

ten. Und es ist aufgenommen, dass die Frage der 

Erkundungsprogramme und der Prüfkriterien - 

ersparen Sie mir bitte die Klammern bei den 

Prüfkriterien - Teil des Berichtes ist.  

Dann im Gegensatz zum Gesetz - das muss ich 

anmerken - der Vorschlag von Herrn Jäger, dass 

dieser Bericht einer ersten Prüfung durch das BfE 

unterworfen wird. Herr Jäger greift die Überle-

gung, dass das BfE auch noch einmal zu einer 

Modifikation kommt, am Ende der Öffentlich-

keitsbeteiligung momentan nicht so auf, wie das 

Gesetz es gesehen hat. Also Herr Jäger hat ein be-

stimmtes Gefühl, dass er das BfE am Ende nicht 

noch mal daran arbeiten lassen will. Ich mache 

das jetzt laut: Sie sollen nichts in die Öffentlich-

keitsbeteiligung geben, was sie nicht schon ein-

mal angeguckt haben. Das ist die erste Prüfung. 

Aber die Frage, wie das BfE dann gegebenenfalls 

noch einmal korrigiert, wenn das gesamte Beteili-

gungsverfahren durchgelaufen ist, das ist viel-

leicht eine Nuance schwächer. Da müssten wir 

überlegen, ob wir das doch noch einmal aufgrei-

fen. Also ich würde kommentierend sagen: Erste 

Prüfung durch das BfE ist kein Problem. Wir 

müssen uns nur überlegen, ob es dabei sein Be-

wenden haben kann. Dann wäre der erste Kasten 

klar.  

BfE gibt BGE-Bericht an Regionalkonferenzen, 

Nationales Begleitgremium und Öffentlichkeit. 

Da zieht sich die Überlegung von Herrn Jäger 

durch, dass das Nationale Begleitgremium in den 

nächsten drei Kästen jeweils auftaucht als Emp-

fänger des Berichts, als Prüfender und als je-

mand, der das Nachprüfungsrecht geltend macht. 

Das sollten wir hier noch mal abschließend dis-

kutieren.  

Die Berichterstatterinnen sind nur mittelbar 

durch Frau Lotze vertreten. Ich habe da große 

Leidenschaften. Ich halte es nach wie vor syste-

matisch nicht für sinnvoll, das Nationale Begleit-

gremium so eng einzubinden, dass teilweise 

Selbstverständlichkeiten zum Ausdruck kom-

men. Aber insbesondere auch die Überlegung, 

dem Nationalen Begleitgremium eine Frist zu set-

zen, wird der Würde des Gremiums nicht ge-

recht, wie überhaupt die Frage ist, was die Ab-

schätzung des Zeitbedarfs für Möglichkeiten er-

öffnet. Ich gehe davon aus, dass das Nationale 

Begleitgremium im Takt bleibt. 

Aber schauen Sie es noch mal an. Zwei, drei 

Wortbeiträge. Wollen wir das Nationale Begleit-

gremium einpflegen oder wollen wir das Natio-

nale Begleitgremium außen vor lassen in dem 

Sinne, dass sich das Nationale Begleitgremium 

seine eigene Welt schafft und von uns nicht ein-

gebunden werden muss? Das haben wir schon oft 

diskutiert. Vielleicht noch zwei, drei Beiträge. 

Also auch nicht sonderlich strittig, sondern der 

eine meint so und der andere meint so. Herr Jäger 

hat sich auch noch mal gemeldet. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Kurzer Hinweis. Der Grund-

gedanke ist folgender: Wenn man sich den Pro-

zess insgesamt anschaut, wird es keinen Sinn 

machen, wenn die Regionalkonferenzen ihren 

Nachprüfauftrag an BGE und BfE richten, der 

wird abgearbeitet, und wenn sie fertig sind, dann 

kommt möglicherweise auf dem gleichen vorheri-

gen Stand dann das Nationale Begleitgremium 

mit seinem Nachprüfauftrag, sprich es wäre 

schon hochgradig sinnvoll, in jeder Phase diese 
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Aktion zu synchronisieren. Daraus kommt auch 

die Vorstellung einer Fristsetzung - in Anfüh-

rungszeichen - für das Nationale Begleitgremium.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde meine 

Kritik oder meine andere Auffassung noch ein 

bisschen stärker auch an dem Wort „Nachprü-

fungsrecht“ bestimmen wollen. Weil es ist ein ju-

ristisch politisches Argument, der gesamte Betei-

ligungsprozess mündet in einen Bericht, und das 

Nationale Begleitgremium gibt einen eigenständi-

gen Bericht, der dem Bundestag zugeleitet wird. 

Auch daraus ergibt sich eine bestimmte getrennte 

Haltung. Ist nicht zwingend, ist kein starkes Ar-

gument, aber es ist schon so, dass das BfE einen 

Bericht abgibt und das Nationale Begleitgremium 

einen Bericht abgibt - das unterstreicht auch 

noch mal ein bisschen die Unabhängigkeit des 

Nationalen Begleitgremiums. Nächste Wortmel-

dung, Herr Hagedorn, bitte. 

Hans Hagedorn (DEMOS): Aus der Perspektive 

von jemandem, der öfter mal Beteiligungsverfah-

ren zeitlich konzipieren und strukturieren muss, 

ist es, denke ich, völlig unstrittig, dass eine Syn-

chronisierung der beiden Gremien in irgendeiner 

Form sinnvoll ist. Aber was aus meiner Sicht völ-

lig absurd ist, sind die drei Monate. 

Eine Regionalkonferenz, die innerhalb von drei 

Monaten dieses zentrale Interventionsrecht gel-

tend machen muss - damit entwerten sie kom-

plett die gesamte Konzeption einer Regionalkon-

ferenz. Damit ist sie faktisch handlungsunfähig. 

Ich habe mal grob skizziert, was die Regionalkon-

ferenz machen muss, um diese Nachprüfung als 

Gremium qualifiziert zu erarbeiten. Da kam ich e-

her auf Zeitdauern von zwölf Monaten. 

(Prof. Dr. Gerd Jäger: Auch absurd! Vorsitzender 

Hartmut Gaßner: Eins zu eins!) 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich könnte natürlich 

sagen: Solange dadurch 2031 nicht in Gefahr ge-

rät … 

(Heiterkeit) 

… ist das ja alles hinnehmbar. In der Tat würde 

ich dabei aber zu bedenken geben, Herr Hage-

dorn, das Nationale Begleitgremium beschäftigt 

sich nicht erstmals damit. Es wird kontinuierlich 

ajour gehalten. Und auch die Regionalkonferen-

zen und der Rat der Regionen beschäftigen sich 

alle kontinuierlich in dieser Phase damit, sodass 

dann auch mit dem Abschluss nicht die großen 

Neuigkeiten kommen, sondern es hat vorher Aus-

wertungen gegeben, die bekannt sind und vom 

BfE vorgestellt wurden.  

Dann gibt es den Bericht des BfE und dann muss 

es möglich sein, dann auch zeitnah zu reagieren. 

Es kann nicht sein, dass dann erst die verschiede-

nen Gremien anfangen, nachzudenken. Deswegen 

sehe ich diesen langen Zeitbedarf nicht.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Mir wäre es jetzt 

wichtig, dass wir - ich weiß nicht, ob es jetzt 

geht - eigentlich die Frage, ob und inwieweit wir 

in das Ablaufschema das Nationale Begleitgre-

mium aufnehmen, ja oder nein, klären.  

Der Beitrag von Herrn Hagedorn war stärker auf 

die drei Monate bei der Regionalkonferenz und 

Herr Thomauske hat sich dafür ausgesprochen, 

dass das Nationale Begleitgremium mit drei Mo-

naten eigentlich einen ausreichenden Zeitraum 

hat. Das sind jetzt drei Zugänge. Ich würde jetzt 

bitten, dass wir noch einmal abschließend - viel-

leicht Herr Jäger und ein anderer als ich - nur auf 

die Frage fokussieren, ob wir das Nationale Be-

gleitgremium hier mit aufnehmen wollen. Herr 

Jäger ist dafür, ich bin eher dagegen. Gibt es noch 

Wortmeldungen dazu? Dann würde ich dazu ein 

Meinungsbild herstellen.  
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Herr Ott, bitte. 

Erhard Ott: Also ich würde das hier schon mit 

aufnehmen; denn sonst stellt sich die Frage, wie 

das Nationale Begleitgremium sein Recht wahr-

nimmt, Nachprüfung zu verlangen. Das muss ja 

synchronisiert werden. Sonst kann man im Zwei-

fel das Nachprüfrecht beim Nationalen Begleit-

gremium streichen. Ich glaube, dass will in die-

sem Kreis niemand. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Genau das wäre 

meine Position. Ich gehe davon aus, dass das Na-

tionale Begleitgremium kein Nachprüfungsrecht 

hat, weil es kein Nachprüfungsrecht braucht. 

Darüber haben wir sehr häufig diskutiert. Dazu 

gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das Natio-

nale Begleitgremium hat einen Kompetenzrah-

men, der es nicht notwendig macht, dass es sich 

innerhalb einer Zeit eines bestimmten, für die 

Regionalkonferenz entwickelten Nachprüfungs-

rechts bedienen muss, aber mit Verlaub, darüber 

diskutieren Herr Jäger und ich jetzt schon seit 

neun Monaten.  

Wir haben für das Nationale Begleitgremium For-

mulierungen gewählt, die eher in die Richtung 

Selbstbefassungsrecht und anderer Elemente ge-

hen. Deshalb war es so gewesen, dass das Natio-

nale Begleitgremium etwas weiter außen vor 

steht. Das ist aber auch so eine Sache, das ist 

nicht zwingend. Das ist eine bestimmte Frage des 

Verständnisses, ob das Nationale Begleitgremium 

in diese Struktur mit eingedacht ist. 

Aber auf die Frage von Herrn Ott, ob das Nach-

prüfungsrecht des Nationalen Begleitgremiums 

dann wegfällt, habe ich dann rhetorisch zuge-

spitzt gesagt: Diese Art von Nachprüfungsrecht, 

die wir in dem grauen Kasten definiert haben, für 

die Regionalkonferenzen, ist nicht eins zu eins 

das Instrument des Nationalen Begleitgremiums.  

Das Nationale Begleitgremium hat momentan als 

vom Gesetz vorgesehene Einsetzung …  

Wir haben innerhalb des gesamten Abschnitts 

„Nationales Begleitgremium“, den wir schon ver-

abschiedet haben, meiner Ansicht nach das Wort 

„Nachprüfungsrecht“ nicht. Es würde über das 

Schaubild wieder eingeführt werden. Wir wür-

den die Diskussionen in einer Nuance auch wie-

der neu führen. Wir müssten also tatsächlich den 

Text zum Nationalen Begleitgremium noch ein-

mal anpassen.  

Ich habe die Mehrheit - aber dabei muss ich jetzt 

vorsichtig sein - innerhalb der Arbeitsgruppe und 

der Kommission so verstanden, dass sich das Na-

tionale Begleitgremium seinen Instrumentenkas-

ten ein Stück weit selber bildet und nicht auf den 

Ausschnitt Nachprüfungsrecht, gegebenenfalls 

innerhalb von drei Monaten, angewiesen ist. 

(Prof. Dr. Gerd Jäger: Das ist kein Widerspruch!) 

Okay. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Herr Gaßner, Sie konstruie-

ren einen Widerspruch, wo keiner ist. Es geht 

ganz konkret um das Nachprüfrecht. Das bedeu-

tet nicht im Umkehrschluss, dass das Nationale 

Begleitgremium auf dieses Recht beschränkt ist; 

im Gegenteil: Es hat weit darüber hinausgehende 

Rechte. Die Frage ist aber, ob es auch dieses 

Recht hat, nämlich zu formulieren, der Prozess 

ist bislang aus seiner Sicht an der und der Stelle 

nicht vernünftig gelaufen bzw. es sind offene Fra-

gen, dieses dann zu artikulieren, aufzuschreiben 

bzw. an BfE und BGE zu adressieren. Hat das Na-

tionale Begleitgremium dieses Recht, ja oder 

nein? Nach meiner Einschätzung: ja. Wenn das 

der Fall ist, dann ist es hochgradig sinnvoll, dass 

man diese Vorgänge synchronisiert.  
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Ich schaue einmal zu Herrn Hart gegenüber; ich 

könnte mir vorstellen, dass es die Behörde hin-

terher nicht oder nur sehr schwer handhaben 

kann, wenn unkalkulierbar Gremien Rechte ha-

ben und die sind nicht irgendwie in den Prozess 

einzubinden. Dann werden Sie nie einen ver-

nünftigen Prozess darstellen, ohne die Rechte des 

Nationalen Begleitgremiums - noch einmal! zu 

beschränken. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Fox und da-

nach Herr Meister. 

Andreas Fox: Also das Nationale Begleitgremium 

arbeitet ja in einem sehr kontinuierlichen Pro-

zess. Insofern sind auch Rückfragen und Ein-

wände letztlich prozesshaft, die sich über die 

ganze Zeit seiner Tätigkeit hinziehen werden. 

Von daher macht es keinen Sinn, dieses mehr 

punktuell gedachte Nachprüfungsrecht an dieser 

Stelle noch einmal aufzunehmen. 

Bei den, ich sage einmal, Punkten a, b und c in 

dieser Aufstellung macht es Sinn, das Nationale 

Begleitgremium entsprechend zu nennen auch 

als Adressaten des Berichts. Bei Punkt d, wo es 

um das Nachprüfungsrecht geht, kann das 

schlicht und ergreifend entfallen. Es ist genauso, 

wie Herr Gaßner hier erläutert hat, dass das Nati-

onale Begleitgremium im Sinne seiner umfassen-

den Arbeit natürlich Stellung nimmt, natürlich 

Fragen formuliert, natürlich Einwände formu-

liert, natürlich eine kritische Befassung in der 

ganzen Sache sich zu eigen macht und das dann 

entsprechend vorantreibt. Also, bei Punkt d ein-

fach auf die Nennung des Nationalen Begleitgre-

miums verzichten. 

In diesem Zusammenhang auch gleich die Frage 

nach der Befristung. Hier steht nichts davon. Hier 

steht: „Abschätzung Zeitbedarf“. Zwölf Monate 

sind sicherlich notwendig, weil es auch einer Ko-

ordination zwischen den verschiedenen Regio-

nalkonferenzen bedarf - es sind ja noch mindes-

tens zwei Regionalkonferenzen am Werke. Die 

Koordination dieser Regionalkonferenzen allein 

in Bezug auf möglicherweise gleichgerichtete 

Nachprüfung braucht auch ihre Zeit. Insofern 

sind wir sicherlich in dem Zeitraum von neun, 

zwölf Monaten, die man ansetzen muss, wenn es 

definitiv kein Nachprüfungsrecht des Nationalen 

Begleitgremiums geben sollte.  

Ich frage mich - muss man das hier abstimmen   

oder muss man in die Kommission mit dem Vor-

schlag zwölf Monate hineingehen und nachher 

werden neun Monate daraus? Drei Monate sind 

jedenfalls entschieden zu wenig. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Es haben sich ge-

meldet: Herr Meister, Herr Thomauske, Herr Ott 

und Herr Fuder.  

Ich war eigentlich auf dem Weg mit der Bitte aus-

schließlich nach der Frage Aufnahme Nationales 

Begleitgremium, ja/nein. Jetzt kommen doch wie-

der Beiträge zur Frist. Ich bitte, das mit mir zu-

sammen zu entscheiden. Wir brauchen über Fris-

ten bezüglich des Nationalen Begleitgremiums 

nicht zu diskutieren, wenn wir es nicht aufneh-

men. Von daher müssten wir jetzt einmal zu ei-

nem Ergebnis kommen. Das bitte ich die vier 

nächsten Redner zu berücksichtigen: Herr Meis-

ter, Herr Thomauske, Herr Ott, und jetzt hat sich 

noch Herr Fuder gemeldet. Bitte. 

Vorsitzender Ralf Meister: Danke schön. Wenn 

ich Sie richtig verstanden habe, Herr Jäger, dann 

würde Ihnen an der Stelle Gerechtigkeit wider-

fahren, wenn stehen würde: „Nationales Begleit-

gremium (Einspruchsmöglichkeiten)“ - oder eine 

andere Formulierung - und „Regionalkonferen-

zen Nachprüfungsrecht“.  

Hier ist es eine klare Verwischung der eindeuti-

gen Zuständigkeit, die wir im grauen Kasten 
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Nachprüfungsrechte solitär den Regionalkonfe-

renzen zugewiesen haben. Die soll nicht passie-

ren. 

Dazu hatten wir in der AG bisher eine überwälti-

gende Einigkeit. Diese hatten wir auch in der 

Kommission. Dieses Missverständnis kann hier 

aber auftauchen. Das kann man aber leicht ent-

spannen, indem man, glaube ich, noch einmal 

ein anderes Wort einfügt oder aus „Nationales 

Begleitgremium“ „Regionalkonferenzen“ macht, 

also man müsste einfach nur dazwischen diffe-

renzieren. Dann geht das, glaube ich, dass man 

diese Verwischung oder diese Unklarheit auf-

hebt. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann hat sich 

Herr Thomauske gemeldet. Bitte. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich glaube, wir ha-

ben zum einen zwei unterschiedliche Bilder im 

Kopf, was die Tätigkeit BGE/BfE anbelangt. Also 

wenn ich Herrn Sailer richtig verstehe; er sagt 

immer: möglichst ungestört arbeiten. Das würde 

bedeuten, am Ende kommt ein Bericht heraus, 

und dann braucht man entsprechend Zeit, um 

diesen Bericht bewerten zu können und um die 

entsprechenden Rückfragen zu stellen. Mit Ver-

laub: Solch einen Prozess kann ich mir nicht vor-

stellen.  

Ich gehe davon aus, dass regelmäßig vom Vorha-

benträger über den Stand der Arbeit, Stand der 

Erkenntnisse berichtet wird, und darin kontinu-

ierlich gewissermaßen die Anregungen einflie-

ßen, die aus den verschiedenen Gremien kom-

men, egal ob es die Regionalkonferenzen oder das 

BfE sind, und dass gewissermaßen das Nachprüf-

recht als formales Recht so etwas wie eine Ultima 

Ratio darstellt, das eigentlich gar nicht, ich sage 

einmal, dem Grunde nach zur Anwendung kom-

men sollte. 

Beim BfE würde ich deswegen ebenfalls - da es 

die Institution ist, die sich sowieso alle Informa-

tionen beschaffen kann und beschaffen wird - an 

der Stelle kein formales Nachprüfrecht verorten, 

weil mir das für das Nationale Begleitgremium zu 

eng wäre. Die sollen am Ende lediglich einen Be-

richt abgeben, wie dieser ganze Prozess gelaufen 

und wie er zu bewerten ist.  

Alles, was sie an Nachprüfung etc. haben, müs-

sen sie - gerade die, die über den größten Sach-

verstand verfügen können, wenn sie ihn in An-

spruch nehmen - kontinuierlich einspeisen. Des-

wegen würde ich an dieser Stelle davon abraten, 

das BfE noch einmal gewissermaßen in die glei-

che Kategorie zu tun. Das würde ich eigentlich 

gar nicht beim Nachprüfrecht sehen, Herr Jäger, 

weil alles, was sie an Anregung haben, müssen 

sie kontinuierlich einbringen und der Vorhaben-

träger muss es sowieso entsprechend berücksich-

tigen. Deswegen bedarf es nicht mehr abschlie-

ßend einer formalen Bewertung.  

Dabei sehe ich einen Unterschied zu den Regio-

nalkonferenzen, die dieses nicht so in Anspruch 

nehmen können und für die das als Ultima Ratio 

eine Rolle spielen könnte. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Gut. Herr Thom-

auske hat jetzt zwei-, dreimal „BfE“ statt „NBG“ 

gesagt, aber verstanden haben wir ihn. Er meinte 

„NBG“. 

Jetzt Herr Ott und Herr Fuder, und danach würde 

ich ein Meinungsbild herstellen wollen. Herr Ott 

und Herr Fuder. 

Erhard Ott: Zu dem Nachprüfrecht für das Natio-

nale Begleitgremium: Ich denke, in der Formulie-

rung ist das richtig. Trotzdem gehört das Natio-

nale Begleitgremium aus meiner Sicht in den Ab-

laufplan, wie er vorgelegt wurde, mit hinein; 

denn wir haben in der Beschreibung der Rechte 

und Pflichten des NBG formuliert, dass es ein 
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Selbstbefassungs- und Beschwerderecht hat, und: 

„Dabei synchronisiert es zeitlich sein Vorgehen 

mit den Verfahrensabläufen der Regionalkonfe-

renzen und Nachprüfungen, um Überschneidun-

gen und Verzögerungen zu vermeiden.“  

Insofern ist es an dieser Stelle auf jeden Fall rich-

tig, das Nationale Begleitgremium mit hineinzu-

nehmen, damit klar ist: Es gehört in der zeitli-

chen Synchronisation, wenn es sein Beschwerde-

recht wahrnimmt in bestimmten Phasen, in diese 

zeitliche Planung mit hinein. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Fuder, bitte. 

Michael Fuder: In Bezug auf das Nationale Be-

gleitgremium schließe ich mich Herrn Ott völlig 

an.  

Ich muss leider doch noch einmal zu dem Zeitas-

pekt kommen. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das wollen wir ja 

nicht. Entschuldigung. 

Michael Fuder: Bitte. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Nein. Wir disku-

tieren jetzt ausschließlich … Wir stellen jetzt aus-

schließlich ein Meinungsbild zu folgender Frage-

stellung her -ich mache jetzt die Überschrift -: Ist 

es bezüglich des Ablaufschemas zur Integration 

des Stellungnahmeverfahrens und des Erörte-

rungstermins einschließlich des Nachprüfungs-

rechts am Beispiel der Phase 2 geboten, das Nati-

onale Begleitgremium mit einzubinden oder kön-

nen wir dieses Schaubild hier machen und lassen 

den Begriff „Nationales Begleitgremium“ in je-

dem Kasten weg? Das ist die klare Frage. Die ei-

nen sind der Meinung, es soll integriert sein; die 

anderen sind der Meinung, dass es nicht inte-

griert sein sollte.  

Ich nehme jetzt, einfach um das Meinungsbild 

zuzuspitzen, die Position ein, das Wort „Nationa-

les Begleitgremium“ sollten wir an dieser Stelle 

nicht einpflegen. Zur Integration des Stellung-

nahmeverfahrens und des Erörterungstermins 

einschließlich des Nachprüfungsrechts ist es 

sinnvoll, die anderen ins Verhältnis zu setzen 

und das Nationale Begleitgremium außen vor zu 

halten.  

Die anderen würden argumentieren, in der Ge-

samtdarstellung der Abläufe und im Sinne einer 

Synchronisierung sollte das Nationale Begleitgre-

mium auch in diesem Schaubild auftauchen.  

Ich habe die zwei Positionen dargestellt.  

Frau Marchand, Sie haben heute noch nicht oft 

das Wort gehabt. 

Cécile Marchand: Genau. Ich würde sagen, dass 

das Nationale Begleitgremium sozusagen konti-

nuierlich im Schaubild erscheinen muss, also mit 

Pfeilen an der Seite im Sinne einer Synchronisie-

rung und: „Einspruchsrecht des Nationalen Be-

gleitgremiums“, oder so. So würde ich das dar-

stellen, aber nicht in einem bestimmten Kasten. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde das als 

einen vermittelnden Vorschlag als Erstes aufru-

fen wollen. Könnte man sich vorstellen, dass wir 

neben „Prozessschritt“ und „Abschätzung Zeitbe-

darf“ noch mit einer dem Längskasten in oliv ver-

gleichbaren pfeilartigen Gestaltung, die gerade an 

anderer Stelle entwickelt wurde, markieren, dass 

das Nationale Begleitgremium von Anfang bis 

Ende in diesen Prozess beteiligt ist, dass es also 

durch einen Pfeil ausgedrückt wird?  

Weil das in diesem Sinne der weitestgehende 

und vermittelnde Vorschlag ist, würde ich diesen 

Vorschlag aufrufen. Wer würde diesem Vorschlag 

folgen wollen? Das sind neun. Wer möchte den 
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Vorschlag, wie ihn Herr Jäger vorgelegt hat, bei-

behalten? Wer würde den Vorschlag haben wol-

len, dass das Nationale Begleitgremium vollstän-

dig aus dem Schaubild herausgenommen wird? 

Wer folgt diesem Vorschlag? Das wäre aufgrund 

des Vorschlags von Frau Marchand dann hinfäl-

lig.  

Dann würde ich darum bitten, dass wir eine Ge-

staltung machen. Dürften wir Sie trotz Ihrer an-

deren Meinung bitten, dass Sie das einarbeiten 

lassen, dass wir das noch einmal bekommen? 

(Prof. Dr. Gerd Jäger: Ja!) 

Herzlichen Dank. 

(Heiterkeit) 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Vielleicht noch zur Präzisie-

rung. Entschuldigung. Wir haben jetzt über die 

ersten vier Kästchen gesprochen oder über den 

gesamten Ablauf? Das ist insofern erheblich, weil 

das Begleitgremium ja auch einen Bericht abge-

ben soll. Den würde ich in jedem Fall gern hier 

sehen wollen. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Also, dass das 

Nationale Begleitgremium den Bericht in der Fas-

sung abgibt, wie es momentan im Gesetz steht, 

nämlich die Beratungsergebnisse des gesell-

schaftlichen Begleitgremiums im Sinne von § 17 

Abs. 2 Satz 3, das würde ich vorschlagen beizu-

behalten, um deutlich zu machen, dass es zwei 

unterschiedliche Berichte gibt: den einen gibt das 

Nationale Begleitgremium ab und den anderen 

das BfE. Da würde ich den Wortlaut lassen. Das 

wäre mein Vorschlag, dass dieser Teil, der vor-

letzte Kasten, erhalten bleibt. 

(Prof. Dr. Gerd Jäger: Der davor! Der drittletzte!) 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: „Nationales Be-

gleitgremium und Regionalkonferenzen geben 

Stellungnahme zum überarbeiteten Vorschlag so-

wie zu den Ergebnissen des Erörterungstermins 

ab“ fände ich zu eng, ob die das machen oder 

nicht. Das ist eine Detaillierung, die dem Natio-

nalen Begleitgremium plötzlich die Aufgabe der 

Stellungnahme zuweist, die dem Nationalen Be-

gleitgremium die Aufgabe der Stellungnahme 

zum Erörterungstermin zuweist. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Das können wir allgemeiner 

formulieren, dass das Nationale Begleitgremium 

seinen Bericht abgibt. 

Also noch einmal - ich weiß nicht, ob es nicht 

richtig herüberkommt -: Wenn Sie einen Prozess 

gestalten und einen maßgeblichen Akteur völlig 

außen vor lassen, dann frage ich mich, wie der 

Prozess zu einem Punkt kommen soll, der ganz 

unten markiert ist, nämlich dass zusammenfas-

send das Ergebnis von BfE, BGE und den Betei-

ligten Regionalkonferenz und Nationales Begleit-

gremium ... Die müssen ja irgendwann einmal zu-

sammenkommen, und dann geht es in Richtung 

Bundesregierung und Gesetzgeber. Das muss syn-

chronisiert werden und in diesem Sinne muss 

auch das Nationale Begleitgremium synchroni-

siert werden. Das haben wir in dem Text des Na-

tionalen Begleitgremiums auch so formuliert. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich glaube, Herr 

Jäger, die Bitte eines größeren Teils der Gruppe 

ist, dass wir die Aufgabenstellung der Regional-

konferenzen und des Nationalen Begleitgremi-

ums getrennt lassen. Durch den Gestaltungsvor-

schlag von Frau Marchand ist es so, dass die Auf-

gabenstellung des Nationalen Begleitgremiums 

begleitend durch einen Pfeil von A bis Z markiert 

wird.  

Es ist auch sinnvoll, dass Sie möglicherweise am 

Ende des Pfeils - weil wir Sie gebeten haben, das 

jetzt zu machen -, dass am Ende des Pfeils, der 

den Prozess des Nationalen Begleitgremiums be-

schreibt, natürlich deren Beratungsergebnisse 
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sind. Das ist völlig sinnhaft, aber die Zwischen-

schritte, dazu wollten wir Ihnen eigentlich vor-

schlagen, dass wir darüber nicht mehr diskutie-

ren: ob sie jetzt zum Erörterungstermin Stellung 

nehmen, ob sie sich im Rahmen des Stellungnah-

meverfahrens einbringen, wie sie sich zum Erör-

terungstermin verhalten. Das sind Sachen, die 

wir nicht detaillieren wollten, sodass Sie es jetzt 

parallel haben. Hier ist das Nationale Begleitgre-

mium zum Beispiel schon mit einem Zwischen-

bericht drin, weil es Ihnen wichtig war, es darin 

zu verankern. Darin haben wir es also schon ein-

mal, aber das Nationale Begleitgremium ist im 

Wesentlichen von oben nach unten und nicht 

quer definiert.  

Deshalb würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie 

„das Nationale Begleitgremium gibt eine Stel-

lungnahme ab“ nicht machen, dass das nur die 

Regionalkonferenzen sind, und das dann auf der 

gleichen Höhe wie „BfE übermittelt den Vor-

schlag an BMUB (Zu den Unterlagen des Aus-

wahlvorschlags gehören insbesondere die Bera-

tungsergebnisse des gesellschaftlichen Begleitgre-

miums und die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbe-

teiligung)“, wenn es Ihnen besonders wichtig ist, 

der Pfeil, den Frau Marchand vorgeschlagen hat, 

auf der Ebene „Regionalkonferenzen geben Stel-

lungnahme zum überarbeiteten Vorschlag sowie 

zu den Ergebnissen ab“, dass dann rechts steht: 

„Nationales Begleitgremium“, und dieser Pfeil 

endet mit „Bericht“, also sprich mit: „die Bera-

tungsergebnisse“. Dann wäre das synchronisiert.  

Dann gibt das Nationale Begleitgremium auf der 

Ebene, wo die Regionalkonferenzen ihre Stel-

lungnahme abgeben, seinen Bericht ab. Dann 

kann man den Kasten „BfE übermittelt den Vor-

schlag an BMUB“ vielleicht durchziehen, weil 

die Tatsache, dass die Beratungsergebnisse dort 

aufgeführt sind, waren uns, Ihnen und mir, ja 

wichtig, allen, die das lesen, deutlich zu machen, 

dass das BfE einen Vorschlag an das BMUB über-

mittelt, in dem sowohl die Beratungsergebnisse 

als auch die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteili-

gung enthalten sind.  

Das scheint mir deshalb besonders wichtig zu 

sein, weil die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbetei-

ligung und die Beratungsergebnisse des gesell-

schaftlichen Begleitgremiums nicht ineinander 

aufgehen, sondern im Gesetz schon unterschie-

den sind, und diese Unterscheidung können wir 

auch grafisch noch einmal zum Ausdruck brin-

gen. 

Jetzt wäre die Frage, ob wir diesen Punkt damit 

abgeschlossen haben, wenn wir diese grafische 

Bitte an Herrn Jäger richten, oder ob wir noch 

einmal die Rednerliste eröffnen. Herr Fox, bitte. 

Andreas Fox: Es dürfte ja klar sein, dass dort im 

Laufe des Verfahrens eine ganze Anzahl von Stel-

lungnahmen entwickelt werden und diese Stel-

lungnahmen dann sicherlich auch nicht wider-

spruchsfrei sein werden.  

Keine Arbeit irgendeines Gremiums wird etwas 

daran ändern bis hin zum letzten Moment, wo 

letztlich politisch entschieden wird. Da wird am 

Ende sicherlich synthetisiert werden müssen, so-

dass auch eine politische Entscheidung daraus 

generiert werden kann. Bis dahin wird auch ein 

Nationales Begleitgremium die verschiedenen 

Stellungnahmen und möglicherweise offen ge-

bliebenen Fragen aus verschiedener Perspektive 

nicht in einer Gesamtschau zusammenbringen 

können. Von daher würde ich das auch nicht in 

den Mittelpunkt der Überlegungen stellen, das ir-

gendwie erzwingen zu wollen. 

Der drittletzte Kasten in dem Ablaufschema passt 

in einer Hinsicht nicht, wenn man die Regional-

konferenzen hier nennen möchte, die noch Stel-

lungnahmen abgeben. Im bisherigen Ablauf ist 

vorgesehen, dass die Regionalkonferenzen dann 

zu den Ergebnissen des Erörterungstermins noch 

etwas sagen müssen. Auf Seite 30 steht eindeutig: 
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„Die Auswertungen und die Schlussfolgerungen 

sind Grundlage für den anschließenden Erörte-

rungstermin, zu dem das BfE einlädt.“  

Dann wird sich das BfE bzw. das BGE zu dem, 

was im Erörterungstermin an Stellungnahmen ge-

kommen ist und an Repliken darauf äußern und 

daraus möglicherweise neue Entscheidungen ab-

leiten, die dann vorgelegt werden. 

Auch nach der Diskussion in der letzten AG-Sit-

zung war eindeutig, dass nicht am Ende die Regi-

onalkonferenzen wiederum zum Erörterungster-

min Stellung nehmen. Das ist Aufgabe des BGE 

und des BfE. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: So haben wir die 

Situation, dass Unterschiedliches erinnert wird. 

Im Rahmen des Punkts 7.7, des Gesetzesvor-

schlags, den ich, glaube ich, im Januar/Februar 

entwickelt habe, ist es so niedergelegt. Wir haben 

seither so darüber diskutiert. Wir haben in der 

letzten AG-Sitzung unterstrichen - ich glaube, 

unter anderem ich, aber ich nicht allein -, dass 

die Frage war, inwieweit ist die Bedeutung der 

Regionalkonferenzen gestärkt oder geschwächt, 

wenn man den Regionalkonferenzen noch das 

Recht einräumt, nach dem Erörterungstermin so-

wohl zu dem gegebenenfalls überarbeiteten Vor-

schlag Stellung zu nehmen als auch zu den Er-

gebnissen des Erörterungstermins. Also anders 

als nach Ihrer Erinnerung ist es schon sehr lange 

Mehrheitsmeinung. Ich würde Sie jetzt eigentlich 

bitten, weil wir über diesen Punkt - ich würde 

einmal sagen - in den letzten Wochen nicht kont-

rovers diskutiert haben, dass wir das nicht wie-

der aufmachen.  

Ich wiederhole noch einmal: Wir haben die Situ-

ation, dass wir davon ausgegangen sind, dass das 

Stellungnahmeverfahren und der Erörterungster-

min eine eher am Ende liegende Auffangveran-

staltung sind für die breitere Öffentlichkeit, dass 

die Regionalkonferenzen mit bestimmten Vorstel-

lungen in diese Erörterung hineingehen, insbe-

sondere gegebenenfalls auch vom Nachprüfungs-

recht Gebrauch gemacht haben.  

Wir haben uns darauf verständigt, dass die Regio-

nalkonferenzen kein gesondertes Recht einge-

räumt bekommen, zu den Ergebnissen der Nach-

prüfung noch einmal eine Schleife zu eröffnen.  

Es war uns wichtig, dass, nachdem die Nachprü-

fung ausgelöst, die Nachprüfung erfolgt ist, dann 

dieses Ergebnis vom BGE dem Stellungnahme-

verfahren überantwortet und im Erörterungster-

min verhandelt wird.  

Damit die Regionalkonferenz aber noch einmal 

die Möglichkeit hat und ihre besondere Stellung 

auch unterstrichen ist, soll die Regionalkonferenz 

sowohl die Möglichkeit haben, noch einmal zu 

der Ausgestaltung und Umsetzung des Nachprü-

fungsauftrags Stellung zu nehmen, als auch dann 

zu sagen, wie sie die Ergebnisse des Erörterungs-

termins sieht, um eine Alleinverwaltung dieser 

Ergebnisfeststellung beim BfE nicht zu haben.  

Das ist meine Argumentation. Die hatte Herr Jä-

ger jetzt auch übernommen. Sie haben jetzt in 

Nuancen eine andere Meinung. Ich würde Sie 

bitten, Ihre Meinung gegebenenfalls noch einmal 

darzustellen. Wir drehen uns aber immer wieder 

um ähnliche Punkte.  

Ich würde vorschlagen, dass wir dann gegebenen-

falls ein Meinungsbild herstellen, oder Sie finden 

Gelegenheit, noch einmal dazu Stellung zu neh-

men.  

Herr Fox, bitte. 

Andreas Fox: Dazu nur einen Satz: Sie haben na-

türlich Recht, man möchte das auch in den Regi-

onalkonferenzen noch einmal bewegen.  
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Auf der anderen Seite das Stichwort „Ergebnisse 

des Erörterungstermins“: Im Zusammenhang mit 

der Morsleben-Stilllegungserörterung sind die Er-

gebnisse dieses Termins letztlich zwei Jahre spä-

ter auf den Tisch gekommen - zwei Jahre! -, weil 

sie fachlich ausgewertet werden, weil die Stel-

lungnahmen fachlich ausgewertet werden, und 

dann am Ende möglicherweise wieder eine Be-

gutachtung erforderlich ist. Dieser Prozess dauert 

eben. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich glaube, dass 

dabei auch keine Meinungsverschiedenheit be-

steht, weil wir, was die Auswertung der Ergeb-

nisse des Erörterungstermins angeht, zunächst 

einmal vermuten, dass es zügiger ist. Das ist aber 

eine nicht begründbare Vermutung. Es sollte kein 

langer Zeitraum sein, sondern wir hatten eher 

das gemeinsame Verständnis von einem in dieser 

Phase Nullachtfünfzehntermin, in dem, eben 

weil in dem Erörterungstermin so viel vorgearbei-

tet worden ist, vieles eingebracht wird, was im 

Vorfeld schon erörtert wurde.  

Es ist aber eben noch einmal ein anderer Teilneh-

merkreis. Es ist die nicht organisierte, breitere Öf-

fentlichkeit, die auf die eher organisierte Öffent-

lichkeit und die Träger öffentlicher Belange stößt. 

Wir kommen noch einmal zu einer Schlussrunde, 

und diese Schlussrunde sollte vom BfE relativ 

kurzfristig ausgewertet werden können. Dazu sol-

len auch die Regionalkonferenzen noch einmal 

ihre Positionen einnehmen können. Ich glaube, 

wir hatten diesbezüglich sogar schon eine Fris-

tenvorstellung, jedenfalls im Gesetzentwurf, den 

ich jetzt nicht mehr hochhalten möchte. Darin 

stand, glaube ich: legen das innerhalb von drei 

Monaten nach dem Erörterungstermin vor. Gege-

benenfalls auf Vermittlung des Nationalen Be-

gleitgremiums kann es auf drei Monate verlängert 

werden - irgend so etwas. Wir wollten es relativ 

eng sehen.  

Auf eine solche Spezialsituation, die Sie haben, 

dass die Auswertung des Erörterungstermins 

noch einmal richtig Arbeit bedeutet, haben wir 

jetzt nicht reflektiert. Ich würde vorschlagen, 

dass wir das jetzt auch nicht machen, weil wir ja 

im Jahr 2031 fertig sein wollen. 

Ich würde vorschlagen, dass wir … Herr Meister 

und Herr Jäger auch noch einmal. 

Vorsitzender Ralf Meister: Ich würde gern noch 

einmal auf den Entwurf von Herrn Jäger zurück-

kommen und fragen, wie wir damit weiter ver-

fahren.  

Vielleicht helfen Sie mir noch einmal, Herr Jäger. 

Es gibt ein paar Punkte, die Sie eingearbeitet ha-

ben, die in die Ablaufschemata, die vorliegen, so 

differenziert nicht aufgenommen worden sind. 

Das war meines Erachtens auch die Erinnerung, 

dass wir gemerkt haben, als wir uns diese Ab-

läufe angeschaut haben, es gibt einige Punkte; ich 

nenne einmal: BfE übergibt Vorschlag, nachdem 

Nachprüfaufträge sind, oder unten: Regionalkon-

ferenzen und NBG geben Stellungnahmen auch 

nach dem Abschluss der Erörterungstermine ab, 

bevor es dann an das BMUB und an die Bundes-

regierung geht, das, was Sie aufgeführt haben, 

was in dem Schema noch nicht enthalten ist. 

Dazu haben Sie daneben ein Zeitraster gelegt.  

Meine Frage ist jetzt: War die Intention, dass Ihr 

Ablauf einen eigenen Ort im Rahmen der Stel-

lungnahme bekommt, in das Kapitel noch einmal 

eingefügt wird, oder ergänzt er mit der Zeitleiste 

die Schemata, die wir schon vorliegen haben? 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Vielen Dank. Der letzte 

Punkt ist der wesentliche, wobei die primäre In-

tention, warum ich das so dezidiert aufgeführt 

habe, ist, weil ich den Eindruck habe, wir haben 

unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben lange 
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diskutiert. Wir haben möglicherweise aneinander 

vorbeigesprochen. Das zeigt die Diskussion hier 

auch, gerade an den essenziellen Punkten, in 

welcher Reihenfolge Stellungnahmeverfahren, 

Erörterungstermin, Regionalkonferenzen, Nach-

prüfung usw., um das klarzumachen, war die In-

tention, das in einen Ablauf hineinzubringen. 

Nebenbei sind wir beim Nationalen Begleitgre-

mium auf dieses Thema gestoßen. Das war der 

eine Punkt, damit wir alle Klarheit über den Pro-

zess haben und uns nicht Missverständnisse un-

terlaufen. Das ist der erste Punkt.  

Der zweite Punkt - das ist der wesentliche, jetzt 

noch ausstehende -: Herr Meister, in der Tat, nur 

wenn man weiß, in welcher Reihenfolge soll das 

Ganze laufen, wenn man das gleiche Verständnis 

hat, dann kann man sich auch über Fristen ver-

ständigen. Ansonsten redet man haarscharf anei-

nander vorbei. Das sollte auch die Basis sein, da-

mit wir uns über Fristen verständigen, die wiede-

rum in der Tat in den Bericht hineinkommen.  

Ob diese Darstellung auch noch in den Bericht 

hinein muss, das weiß ich noch nicht. Das wollte 

ich davon abhängig machen, wie das Ergebnis 

aussieht. Das wäre der abschließende Schritt zu 

sagen, wie sieht der Bericht heute aus, was haben 

wir heute oder in der Kommission für ein Ergeb-

nis erzielt, und dann stellt sich die Frage, ob das 

noch ergänzungsbedürftig ist, was wir im Bericht 

haben. 

Mir ging es primär um Prozessklarheit, Klarheit 

des Verständnisses des Prozesses und jetzt auch 

noch insbesondere der Fristen. Diese wiederum 

müssen in den Bericht. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Also mein Vor-

schlag wäre, Herr Jäger, dass wir den Teil, den 

Sie gemacht haben, etwas unsystematisch an das 

Ende von 7.3.5 nehmen. Dann hätten wir in der 

unsystematischen Art als nächsten Punkt 7.4 - 

Ablauf -, wohl wissend, dass es seine Begrün-

dung darin finden würde, dass wir sicherlich 

nicht den Gesetzesvorschlag übernehmen wer-

den, sodass diese Abläufe - in Anführungszei-

chen - nur - das ist keine Wertung - in den Ab-

laufschemata zu den drei Phasen sind. 

Ich persönlich halte die sprachliche Darstellung 

der Stufen für wichtig. Wenn wir uns darauf ver-

ständigen, dass es eher eine Erläuterung von 

7.3.5 ist, dann wäre der Teil am Ende von 7.3.5 

auch gut aufgehoben. Dann enden wir mit einem 

Ablaufschema und beginnen mit Ablauf.  

Wenn wir diesen - in Anführungszeichen - Wi-

derspruch hinnehmen, weil - ich begründe noch 

einmal - in den Prozessschritten doch sprachlich 

viel zum Ausdruck kommt, dann wäre das mein 

Vorschlag, dass man es dort einpflegt.  

Dann wäre meine Frage an Sie ganz ernsthaft, ob 

wir auf die Abschätzung des Zeitbedarfs nicht 

völlig verzichten. Ich glaube, dass wir damit kei-

nen Blumentopf gewinnen, wenn wir mit Zahlen 

von 1,5 Monaten in die Kommission gehen. 

Selbst wenn es die Kommission macht, dann 

glaube ich, dass es wenig Punkte gibt, die so stark 

dazu angetan wären, Proteste auszulösen. Das 

würde ich dann lieber in das Handbuch schrei-

ben.  

Mir ist mittlerweile auch bekannt geworden, dass 

zwei Kolleginnen vom BfE da sind. Die sollen 

das einmal mitnehmen, dass dort enge Zeitvor-

stellungen sind. Ich glaube, wir sind nicht gut be-

raten, wenn wir hierin zweimal 1,5 Monate 

schreiben. Das möchte ich noch einmal aus-

drücklich markieren.  

Ich bin nicht der Auffassung, dass dort ganz an-

dere Zahlen stehen sollten, aber ich hatte auch 

mindestens vor einem halben Jahr schon einmal 

die damals wirklich polemisch gemeinte Spitze 

gesetzt, hoffentlich sind keine Sommerferien.  



    
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 
gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
Arbeitsgruppe 1 
Gesellschaftlicher Dialog, Öffentlichkeitsbeteiligung 
und Transparenz  

   
 

 
 
Protokoll der 26. Sitzung Seite 65 von 98 
am 30. Mai 2016 

Ich glaube einfach, dass Sie mit solch engen Zeit-

korridoren in einem so ausladenden Prozess 

schlicht Reibung schaffen, die uns überhaupt 

nichts hilft - Punkt. Ich würde vorschlagen, keine 

anderen Zahlen einzusetzen, sondern auf die 

Spalte „Abschätzung Zeitbedarf“ zu verzichten, 

und würde nach zwei, drei Redebeiträgen auch 

versuchen, dazu ein Meinungsbild herzustellen. 

Also, der erste Vorschlag ist, wir integrieren es. 

Ich finde das wichtig, weil es eine gute Erläute-

rung ist. Der zweite Vorschlag ist, wir integrieren 

es am Ende von Seite 30, sodass die Schaubilder 

von Herrn Hagedorn nicht ersetzt werden, son-

dern sie werden einfach in einer bestimmten 

Weise - das war die Frage von Herrn Meister - an 

einen anderen Platz gebracht. 

Der dritte Vorschlag ist, wir verzichten auf die 

Abschätzung Zeitbedarf. 

Zu der Frage Abschätzung Zeitbedarf oder ande-

res haben sich Herr Fuder und Herr Marticke ge-

meldet. Herr Fuder, bitte. 

Michael Fuder: Ich schließe mich Ihnen an. Fer-

tig. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann bitte Herr 

Marticke. 

Bernd Marticke: Ja, ich wollte das Gleiche sagen. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Okay. Dann bitte 

Herr Jäger. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Noch einmal zu den sehr 

deutlichen Bewertungen, die vorgenommen wor-

den sind, Herr Hagedorn, das ist ja schon interes-

sant, welche Abschätzung Sie machen. 

Vielleicht noch einmal von der anderen Seite her 

kommend. Ich weiß nicht, ob Sie die Fristen ken-

nen, die im Verwaltungsverfahrensgesetz für die 

Bürger vorgesehen sind. Dort reden wir von we-

nigen Wochen, zwei Monate Auslegung und we-

nige Wochen der entsprechenden Artikulation 

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Deswegen taugt es auch 

nicht!) 

Bitte.  

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Deswegen taugt es auch 

immer nicht!) 

Ja, gut. Darin sind wir uns einig, dass es nicht 

ausreicht. Die Fristen, die hier genannt sind, sind 

natürlich deutlich weiter gezogen - natürlich sehr 

anspruchsvoll, aber Sie müssen bedenken, wir 

müssen den Prozess insgesamt im Auge behalten 

und wollen ein Ergebnis erzielen. An dieser 

Stelle muss man sich dann auch auf Fristen ver-

ständigen. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich könnte mitgehen, 

wenn wir in der Kommission am Ende die Zah-

len nicht verändern oder auch keine Zahlen nen-

nen, aber was ich mir nicht vorstellen kann, wo-

mit ich nicht einverstanden wäre, ist, auf den 

Punkt Fristen zu setzen und auch zu definieren, 

für welche Zeiträume diese Fristen zu setzen 

sind, wer auch immer es nachher tut. Das muss 

adressiert werden. 

Man kann den Prozess nicht offenlassen und sa-

gen, schauen wir einmal, was dabei heraus-

kommt, sondern man muss sich sehr wohl Ge-

danken darüber machen, welche Abschnitte des 

Prozesses mit Fristen zu versehen sind. Ich sehe 

schon Anleihen bei der bisherigen Praxis. Bei der 

bisherigen Praxis kann man Anleihen nehmen, 

allerdings muss man schon berücksichtigen, dass 

es ein anderer Zeitbedarf und ein anderer Inhalt 

ist. Das bedeutet aber sehr wohl, dass Fristen 

festgelegt werden.  
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Wir werden mit dem Vorschlag - noch einmal zu-

rückkommend auf die Darstellung, über die wir 

in der Pause diskutiert haben - Erweiterungen im 

Prozess definieren. Die bisherigen Prozessfestle-

gungen sind alle mit Fristen versehen, und die 

Erweiterungen müssen das auch sein. Ansonsten 

bekommen Sie keinen handhabbaren Prozess hin. 

Sie müssen also mindestens adressieren, welche 

Prozessschritte mit Fristen zu versehen sind. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Gut, dann würde 

ich den Vorschlag machen, dass wir jetzt darüber 

diskutieren. Das können wir, glaube ich, auch ad 

hoc. Wir würden den Vorschlag machen, dass in 

dem Papier von Herrn Jäger an der Stelle „Ab-

schätzung Zeitbedarf“ die Überschrift lautet: 

„Notwendigkeit Fristsetzung“. Dann sollten wir 

in den entsprechenden Kästen, die schon vorge-

geben sind, ein Kreuz machen, wo wir der Auf-

fassung sind, dass es eine Phase ist, die einer 

Fristsetzung unterliegen sollte. Das sollten wir 

einmal versuchen, weil es das ist, was Herr Jäger 

vorschlägt. Das ist sicherlich auch ganz sinnvoll, 

dass wir jetzt nicht die Frist bestimmen, aber sa-

gen, welche Schritte der Fristsetzung unterliegen. 

Dazu gehört jetzt beispielsweise: „BfE und BGE 

bearbeiten den Nachprüfauftrag“. Ich bin jetzt 

unsystematisch. Könnten Sie freundlicherweise 

das andere aufrufen?  

(Zuruf: Ja!) 

Bei „BfE und BGE bearbeiten Nachprüfauftrag“ 

hätte jetzt Herr Jäger vorgeschlagen, dass wir an 

dieser Stelle kein Kreuz setzen.  

Ich wollte jetzt erst einmal meinen Vorschlag er-

läutern, wie wir vorgehen. 

Wir würden also schnell durchgehen und gu-

cken, wenn dort statt „Abschätzung Zeitbedarf“ 

„Notwendigkeit Fristsetzung“ steht …  

(Zuruf) 

Nein. Das ist klar. Das muss Herr Jäger machen, 

weil es seine Grafik ist. Wir müssten dort also 

Kreuze setzen und dann würden wir vielleicht 

noch einmal Zwischenschritte machen.  

Also momentan hätten wir für die vier Punkte: 

Bei „BfE gibt BGE-Bericht an Regionalkonferen-

zen“ brauchen wir kein Kreuz setzen, weil es 

eine Tatsachenhandlung ist. Dafür brauchen wir 

keine Frist setzen. 

Bei „Regionalkonferenzen prüfen den Vorschlag“ 

würde ich die zwei Schritte so herüberziehen, 

dass es ein eigenes Kästchen bekommt und dort 

sollte dann ein Kreuz stehen. Das wäre das erste 

Kreuz. 

Dann würde ich „Regionalkonferenzen machen 

ggf. Nachprüfungsrecht geltend“ auch durchzie-

hen und auch ein Kreuz setzen, bei „BfE und 

BGE bearbeiten den Nachprüfauftrag“ nicht. 

Bei „BfE übergibt den ggf. entsprechend der 

Nachprüfung überarbeiteten Vorschlag“ bräuch-

ten wir es nicht. 

„(Ggf. überarbeiteter Vorschlag) geht in Stellung-

nahmeverfahren“ und „BfE führt Erörterungster-

min durch“ würde ich zu einem Kasten machen 

und bei Stellungnahmeverfahren und Erörte-

rungstermin ein Kreuz setzen. Das ist ähnlich 

dem Verwaltungsverfahrensgesetz, was Sie vorge-

schlagen haben, nur dass es auf der Ebene „BfE 

übergibt den ggf. entsprechend der Nachprüfung 

überarbeiteten Vorschlag an“ keine Auslegung 

ist. 

Dann käme als Nächstes: „Nationales Begleitgre-

mium und Regionalkonferenzen geben Stellung-

nahme zum überarbeiteten Vorschlag sowie zu 

den Ergebnissen des Erörterungstermins ab“. Ich 

würde vorschlagen, ein Kreuz zu machen, und 

bei „BfE übermittelt den Vorschlag an BMUB“ 
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kein Kreuz. Also hätte ich in meinem Vorschlag, 

der ein bisschen modifiziert ist, vier Kreuze. 

Wenn das Herr Jäger für uns für Donnerstag noch 

einmal aufbereiten könnte, dann können es alle 

noch einmal überprüfen. 

Also: „Bericht“ - kein Kreuz; das Erste -; „BfE 

übergibt Bericht“ - kein Kreuz-; „Nationales Be-

gleitgremium und Regionalkonferenzen prüfen 

Vorschlag und machen gegebenenfalls Nachprü-

fungsrecht geltend“, dort machen wir ein eigen-

ständiges Kreuz, weil das nicht zwingend ist, 

dass die Überprüfung zum Nachprüfungsrecht 

führt; Bearbeitung - kein Kreuz -; Übergeben - 

kein Kreuz -; „Vorschlag geht in Stellungnahme-

verfahren und BfE führt Erörterungstermin 

durch“, dort würde ich insgesamt ein Kreuz set-

zen, weil das BfE verfahrensführend ist; bei „Re-

gionalkonferenzen geben Stellungnahme zum 

überarbeiteten Vorschlag sowie zu den Ergebnis-

sen des Erörterungstermins ab“ auch ein Kreuz 

und „BfE übermittelt den Vorschlag an BMUB“ - 

kein Kreuz. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Was wäre bei dem Schritt: 

„BfE übergibt den ggf. entsprechend der Nach-

prüfung überarbeiteten Vorschlag“? Das ist nach 

meinem Verständnis Bestandteil der nächsten 

beiden. Die müssen eigentlich zusammen. Aber 

diese drei, also „BfE übergibt entsprechend der 

Nachprüfung überarbeiteten Vorschlag an Natio-

nales Begleitgremium“, das wäre dann weg, also 

an Regionalkonferenzen, „Vorschlag geht in Stel-

lungnahmeverfahren…“ 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Also Bericht 

übergeben geht von heute auf morgen.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ja. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich weiß nicht, 

wie man dafür eine Frist setzen soll. Deshalb 

habe ich es herausgelassen. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Es ist ja auch keine explizite 

Frist genannt. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ja. Gehen Sie 

meinen Gedanken mit: also Nachprüfungsauftrag 

- kein Kreuz - und Übergeben - kein Kreuz. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Okay. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Aber für die 

Durchführung des Stellungnahmeverfahrens und 

des Erörterungstermins brauchen wir ein Kreuz, 

weil man festlegen muss, ob es eher sechs Wo-

chen oder drei Monate sind. Aber für die Tatsa-

chenhandlung des Übergebens brauchen wir 

kein ... Herr Fuder hat sich gemeldet. 

Michael Fuder: Ja. Also das mit den Kreuzen 

finde ich ganz nett, allerdings: Wer soll dann hin-

terher das füllen zeitlich/inhaltlich? Ich finde 

schon, dass es eine ganz zentrale Geschichte ist.  

Herr Thomauske hat vorhin ehrenwerterweise 

den Idealfall sozusagen eines kooperativen Pro-

zesses skizziert, wie es eigentlich günstigerweise 

auch sein soll. Aus der Praxis kann ich nur sa-

gen, das ist nicht unbedingt der Fall. Man freut 

sich, wenn es kooperativ läuft, aber das ist abso-

lut nicht garantiert. 

Auch für den Fall, dass diese kooperative Ar-

beitsweise nicht funktioniert, muss eine Regio-

nalkonferenz oder ein entsprechendes Gremium 

die Möglichkeit haben, das wirklich angemessen 

zu verarbeiten, zu erörtern und dann irgendwann 

zu einer Entscheidung zu kommen, ob denn nun 

ein Nachprüfauftrag erteilt, ob von dem Recht 

Gebrauch gemacht werden soll oder nicht. 

Man stelle sich vor, es kommt ein Bericht und es 

ist vorher nicht angemessen kooperativ gelaufen. 

Dann muss das Ding erst einmal anständig rezi-

piert werden. Dann gibt es wissenschaftliche 
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sozusagen Unterstützung. Die müssen konferie-

ren, die müssen ihre eigenen Stellungnahmen er-

arbeiten. Darüber muss konferiert werden. Man 

muss überlegen, wie man öffentliche Formate 

setzt, damit Leute das erst einmal verstehen kön-

nen. Es gibt informelle Termine usw. Veranstal-

tungen müssen vorbereitet und nachbereitet wer-

den. Dabei ist das mit den zwölf Monaten, was 

Herr Hagedorn eben gesagt hat, durchaus über-

haupt nicht übertrieben. Das ist der Zeitraum, der 

wirklich zur Verfügung stehen muss.  

Die Vorstellung, dass wir das einfach irgendwem 

- Frage: wem? - überlassen, irgendwann diese 

Frist mit einer Zahl zu besetzen, macht mir aller-

dings heftigste Bauchschmerzen. Ich finde, das 

darf nicht sein. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Fuder, Ge-

genrede. Wir versuchen, ein Baukastensystem zu 

haben. Wir sind Herrn Jäger jetzt gefolgt in der ei-

nen Überlegung, dass es sinnhaft sein kann, be-

stimmte Phasen mit Fristen zu versehen. Wir 

dürfen aber über einzelne Bausteine aus meiner 

Sicht nicht das gesamte Ensemble übersehen.  

Wir haben in der Phase, in der wir uns jetzt be-

wegen, der untertägigen - nehmen wir einmal das 

Beispiel -, ein eingespieltes Nationales Begleit-

gremium. Wir haben einen wie auch immer gear-

teten Rat der Regionen. Wir haben in der Phase 

zwei Regionalkonferenzen, die sich damit be-

schäftigen. Wir haben den Partizipationsbeauf-

tragten. Wir haben also insgesamt den Fokus der 

Öffentlichkeit auf diese Situation. Von daher 

sind es Überlegungen, dass wir Herrn Jäger jetzt 

bitten konnten, auf enge Zeiten momentan zu 

verzichten, aber gleichzeitig zu markieren, dass 

es sicherlich auch sinnvoll ist im Sinne eines 

modernen Prozessmanagements, auch Phasen mit 

einer Frist zu belegen, die sich dann bewähren 

müssen.  

Was sind denn die Folgen - das müssen wir auch 

sehen -, wenn eine Frist nicht eingehalten 

würde? Dann wäre das die Möglichkeit, sich über 

Widerstände hinwegzusetzen, indem es keinen 

Sinn macht, sich über Widerstände hinwegzuset-

zen. 

Lassen Sie es mich einmal so formulieren: Wenn 

das Nationale Begleitgremium, das unter ande-

rem auch auf meine Intervention hin aus diesem 

Schema abgekoppelt ist, sagt, es braucht noch 

Monate, dann kann keine BfE oder irgendetwas 

herkommen und sagen, Regionalkonferenz, das 

muss in zwei Wochen fertig sein.  

Wenn es umgekehrt eine Atmosphäre gibt, in der 

der Rat der Regionen und das Nationale Begleit-

gremium das Ergebnis sozusagen auf dem Weg 

schon gutgeheißen haben, dann wird eine Acht-

Wochen-Frist oder so etwas angemessen sein.  

Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass das 

BMUB, wenn es den Gesetzgebungsvorschlags 

macht, vielleicht auf unseren Vorschlag zurück-

greift zu sagen, wenn eine Frist nicht ausreicht, 

dann kann in diesem begründeten Fall das Natio-

nale Begleitgremium auch unterstützen, dass es 

zu einer Fristverlängerung kommt.  

Das können wir jetzt alles in diese Kreuze hinein-

denken. Deshalb: Wir diskutieren jetzt nur über 

die Frage, sind die Kreuze sinnvoll, oder wollen 

wir anstelle der Kreuze wiederum Fristen haben 

oder würden wir anstelle der Kreuze keine Fris-

ten haben wollen, das heißt also nicht einmal 

Kreuze. Ich würde darum bitten, dass wir relativ 

schnell zu einem Zwischenergebnis kommen. 

Frau Lotze, bitte. 

Abg. Hiltrud Lotze: Ich gebe hier aber zu beden-

ken, welches Signal davon ausgeht, wenn hier 

eine relativ enge Frist formuliert ist. Also, es hat 
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alles ein Für und Wider, was in der Diskussion 

gesagt wurde.  

Ich neige auch eher dazu zu sagen, wir brauchen 

richtig viel Zeit. Sie haben es eben richtigerweise 

beschrieben, Herr Fuder. Deswegen plädiere ich 

an dieser Stelle auch für eine längere Fristset-

zung, um ein Signal in die entsprechenden Gre-

mien, Regionen usw. zu geben, dass sich alle aus-

reichend mit Informationen - Informationsaus-

tausch usw. , damit auseinandersetzen können.  

Ich glaube, an dieser Stelle würde von drei Mo-

naten ein sehr negatives Signal ausgehen. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Wenn ich das 

noch einmal erläutern darf, bevor ich Herrn 

Thomauske das Wort gebe. Es ist jetzt sozusagen 

der Kompromiss auf dem Wege, dass wir keine 

Fristen setzen, sondern dass wir durch die X nur 

markieren, wo es überhaupt zur Fristsetzung 

kommen soll.  

Wer sie dann instrumentalisiert, das BfE zusam-

men mit dem Nationalen Begleitgremium usw., 

das wollte ich an dieser Stelle offenlassen. Das 

würde das Schaubild auch überfrachteten, wenn 

wir eine große Legende zu dem Kreuz machen. 

Herr Thomauske, Frau Marchand.  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Also wir haben dem 

Grunde nach zwei Teile. Der zweite Teil, gewis-

sermaßen BfE führt Erörterungstermin durch 

usw., alles, was danach kommt, das ist relativ 

einfach durch Fristsetzung zu händeln. Mir 

würde es reichen. Also das orientiert sich an der 

AtVfV. Das ist relativ einfach und simpel. Dafür 

können auch die Fristen relativ eng sein, weil die 

Frage, wie lange muss ich auslegen, wie lange 

setze ich die Frist, bis der Erörterungstermin 

durchgeführt wird, all diese Dinge sind relativ 

simpel. 

Schwierig ist der erste Teil, in dem es um die 

Frage der Nachprüfrechte geht. Es gibt einen di-

cken Brocken, bei dem wir uns nicht zu einem 

Kreuzchen bei Ihrem Vorschlag durchgerungen 

haben und das vermutlich auch nicht können; 

das ist: BfE und BGE bearbeiten den Nachprüf-

auftrag. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das war sein Vor-

schlag. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das war jetzt der 

Vorschlag von Herrn Jäger. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Dahinter verbarg 

sich jetzt kein Vorwurf, sondern lediglich eine 

Feststellung, die eigentliche Musik findet in den 

beiden statt, nämlich: BfE und BGE bearbeiten 

den Nachprüfauftrag. 

Natürlich könnte man auch hingehen und sagen: 

Auch dafür setzen mir einen Termin. Es gibt 

auch Verfahren, in denen ich für das Genehmi-

gungsverfahren - ich nenne die Interimslager … 

Darin stand, das Genehmigungsverfahren muss 

innerhalb von neun Monaten abgeschlossen sein, 

egal wie die Qualität der Unterlagen ist. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das stimmt nicht. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Doch, stimmt. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Sie müssen die 

Vollständigkeit prüfen und darüber haben sie die 

Möglichkeit … Ist jetzt egal. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Insofern: Der erste 

Teil ist schwierig. Es hilft uns mit der Kreuz-

chenliste relativ wenig weiter, weil, wenn wir 

das addieren würden, dann kämen wir für diesen 

Vorgang, bezogen auf diese … wenn wir das im 
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Einzelnen durchgehen, nicht auf ein Jahr, son-

dern eher auf zwei Jahre, weil eine Bearbeitung, 

wenn wir uns einmal den zweiten Teil ansehen, 

BfE prüft Erörterungstermin, führt Erörterungster-

min, dafür bedarf es einer Auslegung, einer 

Durchführung usw. Wir sind relativ schnell bei 

drei bis vier bis fünf Monaten, auch jetzt, AtVfV. 

Dann kommen die anschließenden. Dann sind 

wir relativ schnell bei einem Dreivierteljahr. 

Bei dem ersten Teil, Fragestellung Nachprüf-

rechte, wenn wir das offenlassen mit den Nach-

prüfrechten, dann kommen wir locker auf ein bis 

eineinhalb Jahre, das heißt für diesen Vorgang 

zwei Jahre. Das ganze führen wir dreimal durch. 

Das sind sechs Jahre. 

Es gab einmal Leute, die haben gefragt, zum 

Mond sind wir auch in zehn Jahren geflogen, wa-

rum dauert der Vorgang hier so lange. Er dauert 

deswegen so lange, weil wir an dieser Stelle Ab-

läufe haben, die, wenn wir sie nicht fristmäßig 

eingrenzen, solange dauern werden. 

Ich bin überzeugt davon, wenn wir das andere 

Kapitel 7.5 zu der Frage Dauer des Verfahrens 

insgesamt … dann gibt es Leute, die sagen, ja, 

aber trotzdem sollten wir das Jahr 2031 als 

Druckmittel hochhalten, obwohl wir dafür noch 

insgesamt 13 Jahre Zeit haben, wobei wir hier 

schon locker drei bis fünf Jahre verbraten, ohne 

operativ wirklich etwas gemacht zu haben, nur 

Beteiligungsverfahren. Wir haben aber noch 

nichts untersucht, wir haben noch keine untertä-

gige Erkundung gemacht, keine übertägige Erkun-

dung. Also irgendwo müssen wir in unserem Tun 

auch konsistent bleiben. Entweder wir wollen 

Druck ausüben, Frau Kotting-Uhl… 

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Wir müssen doch ir-

gendwie auf Ihren Zeitplan kommen!) 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das lasse ich jetzt 

einmal so stehen. 

(Heiterkeit) 

Also, ich bitte jetzt noch einmal. Frau Marchand 

ist dann die Letzte, und danach fasse ich noch 

einmal zusammen. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Also ein Plädoyer 

für einen Zeitplan. 

Cécile Marchand: Also, ich denke, die Kreuze so 

zu lassen, hat einen großen Sprengstoff. Also, ich 

meine, wer entscheiden kann, wie viel Monate 

die Regionalkonferenzen haben, hat eine wesent-

liche Macht. Also entweder präzisieren wir wo-

anders, wer diese Fristen festlegen kann, oder 

schreiben wir selbst Fristen, aber, ich glaube, wir 

sind noch zu weit weg von der Praxis, um heute 

schon Fristen festzulegen, oder schreiben wir gar 

keine Fristen, aber wir können die Kreuze nicht 

einfach so lassen. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde dann 

den Vorschlag machen, dass wir zu diesen Kreu-

zen doch eine Legende machen und Herrn Hage-

dorn bitten, es aufzunehmen, dass wir sinngemäß 

schreiben: „Die Fristsetzungen müssen angemes-

sen sein und werden vom BfE vorgenommen. Es 

soll für die Regionalkonferenzen die Möglichkeit 

bestehen, Fristverlängerungen gegebenenfalls un-

ter Mitwirkung des Nationalen Begleitgremiums 

begründen zu können“ - oder herbeiführen zu 

können.  

Also es geht um die zwei Sätze: Erstens. Die Fris-

ten setzt das BfE. Daran kommen wir nicht vor-

bei, und das Zweite sind die Fristverlängerungen. 

Frau Kotting-Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Könnte man hierin 

nicht ein Mitspracherecht des Nationalen Begleit-

gremiums verankern, dass das BfE die Fristen in 

Absprache mit dem NBG macht? 
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(Michael Fuder: Im Einvernehmen!) 

Ist ungewöhnlich, weiß ich, aber ...  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich wollte das in 

dem zweiten Satz haben. Ich wollte die Fristver-

längerung gegebenenfalls vom NBG machen. 

Dann reflektiert das BfE bei der Fristsetzung 

schon darauf, dass es einen Fristverlängerungsan-

trag gibt, auf den das NBG dann auch mit 

schauen wird. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ja, okay. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das wäre mein 

Vorschlag, weil ich ...  

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ja, ja! Zuruf: Das ist 

gut!) 

Das ist jetzt eine Geschmacksfrage, ob man schon 

die erste Fristsetzung mit dem Nationalen Be-

gleitgremium macht oder ob man erst den Verlän-

gerungsantrag mit dem Nationalen Begleitgre-

mium macht. Die Verlängerung gibt dem dann 

mehr Gewicht. Wären Sie mit den zwei Sätzen 

einverstanden? Dann würde ich Herrn Hagedorn 

bitten, diese mit aufzunehmen. Das wäre jetzt  

(Zuruf) 

Moment -aber eine Entscheidung - ich komme 

schon zurück.  

Wir haben jetzt ein Meinungsbild herbeizuführen 

- ich würde darüber nicht mehr diskutieren wol-

len-: Wollen wir feste Fristen, Kreuze oder gar 

nichts, und die Kreuze liegen in der Mitte? So 

war jetzt das Verständnis der Diskussion. Dar-

über würde ich jetzt gern ein Meinungsbild her-

beiführen. Dabei wäre das Weitestgehende, dass 

wir - das ist jetzt eine Geschmacksfrage - feste 

Fristen setzen und ausdiskutieren oder gar 

nichts. Ich mache es jetzt so, wie der Diskussi-

onsverlauf war. Wer will gar nichts, also weder 

Kreuze noch Zahlen? Wer will gar nichts? Wer 

schlägt das vor? Wer würde den Mittelweg gehen 

wollen, dass wir Kreuze setzen, aber keine festen 

Zahlen nennen? Das wäre die Mehrheit.  

Mit den Kreuzen verbunden: Wer ist dafür, dass 

wir den Vorschlag aufgreifen, dass hierin textlich 

verankert wird: „BfE setzt angemessene Fristen. 

Gegebenenfalls notwendige Verlängerungen kön-

nen unter“ 

(Zuruf: Einbeziehung!) 

Einbeziehung - „erforderlichenfalls Einbeziehung 

des Nationalen Begleitgremiums ...“? 

Es gibt schon einen Vorschlag im Gesetzgebungs-

teil mit einem Satz. 

Herr Fuder, bitte. 

Michael Fuder: Grundsätzlich ja, aber dann lege 

ich Wert auf den Begriff „Einvernehmen“. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Einvernehmen 

zwischen Nationalem Begleitgremium und BfE? 

Michael Fuder: Ja. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ja. Kommt Leute! 

Das Nationale Begleitgremium ist ein unabhängi-

ges Gremium, das BfE ist eine Behörde - Einver-

nehmen zwischen diesen zweien: ja.  

Also, im Sinngehalt, ich meine, dass sich das BfE 

jetzt wieder über das Nationale Begleitgremium 

und dessen Partizipationsbeauftragten hinweg-

setzt wegen ein, zwei Monaten Fristsetzung - ja, 

wir machen Einvernehmen. Das ist doch … Das 

soll so sein. 
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(Prof. Dr. Bruno Thomauske: Wer entscheidet 

dann, wenn es kein Einvernehmen gibt?) 

Gut. Dann machen wir die alte Formulierung: 

„gegebenenfalls schiedsgerichtliche Tätigkeit des 

NBG.“ So hatten wir es auch schon einmal drin. 

(Zuruf) 

Ja, wir hatten schon einmal die Formulierung. 

Ich schaue noch einmal. Ich lese noch einmal. 

(Vorsitzender Hartmut Gaßner schaut in seinen 

Unterlagen nach) 

Ich schaue noch einmal selber zurück. Die ist nie 

abgestimmt worden. Nicht dass ich jetzt gefragt 

werde - also: „Der Nachprüfungsauftrag soll die 

festgestellten oder vermeintlichen Mängel mög-

lichst konkret bezeichnen. Er soll innerhalb einer 

Frist von 6 [3] Monaten nach Übermittlung des 

Vorschlags des Vorhabenträgers dem Bundesamt 

für kerntechnische Entsorgung zugeleitet werden. 

Die Nachprüfung kann jeweils im Zuge […] nur 

einmalig […] Ergebnisse der Öffentlichkeitsbetei-

ligung […] haben die Regionalkonferenz und […] 

eine angemessene Frist nach Durchführung der 

Bürgerversammlung nach § 10 zu vereinbaren. 

Sofern es nicht zu einem Einvernehmen kommt,“ 

- zwischen Regionalkonferenz und BfE - „ent-

scheidet das nationale Begleitgremium nach An-

hörung der Beteiligten über eine angemessene 

Frist innerhalb eines Monats.“ 

(Zuruf: Dann brauchen wir kein Einvernehmen!) 

Nur an der Stelle, weil wir lange darüber disku-

tiert haben, ob das Nationale Begleitgremium ins-

gesamt eine Ombudsfunktion hat, ja oder nein, 

war das die einzige Stelle, wo wir diese Aufgabe 

zugewiesen haben. 

(Zuruf der Abg. Sylvia Kotting-Uhl) 

Bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich würde gern das 

BMUB dazu hören. Ich glaube nicht, dass die da-

mit einverstanden sind. Ich meine, ich finde das 

richtig. Wir müssen ja irgendwo dem NBG auch 

einmal Aufgaben zuweisen, die dem entspre-

chen, wie wir die Funktion dieses Gremium se-

hen. Das wäre so eine Stelle.  

Wir haben aber an anderer Stelle schon deutlich 

gemerkt, dass die Vorstellung, dass dieses Natio-

nale Begleitgremium dann - na ja, gut; es ist in 

Anführungsstrichen nur eine Behörde - aber 

sozusagen darüber sitzt und entscheidet über Ab-

läufe, die aus Regierung oder Bundestag oder 

Bundesrat kommen, dass das auf großen Wider-

stand stößt. Ich wäre trotzdem dafür, dass so hin-

einzuschreiben. Dann fechten wir das aus. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Dann würde ich 

jetzt bitten, mir zu folgen, dass ich das Konstrukt 

dann ändere und dem hier anpasse, weil es an-

sonsten nicht aufgeht. Das Konstrukt wäre jetzt 

also, an der Stelle, wo ein X ist, vereinbaren BfE 

und Regionalkonferenz eine angemessene Frist, 

und wenn sie sich über eine angemessene Frist 

nicht verständigen können, dann entscheidet das 

Nationale Begleitgremium. 

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Genau!) 

Das ist jetzt anders als die ersten zwei Sätze. Ich 

wiederhole es noch einmal. Also, wir gehen da-

von aus, dass sie sich vernünftig über eine ange-

messene Frist verständigen, aber wenn sie zu kei-

ner Verständigung kommen, die Regionalkonfe-

renzen und das BfE, dann entscheidet das Natio-

nale Begleitgremium nach Anhörung der Beteilig-

ten über eine angemessene Frist innerhalb eines 

Monats. Der Grundgedanke ist wichtig, und den 

verankern wir damit. Ja? Gut. Vielen Dank.  
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Dann wären wir dabei, dass wir noch einmal se-

hen müssen, ob wir den Text zum Erörterungster-

min und Stellungnahmeverfahren auch noch ein-

mal durchgehen. Herr Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Bekommen Sie keinen 

Schreck, Herr Gaßner, nicht das Ganze wieder 

aufgemacht, sondern ich habe es mir gerade noch 

einmal angeschaut mit den Kreuzchen. Ich werde 

das jetzt noch einmal überarbeiten und wollte 

noch einmal anheimstellen, ob wir nicht den 

dritten und vierten Balken zusammenfassen kön-

nen, also: „Regionalkonferenzen prüfen den Vor-

schlag und machen ggf. Nachprüfungsrecht gel-

tend“.  

Dann haben wir nur eine Frist und brauchen 

nicht über zwei Schritte nachzudenken, die quasi 

auch einer sind. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Auch dazu hatte 

ich schon etwas gesagt, was natürlich nichts be-

deutet, weil ich schon zu vielem etwas gesagt 

habe.  

Mein Vorschlag war, es getrennt zu halten, weil 

wir nicht notwendig dazu kommen, dass jeder 

Vorschlag auch die Nachprüfung auslöst. Wir 

sollten deutlich machen, was ist der Routinefall, 

nämlich sie überprüfen den Vorschlag, und wel-

cher Zeitraum würde spezifisch eingeräumt wer-

den, um das Nachprüfungsrecht geltend zu ma-

chen. Das ist nicht zwingend, war aber einfach 

um dieses „gegebenenfalls“ auch grafisch zum 

Ausdruck zu bringen.  

Jedenfalls sollte eine Frist nicht unbedingt gleich 

sein, wenn auf ein Nachprüfungsrecht verzichtet 

würde. Das wäre also ein Add-on. Das kann man 

vielleicht auch grafisch zum Ausdruck bringen 

durch zwei Kreuze. 

Herr Meister, bitte. 

Vorsitzender Ralf Meister: Nur eine Anmerkung 

zur Einordnung dieser Grafik: Wenn Sie auf 

Seite 30, also am Ende von Abschnitt 7.3 landet, 

dann steht sie vor dem Abschnitt 7.4, der über-

schrieben ist: „Ablauf der Öffentlichkeitsbeteili-

gung“. Dort macht sie sich eigentlich nicht recht 

gut, weil wir dann mit drei Grafiken in den Ab-

lauf differenziert einsteigen. 

Sie hat einen Mehrwert darin, dass sie mit den 

Punkten, mit den Sternchen, die Notwendigkeit 

von Fristen abruft, die wir sonst nicht haben. Das 

heißt, auch das macht sich an dieser Stelle vorab 

vielleicht als Argument, aber man könnte sie ge-

nauso gut dann mit einem kurzen Hinweis an das 

Ende von Abschnitt 7.4 setzen, weil die ur-

sprüngliche Intention, sie unter dem Stellung-

nahmeverfahren neu einzuordnen, haben wir in 

der ganzen Debatte, die wir eben geführt haben, 

ich sage einmal, nur marginal gestreift. Sie jetzt 

dort hineinzutun, würde, glaube ich, dem Gan-

zen eine eigenartige Pointierung geben, weil wir 

damit zum ersten und zum einzigen Mal mit ei-

ner Fristleiste auftauchen. 

Das muss man jetzt nicht entscheiden. Das ist nur 

eine Problematisierung. Wo wir sie dann einfüh-

ren, das, würde ich sagen, müssten wir noch ein-

mal aufrufen. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Also ich würde 

den Vorschlag machen - ich hatte auf den Wider-

spruch, dass vor dem Ablauf ein Ablaufschema 

kommt, schon einmal hingewiesen; Herr Meister 

unterstreicht das jetzt noch einmal -, dass wir die 

zwei Worte „Ablaufschema zur“ streichen und 

mit „Integration“ beginnen. Dann ist das sozusa-

gen mehr sprachlich und es hebt dieses Ablauf-

schema eine Nuance auf. Es ist mehr die Abfolge.  

Wir müssten über die Frage, dass es hier zu einer 

Fristenfolge kommt, dann tatsächlich noch ein-

mal entscheiden. Ich würde den Teil aber auch 

als nicht so gut verständlich erachten, wenn er 
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ganz am Ende steht. Er hat eine bestimmte erläu-

ternde Funktion für 7.3. Deshalb würde ich, bis 

auf Widerruf, vorschlagen, nach Abschnitt 7.3.5 

kommt es und wir nennen es nur „Integration“ 

und lassen die zwei Worte „Ablaufschema zur“ 

weg. 

Wir werden ja sehen, ob die Kommission unseren 

Vorschlag mit dieser Fristenliste und diesen X 

akzeptiert. Wenn sie ihn akzeptieren würde, 

dann können wir noch einmal eine Endredaktion 

machen. 

So würde ich es jetzt erst einmal vorschlagen 

wollen, weil der Text zu „Stellungnahmeverfah-

ren und Erörterungstermine“ nicht so dicht ist, 

dass er nicht auch noch eine grafische Darstel-

lung vertragen könnte. 

Dann würde ich den Punkt 7.3.5 aufrufen und 

feststellen, dass darin bis auf die Ergänzung, die 

wir auf Prüfung des BMUB haben, nämlich dass 

es einen Erörterungstermin gibt, der an mehre-

ren … Steht das jetzt eigentlich da? Ich bin jetzt 

auf Seite 30 oben: „Aufgaben: Erörterungster-

mine“. Darin ist das „e“ gestrichen worden, rich-

tig.  

„Die Auswertung und die Schlussfolgerungen 

sind Grundlage für den anschließenden Erörte-

rungstermin, zu dem das BfE einlädt. Solange 

mehrere Regionen betroffen sind, ist in jeder Re-

gion eine Veranstaltung im Rahmen des Erörte-

rungstermins durchzuführen.“ 

Ist das allen erinnerlich und für alle verständlich, 

dass Herr Hart vom BMUB dargestellt hat, dass 

die juristische Prüfung ergeben hat, dass man im 

Zuge einer gesamten Phase, nämlich die Phase 

beispielsweise untertägig zu erkundende Stand-

orte, einen Erörterungstermin durchführt, aber 

unser Petitum, dass gegebenenfalls mehrere 

Standorte dann Ort des einen Erörterungstermins 

sind, aufgegriffen wird? Es wäre ein Erörterungs-

termin, der dann ausgewertet wird. Dieser Erörte-

rungstermin würde aber regional an verschiede-

nen Orten stattfinden. Das wird in diesem einen 

Satz ausgesagt.  

Wenn das allen verständlich ist, dann gibt es, 

glaube ich, dagegen keinen Widerspruch, weil 

wir wollen ja nicht einen zentralen Erörterungs-

termin im juristischen Sinne, sondern wir wollen 

eine dezentrale Stellungnahmemöglichkeit, Erör-

terungsmöglichkeit. Deshalb würden wir diese 

Anregung vom BMUB aufgreifen wollen.  

Ansonsten sind hier keine Ergänzungen aus der 

Kommissionsarbeit und ich könnte den 

Punkt 7.3.5 zum Abschluss bringen. Sind damit 

alle einverstanden? Ich sehe Kopfnicken. Der war 

jetzt so unproblematisch. Dann brauchen wir 

kein Meinungsbild herstellen. 

Dann sind wir bei Punkt 7.4 und erinnern uns 

bitte daran, dass wir über Punkt 7.4 bereits sehr 

intensiv in der Kommission diskutiert haben, 

nämlich dergestalt, dass sich nicht allzu viele 

Änderungen ergeben haben.  

Wir haben auf Seite 32 oben auf den Hinweis von 

Herrn Kudla, der von mehreren unterstützt 

wurde, deutlich gemacht, dass der Bericht des 

BfE auch den Bericht des BGE umfasst. Das ist 

unstreitig.  

Wir haben aufgenommen gehabt, dass die Vor-

phase nicht eine eigenständige Definition aus der 

AG 1 erhält, sondern dass die Überlappung von 

der Vorphase, bevor BGE beginnt, und der Phase 

„BGE identifiziert Teilgebiete“ nicht als Vor-

phase definiert wird, sondern wir bei der Termi-

nologie bleiben, die uns auch die AG 3 gibt. Wir 

haben deshalb diese Überschrift gewählt und die-

sen einen Satz.  
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Ich habe das jetzt so ausführlich gesagt, damit 

sich alle daran erinnern. Das ist die Umsetzung 

der Kommissionsdiskussion. 

Wir haben auf den folgenden Seiten immer die 

Prüfkriterien in eckigen Klammern, was ich jetzt 

nicht mehr erläutern möchte, weil das aus-

schließlich AG 1 ist. 

Ich rufe auf Seite 37 … Jetzt haben wir wieder 

dieses mühsame Hineinfriemeln des Nationalen 

Begleitgremiums. Mir ist es egal. Nachdem das 

Nationale Begleitgremium in diesem Schaubild 

einen Zwischenbericht vorlegt, dann ist es auch 

sinnvoll, dass alle Gremien definiert werden. Wa-

rum dort allerdings „Alle Gremien“ steht und 

dann eine Fußnote - ich winke das durch, das ist 

so. Das ist der Diskussionsstand. 

Dann bin ich bei der Genehmigungsphase. In der 

Genehmigungsphase ist der Satz noch angefügt 

worden, dass es zwar außerhalb des Standortaus-

wahlgesetzes im Atomgesetz seine Regelung fin-

det, dass die Kommission aber deutlich macht, 

dass mit der Genehmigungsphase die Beteiligung 

nicht beendet ist, sondern weiterhin intensiver 

Berücksichtigung bedarf. 

Ich rufe dann insgesamt 7.4 auf, weil ich es jetzt 

im Schweinsgalopp gemacht habe. Gibt es noch 

Anmerkungen zu 7.4, die wir in Abweichung der 

bisherigen Lesungen in der Kommission in die 

Kommission einbringen wollen? 7.4 zum Ersten, 

zum Zweiten … Herr Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Nur eine Verständnisfrage: 

Die Fußnote unter dem Ablauf präzisierend, da 

taucht der Rat die Regionen auf. Die Frage ist: Ist 

es vorgesehen, dass der Bericht des Rates der Re-

gionen an die Bundesregierung weitervermittelt 

wird? So sieht es hier, in diesem Schaubild, aus. 

Nach dem jetzigen Papier würde ich nicht davon 

ausgehen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Setzen wir es 

eben in eine eckige Klammer. Klar. Wenn der Rat 

der Regionen eine Funktion haben soll, dann gibt 

er einen Bericht ab, und wenn er einen Bericht 

abgibt, dann ist das Teil der Ergebnisse der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung, die das BfE übermittelt.  

Also die Frage, was das BfE weiterleitet, haben 

wir in Ihrem Schaubild. Darin steht: leiten einen 

Bericht, und zu den vorzulegenden Unterlagen 

gehören die Ergebnisse der Beteiligung.  

Wie die Ergebnisse der Beteiligung übermittelt 

werden, ob die Berichte eins zu eins übermittelt 

werden, ob sie komprimiert werden, das schreibt 

§ 17 nicht vor, und deshalb: Alle, die an das BfE 

autorisiert berichten, sind vom BfE gegebenen-

falls dann in einer nicht weiter definierten Form 

weiterzureichen, also sprich, ist die Frage jetzt: 

Gibt der Rat der Regionen einen Bericht ab? Das 

haben wir noch nicht ausdiskutiert.  

Herr Meister, bitte. 

Vorsitzender Ralf Meister: Das müssten wir dann 

noch der Diskussion in der Kommission anheim-

stellen. Wir wissen noch gar nicht, ob wir den 

Rat jetzt haben oder ob wir nur die Worksho-

preihe haben. Für die Workshopreihe ist festge-

legt, dass es keine Berichtspflicht gibt. Dann 

müssen wir das Ergebnis abwarten. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Also machen wir 

„Rat der Regionen“ in eckigen Klammern, in der 

Fußnote. Eckige Klammern in der Fußnote sind 

schön, und zwar in allen Fußnoten. Die taucht 

dreimal auf, bitte.  

(Zuruf: Zweimal!) 

Ist aber interessanterweise in Abbildung 8 nicht 

aufgenommen. Da steht der Rat der Regionen 

nicht. Also es ist kein Gegenstand für eine eckige 
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Klammer. Ich schlage vor, wir schaffen den Ge-

genstand und machen dann eine eckige Klam-

mer. 

(Zurufe) 

Dann gibt es den nicht mehr, weil es die letzte 

Phase ist. Alles klar. Also nur zweimal in eckigen 

Klammern.  

Es ist auch spannend: In der zweiten Phase gibt 

es noch zwei Regionalkonferenzen und einen 

Workshop. 

Gut. Dann sind wir mit 7.4 fertig.  

Wir kommen zu 7.5. Wir haben 7.5 aus gutem 

Grund lange zurückgestellt. Ich würde Ihnen den 

Vorschlag machen, dass wir 7.5 ungelesen so in 

dem Kapitel drinlassen, bis eine adäquate Ergän-

zung/Ersetzung durch 6.3… 

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Darf ich noch einmal 

zurück?) 

Klar. Bitte, Frau Kotting-Uhl. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Sorry. Ich weiß, es 

nervt. Ich bin jetzt aber doch noch einmal hängen 

geblieben, weil die Phase 3 ist ja die untertägige 

Erkundung erst einmal. Ich habe das auch so in-

ternalisiert gehabt die ganze Zeit, in Phase 3 gibt 

es keinen Rat der Regionen, aber wir haben ja 

mindestens zwei untertägig zu erkundende 

Standorte, mit Hoffnung vielleicht sogar mehr. 

Warum soll es da eigentlich keinen Rat der Regi-

onen mehr geben, also gerade da? Ich meine, je 

weniger Regionen es sind, umso mehr werden 

doch die Egoismen zum Tragen kommen und 

umso wichtiger ist dieses Ausgleichsgremium ei-

gentlich. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Also ich würde 

den Vorschlag machen, zweierlei zu denken: Das 

Erste ist die Frage, welche Ausgestaltung findet 

der Rat der Regionen am Donnerstag, und die 

zweite Frage wäre, wie wird der Rat der Regionen 

dann phasenweise gedacht.  

Ich glaube, momentan gibt es auf Ihre/Deine 

Frage nur die Antwort: Wenn es ein Delegierten-

system wäre, aus einer Regionalkonferenz heraus 

einen Rat der Regionen aus Delegierten zu bil-

den, ist nicht ganz sinnhaft. Das ist der Zwi-

schenstand. Je nachdem, wie sich der Rat der Re-

gionen weiterentwickelt und ob er sich ein Stück 

weit freischwimmt, könnte er auch in der 

Schlussphase noch seine Funktion haben.  

Also, darüber müssen wir am Donnerstag disku-

tieren, aber wenn es eine Regionalkonferenz gibt, 

dann macht es keinen Sinn, dass sich aus ihren 

Reihen noch einmal ein Rat der Regionen konsti-

tuiert. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Aber das ist doch völlig 

ausgeschlossen. Dass nur ein Standort untertägig 

erkundet wird, ist ausgeschlossen. Das kann gar 

nicht passieren - mindestens zwei. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Kleinen Moment. 

Jetzt muss ich erst wieder nachdenken. Der Satz 

ist natürlich völlig richtig, aber in der Phase 3 

gibt es nur den Vorschlag für den Standort. Die 

Phase 3 ist … 

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Am Ende der Phase 3!) 

Der Standortvorschlag ist der Ausgangspunkt, 

den … 

(Zuruf: Nein!) 

Doch! BGE gibt Material an das BfE und BfE 

macht einen Standortvorschlag, und dieser 

Standortvorschlag wird Gegenstand der UVP und 

wird Gegenstand des ganzen Verfahrens. Das ist 

nur einer. 
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(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Nein! Das ist doch 

nicht Phase 3!) 

Phase 1 sind sechs bis acht übertägig, Phase 2 

sind zwei bis drei untertägig, Phase 3 ist nur ein 

Standortvorschlag. Dieser Standortvorschlag wird 

nach dem momentanen Gesetz abweichend von 

den Phasen 1 und 2 nicht einmal vom BGE ge-

macht, sondern vom BfE. Dieser Standortvor-

schlag des BfE geht in die UVP. 

(Zuruf von Prof. Dr. Bruno Thomauske) 

Es ist ein Missverständnis, Herr Thomauske. 

Bitte, macht mich nicht wuschig! 

Wir haben immer nur einen Teilausschnitt, und 

der Teilausschnitt ist der, dass das BGE bis zu ei-

nem bestimmten Punkt arbeitet, und dann setzt 

unser Verfahren ein.  

In der Phase 1 arbeitet das BGE, wenn ich jetzt 

die Teilgebiete weglasse, bis zu den übertägig zu 

erkundenden Standorten, und dann wird anhand 

des BGE-Vorschlags zu den übertägig zu erkun-

denden das gesamte Baukastensystem, das wir 

haben, an diesem Vorschlag für die sechs bis acht 

übertägigen einschließlich Erkundungspro-

gramm …  

Dann wird übertägig erkundet, und dann wird 

aus der übertägigen Erkundung ein Vorschlag ge-

macht für diejenigen, die untertägig zu erkunden 

sind. Phase 2 startet in diesem Sinne mit den un-

tertägig zu erkundenden Standorten. 

(Andreas Fox: Nein, nein!) 

Phase 2 startet mit den untertägig zu erkunden-

den Standorten. 

(Andreas Fox: Nein!) 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Wann kommen die Teil-

gebiete dann vor? Die kämen ja in den Phasen gar 

nicht vor. Das ist dann null. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Die kommen jetzt 

in Phase 1. Das habe ich jetzt weggelassen. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Nein! Wenn Phase 1 

schon untertägig erkundet, dann kann Phase 1 

nicht der Bereich der Teilgebiete sein. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Nein. Dann muss 

ich mich jetzt versprochen haben. Also Phase 1 

beginnt mit Schritt 1, hat dann Schritt 2 – 

Phase 1; da haben wir die Teilgebiete, hat dann 

Schritt 3 - da haben wir den BGE-Vorschlag für 

die übertägig zu erkundenden Standorte. Der 

BGE-Vorschlag geht tack, tack, tack. Dann legt 

der Bundestag fest, welche übertägig zu erkunden 

sind. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das ist dann 

Phase 2, in dem die übertägigen Standorte erkun-

det werden. Am Ende der Phase 2 haben wir den 

Vorschlag für zwei Standorte. Diese zwei Stand-

orte werden in der Phase 3 erkundet und am 

Ende der Phase 3 haben wir dann den Standort-

vorschlag.  

Insofern sind wir in Phase 3 noch mindestens 

zwei Regionen, die dort beteiligt sind. Aus diesen 

zwei Regionen wird am Ende einer ausgewählt.  

Das heißt, im Hinblick auf Nachprüfungen und 

all diese ganzen Dinge macht es doch gerade in 

Phase 3 Sinn, dass der Rat der Regionen dann 

noch existiert. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Gut. Es wird jetzt 

nicht besser. Wir könnten es jetzt entweder am 

Gesetz machen oder so etwas. 

Ich wiederhole jetzt noch einmal: Nachdem der 

Bundestag entschieden hat, welche untertägig zu 
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erkunden sind - das bitte ich Sie mitzulesen, 

Seite 35 - ist das Bundesgesetz - Seite 35, in dem 

grünen Kasten … Am Ende der Phase 2 entschei-

det der Bundestag über die untertägig zu erkun-

denden Standorte.  

Jetzt findet die untertägige Erkundung statt. Jetzt 

findet sie statt. 

(Prof. Dr. Bruno Thomauske: In der Phase 3!) 

Jetzt findet sie statt, und jetzt kommt aus der un-

tertägigen Erkundung heraus der Vorschlag für 

den Standortvorschlag. So ist jedenfalls das Ge-

setz  

(Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ende Phase 3!    

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ende Phase 3!) 

Anfang Phase 3. 

(Zurufe: Nein!) 

Doch! 

(Zurufe: Nein! Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Wann 

soll denn dann die obertägige! Prof. Dr. Bruno 

Thomauske: Machen Sie mal ein Meinungsbild! 

Heiterkeit) 

Michael Fuder: Vielleicht hilft es, wenn wir in 

der Abbildung zu Phase 3 schon einmal ganz 

oben notieren: „BGE führt Erkundungen durch.“ 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Genau! 

Michael Fuder: Daraus entwickelt sich noch ein 

ganz am Ende weitgehend vergleichendes Verfah-

ren. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich weiß jetzt 

nicht, wo Herr Thomauske anderer Auffassung 

ist als ich. Die Phase 3 startet mit den Erkundun-

gen und auf der Grundlage der Erkundungen 

kommt es zu einem Vorschlag, welcher der er-

kundeten Standorte der Standortvorschlag sein 

soll. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich kann nur mit 

Doktor Doolittle sagen: Ja, jetzt hat er‘s. 

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Gut. Die Beson-

derheit für unsere Schemata ist die, dass wir die 

Beteiligung immer einsetzen lassen, wenn der 

Bericht vorliegt. Der Bericht des BGE enthält am 

Anfang nur einen Standortvorschlag, nur einen,  

(Prof. Dr. Bruno Thomauske: Machen Sie einmal 

ein Meinungsbild!) 

… weil die untertätige Erkundung, der Aus-

schwitzprozess in diesem Schema nicht darge-

stellt wird. Die drei Grafiken setzen jeweils ein, 

wenn das BGE zu einem Ergebnis gekommen ist.  

Michael Fuder: Jetzt knüpfe ich an Herrn Thom-

auske an. Diese Phase läuft im günstigen Falle 

kooperativ. Das heißt, die Tätigkeit der Behörden 

wird in den entsprechenden Regionen sehr wohl 

jeweils irgendwie verfolgt, irgendwie bearbeitet 

und irgendwie findet eine Kommunikation statt.  

Wenn noch zwei Standorte im Topf sind, dann 

ist es auch sinnvoll, dass ein Austausch stattfin-

det. Das, was dabei als Bericht herauskommt, ist 

immerhin noch einmal der Vergleich zwischen 

zwei Standorten, auch wenn im Ergebnis nur ein 

Standort bleibt. Ergo erscheint es mir sinnvoll, 

genau wie es Frau Kotting-Uhl und Herr Thom-

auske gesagt haben, wenn ich das richtig verstan-

den habe, dort sehr wohl ortsübergreifend zu 

denken und zu diskutieren.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Die Schwäche 

des Schaubildes zu Phase 3 ist, dass Herr Hage-
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dorn aus der Tatsache, dass ich ihn darauf auf-

merksam gemacht habe, dass der Standortvor-

schlag vom BfE gemacht wird, dass im ersten 

Kasten nicht steht: Der BGE macht einen Vor-

schlag, so wie es in den anderen beiden ist, son-

dern sich dort drückt.  

Es muss also heißen: Der BGE führt Erkundungen 

durch und bewertet Ergebnisse. Danach kommt 

erstmals: BfE macht einen Vorschlag und nicht 

entwirft eine Standortvereinbarung.  

Es tut mir leid. Es ist mir jetzt nach zwei Jahren 

Arbeit relativ wichtig, gegebenenfalls eine siebte 

und achte Runde mit Ihnen zu machen. Das Ge-

setz sieht momentan vor, dass es nach den unter-

tägigen Erkundungen, den entsprechenden Be-

wertungen, einen Standortvorschlag des BfE gibt. 

Dieser Standortvorschlag geht nach dem bisheri-

gen Gesetz in das Stellungnahmeverfahren, in 

den Erörterungstermin und insbesondere in die 

UVP.  

Dieser Standortvorschlag steht nicht am Ende der 

Phase 3, sondern er steht am Beginn der so von 

uns gestalteten Phasen, in denen wir die Phasen 

so definieren, wie es das Standortauswahlgesetz 

macht.  

Auch ein Kopfschütteln, Herr Fuder, nutzt 

nichts. Seien Sie so lieb und lassen Sie uns die 

Paragrafen angucken. Es ist schon lustig, wenn 

wir uns am Ende noch einmal darüber verständi-

gen, wie diese Phasen sind. Welche Auffassung 

hätten Sie jetzt, Herr Fuder? Wie lange sind noch 

zwei Standorte drin? Bei den Erkundungen sind 

zwei Standorte drin. 

Michael Fuder: Darf ich zitieren? 7.4.4 – Phase 3: 

„In Phase 3 werden die untertägigen Erkundun-

gen durchgeführt.“ 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Richtig.  

Michael Fuder: Mehrere.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ja, klar.  

„BGE führt“, ich bin im Schaubild - Abbildung 8, 

„Erkundung durch und bewertet Erkenntnisse“. 

Jetzt müssten wir in das Gesetz wechseln. Das 

Wichtige ist … Ich bitte jetzt auch ein wenig um 

Unterstützung.  

Es steht momentan im Gesetz, das ist auch wich-

tig herauszuarbeiten, dass der Standortvorschlag 

Gegenstand der UVP wird und nicht mehrere 

Standortvorschläge, sondern d e r Standortvor-

schlag. Und dieser Standortvorschlag, … 

Das hängt mit den §§ 18 und 19 zusammen. In 

§ 19 Absatz 1 Satz 1: 

„Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung 

schlägt auf Grundlage der durchgeführten Sicher-

heitsuntersuchungen nach § 18 Absatz 3, des Be-

richtes nach § 18 Absatz 4 und unter Abwä-

gung, … an welchem Standort ein Endlager für 

insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive 

Abfälle errichtet werden soll (Standortvor-

schlag).“ 

Das ist der Standortvorschlag. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Herr Gaßner, mit 

Verlaub: Wir haben zwei Standorte, die erkundet 

werden. Dort steht: Die Regionalkonferenz erteilt 

gegebenenfalls Nachprüfaufträge. Solange nicht 

die abschließende Entscheidung gefällt ist, bezie-

hen sich die zusätzlichen Nachprüfaufträge gege-

benenfalls auf beide Standorte, bevor abschlie-

ßend ein Standort festgelegt wird, für den dann 

eine UVP durchgeführt wird.  

An der Stelle, an der Sie die Regionalkonferenz 

stehen haben, würde ich die beiden Regionalkon-

ferenzen, die dort zu beteiligen sind, einsetzen.  
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Vorsitzender Hartmut Gaßner: Okay.  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Dass wir dann nicht 

für zwei Standorte die UVP machen, ist klar.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das ist richtig. 

Ich ziehe meine Vehemenz ein wenig zurück.  

Man muss die Phase, die zu dem Standortvor-

schlag führt, etwas länger führen, als ich es jetzt 

dargestellt habe, mit genau dem, was Sie jetzt 

sagten, nämlich dass es dann im weiteren Verfah-

ren tatsächlich nur einen Standortvorschlag gibt, 

der in die UVP geht. Okay, es liegt in der Mitte. 

Entschuldigung, wenn ich jetzt so vehement war. 

Das ist richtig.  

Das heißt, wir hätten in der Phase 3 - das war das 

Petitum und der Ausgangspunkt von Frau Kot-

ting-Uhl - einen Zeitraum, in dem es Sinn macht, 

den zwei Regionalkonferenzen noch einen Rat 

der Regionen als eine vermittelnde Instanz zuzu-

ordnen. Das war auch das, was Herr Fuder festge-

stellt hat. Gut, das müsste aufgenommen werden.  

Ich entschuldige mich noch einmal für meine Ve-

hemenz. Ich habe mich teilweise getäuscht. Ich 

habe das jetzt zu stark auf das Zwischenergebnis 

innerhalb der Phase 3 verlagert und habe den ers-

ten Teil der Phase 3 weggelassen.  

Das würde wiederum bedeuten - von dem Hin-

weis von Frau Kotting-Uhl ausgehend -, dass wir 

die Frage der Sinnhaftigkeit des Rates der Regio-

nen nicht über eine Weglassung in der Fußnote 

entscheiden, sondern materiell entscheiden, ob 

auch in der Abbildung 8 - Ablauf der Öffentlich-

keitsbeteiligung in der Phase 3 - in der Fußnote 

noch einmal der Rat der Regionen aufgenommen 

wird, um ihn dann anschließend zu klammern. 

Das war der Ausgangspunkt des etwas längeren 

Ausfluges. Dann sind dreimal der Rat der Regio-

nen und dreimal eine eckige Klammer enthalten.  

Wir kommen zu 7.5  

Mein Vorschlag zu 7.5 wäre, dass wir das bei uns 

nach wie vor nicht hauptverantwortlich sehen. 

Vielmehr müssen wir die Frage aufwerfen, wie 

geht die AG 3 mit dem Auftrag der Einbeziehung 

des Hineindenkens der Asse-Abfälle um. Dieses 

entsprechende Kapitel warten wir ab. Ich würde 

nach wie vor dafür plädieren und frage, ob Sie 

mit mir einer Meinung sind.  

Meine persönliche Meinung zu dem Punkt ist, 

sofern nicht die - in Anführungszeichen - natur-

wissenschaftliche Zufälligkeit eintritt, dass unter-

schiedliche Gebirge übereinander liegen und des-

halb die Asse-Abfälle mehr oder weniger an den 

gleichen Ort lokalisiert werden könnten, sollte 

man sehr, sehr vorsichtig sein, ein Standortaus-

wahlverfahren zu beginnen, dass jetzt sehr ver-

einfacht ausgedrückt, des doppelten Standortum-

fangs bedarf oder noch mehr, um noch von ei-

nem Standort reden zu können. Denn dieses 

große Fenster, das man öffnen würde, würde im 

Vergleich zu den kleineren Fenstern, die nur für 

die HRW-Abfälle notwendig wären, große Beteili-

gungsprobleme aufwerfen.  

Das haben wir solange gesagt und haben es auch 

in Halbsatzformulierungen in dem damaligen 

Entschließungsantrag formuliert und in die Kom-

mission eingebracht, sodass ich jetzt nicht sagen 

würde, dass überantworten wir jetzt 1 : 1 der 

AG 3, sondern wir müssten hingucken, ob die 

auch beteiligungspolitisch eine Formulierung 

wählen, die genau dieses Problem mit aufnimmt.  

Wären Sie damit einverstanden, dass wir das in 

dem Sinne weiter verwalten, aber momentan 

keine Textarbeit machen? Herr Thomauske nickt, 

Herr Ott nickt auch. Dann rufe ich mit zweimal 

Nicken und dem Rest Schmatzen 7.6 auf. Wir ha-

ben also 7.5 nicht gelesen, sondern behalten 7.5 

als Platzhalter.  
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Annett Lorenz-Jurczok (Geschäftsstelle): Also 

geht es auch nicht in die nächste Kommissions-

sitzung? 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Nein, wir würden 

abwarten. Wir stellen 7.5 zurück bis wir wissen, 

wie die AG 3 mit dem Themenfeld insgesamt 

umgeht respektive die Kommission. Die Kommis-

sion hat sich in einer bestimmten Phase ziemlich 

gekabbelt, wie man damit überhaupt umgeht. Das 

muss sie auflösen und dann docken wir mit ei-

nem Beteiligungsmoment an.  

Wir kämen jetzt zu dem Punkt 7.6, der auch in 

der letzten Kommissionssitzung aufgerufen war. 

Ich würde ihn so aufrufen, wie er in der Kommis-

sion war und kurz auf die Änderungen hinwei-

sen. Ich frage aber vorher ein wenig rhetorisch: 

Hat sich das jemand noch einmal intensiver an-

gesehen und sieht jetzt mehr Diskussionsbedarf? 

Ich glaube, dass es in der Kommission auch des-

halb so schnell ging, weil es die wenigsten gele-

sen haben. Das steht der AG 1 nicht so gut zu Ge-

sicht, aber ich möchte jetzt auch nicht künstlich 

verlängern.  

Wenn es jetzt keine Wortmeldungen gibt, dann 

gehe ich Seite für Seite durch. Wir haben auf der 

Seite 43 die Einfügung „… und Fachkonferenz“, 

weil Herr Seiler den Workspace mit der Fachöf-

fentlichkeit der Fachkonferenz nicht 100-prozen-

tig zuordnen konnte. Deshalb haben Herr Hage-

dorn bzw. Frau Simiz das nachjustiert. Ich 

glaube, das findet unser Einverständnis. Auf der 

Seite 44 finden wir in der Überschrift die wort-

gleiche Nachjustierung.  

Auf der Seite 46 in Zeile 24 haben wir die Fuß-

note 39. Ich bitte Herrn Hagedorn, diese kurz zu 

erläutern.  

Hans Hagedorn (DEMOS): Herr Sommer hat 

seine Drucksache noch einmal ins Spiel gebracht, 

in der er deutlich gemacht hat, welche Kritik er 

an der Internetplattform hat. Frau Heinen-Esser 

hat das aber gleichzeitig strittig gestellt und des-

halb ist es in eckigen Klammern.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Können wir dazu 

etwas beisteuern?  

Hans Hagedorn (DEMOS): Nein.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: „Die Nennung 

von Zitaten wurde in der Kommissionssitzung 

am 24.5.2016 aus zeitlichen und methodischen 

Erwägungen wieder verworfen.“ Diesen Satz 

würde ich bestenfalls als Fußnote nehmen, weil 

es, glaube ich, niemand versteht. Ich bin auf der 

Seite 47 Zeilen 1 und 2.  

Ich möchte den Diskussionsstand in Erinnerung 

rufen. Wir hatten drei Zitate, die drei Zitate wa-

ren nicht 100-prozentig griffig. Es war die Frage, 

ob wir noch mehr Zitate oder gar keine Zitate 

aufnehmen. Aufgrund der Tatsache, dass die ein-

geführten Zitate nicht sehr griffig waren, hat die 

Kommission eher die Auffassung vertreten, keine 

Zitate aufzunehmen und jetzt wird hier eine Nu-

ance nachgehalten: Hätten wir gern gemacht, ha-

ben wir aber nicht. Ich schlage vor, dass wir das 

in die Fußnote aufnehmen. Herr Hagedorn hat 

sich gemeldet. Bitte.  

Hans Hagedorn (DEMOS): Ich wollte nicht nach-

treten, sondern nur die Logik einhalten. Wir hat-

ten erläutert, wie die Kommission mit diesen On-

linezuschriften umgehen wollte. Da das aber 

nicht eingeführt wurde, … Wenn wir es streichen 

- das können wir gern machen, ich habe über-

haupt nichts dagegen -, dann müssen wir es aber 

vorn auch streichen und den gesamten halben 

Absatz herausnehmen. Das ist auch in Ordnung.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Okay. Ich rufe 

Zeile 36 ff. auf: „Die Verwendung von Originalzi-
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taten soll in Anlehnung an die bei der qualitati-

ven Inhaltsanalyse verwendeten Ankerbeispielen 

in prägnanter Weise …“ 

(Zuruf von Hans Hagedorn, DEMOS)  

Okay, danke.  

„Schließlich wurde in der Sitzung der AG 1 … in 

Form von Zitatboxen in den Fließtext einzuarbei-

ten. Der Anspruch dabei war, die Verwendung 

von Originalzitaten soll an Anlehnung … Da sich 

die Onlinekommentare direkt auf den Kommissi-

onsbericht beziehen, konnten diese direkt an den 

entsprechenden Stellen verankert werden.“ 

Ich würde den Text gern teilweise retten. Auf der 

anderen Seite gibt es schon jetzt die erste Kom-

mentierung, alles unter Zeitdruck wegzulassen 

und reinzuschreiben, dass wir es aus Zeitdruck 

nicht gemacht haben. Gibt es einen vermitteln-

den Vorschlag? Herr Hagedorn, bitte.  

Hans Hagedorn (DEMOS): Wir werden am Don-

nerstag voraussichtlich ohnehin kurz eine hoch-

aggregierte Zusammenfassung aller Formate vor-

stellen, die auch diese Onlinezuschriften bein-

haltet. Ein Vorschlag wäre jetzt, den gesamten 

Teil ab Seite 32 in maximal zwei Sätze zu schrei-

ben und darin zu verankern, dass die Zitate in 

dieser Form ausgewertet werden und den gesam-

ten Detailkram wieder herauszunehmen.  

Vorsitzender Ralf Meister: Skepsis oder Zustim-

mung zum Vorschlag von Herrn Hagedorn, ab der 

Zeile 32 alles herauszunehmen? Wir erhalten 

übermorgen eine komprimierte Fassung von drei 

Sätzen. Zustimmung, okay.  

Gehen wir weiter im Bericht. Auf der Seite 47, 

Vorstellung Kommissionsbericht. Darin steht et-

was von dem wir nicht wissen, ob es morgen 

auch noch stimmt. Insofern kann es stehenblei-

ben.  

Seite 48, Umgang mit den Ergebnissen. Dort ist 

der Satz, „Themen, die von den einzelnen Betei-

ligungsformaten besonders hervorgehoben wur-

den, sind am Ende der jeweiligen Kapitel geson-

dert erläutert“, in gelb und blau eingerückt. Wir 

haben eine Debatte darüber geführt - Sie erinnern 

sich, glaube ich -, was technisch möglich ist, 

wenn ich das richtig weiß. Herr Janß sah es an, 

dass es nur am Ende des gesamten Textes gehe. 

Dazu haben wir keine neuen Informationen,       

oder? 

Hans Hagedorn (DEMOS): Es gibt eine Tischvor-

lage, in der wir kurz vorstellen, wie diese Aus-

wertungen aussehen. Das betrifft eigentlich erst 

den nächsten Tagesordnungspunkt. Es stellt sich 

die Frage, wie sie verarbeitet werden. Der aktu-

elle Vorschlag ist, dass es gebündelt in dem Be-

teiligungskapitel verankert ist. 

Da sich die Auswertungen aber jeweils auch auf 

ein Kapitel beziehen, wäre es eine Möglichkeit, 

sie an das Ende des jeweiligen Kapitels zu stel-

len. Das ist eine Ermessensfrage.  

Vorsitzender Ralf Meister: Wir haben die Präzi-

sierung gleich im nächsten Punkt.  

Dann gehen wir auf die Seite 49. Dort haben wir 

eingefügt, „dass aus Sicht der beauftragten Insti-

tute“, um deutlicher zu machen, wer in den 

Punkten, die dann auf den Seiten 50, 51 aufge-

führt werden, spricht. Insofern ist das eine Mar-

kierung der Zitation. Okay? Weitere Anmerkun-

gen gibt es zu 7.6 nicht? Frau Marchand. 

Cécile Marchand: Es ist keine Anmerkung, son-

dern eine Frage. Bis wann haben wir eigentlich 

Zeit, eine Art Erfahrungsbericht zu schreiben, da-

mit wir den nächsten Jugendvertretern unsere Er-

fahrungen vermitteln können. Bis wann hätten 

wir Zeit, diesen zu schreiben und einzugliedern?  
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Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich antworte zu-

nächst einmal formal. Wir haben das heute noch 

auf der Tagesordnung und Herr Hagedorn wird 

uns die Struktur des Beteiligungsberichtes vor-

stellen. In diesem Zuge müssen wir uns auch 

über die Zeit verständigen. Ich bitte darum, diese 

Frage einen Tagesordnungspunkt zurückzustel-

len, weil ich es jetzt nicht im Kopf habe. Wir ha-

ben die Berichtsstruktur heute auf der Tagesord-

nung. 

Dann würde ich nach Punkt 7.6 Punkt 7.7 aufru-

fen und würde momentan den Vorschlag ma-

chen, dass dieses Projekt - Empfehlungen zur Än-

derung des Standortauswahlgesetzes - in dieser 

intensiven Form nicht weiter verfolgt wird. Ich 

habe allerdings noch keine Überlegung, ob und 

wieweit wir einige markante Fragen, dann ir-

gendwo auflisten. Ich möchte einmal eine nen-

nen: Herr Brunsmeier hat zu Recht darauf hinge-

wiesen, dass es sinnvoll sein kann, den Vor-

schlag zu machen, dass die Tatsache, dass der 

Zwischenbericht abgegeben wird, auch als ein 

Änderungsvorschlag aufgenommen wird.  

Mein Vorschlag wäre zunächst die ausdifferen-

zierte Umsetzung unseres Konzeptes im Paragra-

fen zu verlassen und damit 7.7 zu streichen. Das 

würde dann die Bitte an Herrn Hagedorn bedeu-

ten, dass wir die Überschrift 7.7 bitte bestehen 

lassen, aber den Inhalt vollständig herausneh-

men.  

Vielleicht kann man den ersten Satz … Die Zei-

len 1 und 2 auf der Seite 52 kann man als Platz-

halter stehen lassen und dann müssen wir sehen, 

ob an diese Stelle noch einmal etwas tritt. Herr 

Fox.  

Andreas Fox: Würde das heißen, dass man sämt-

liche konkreten Aussagen zur Evaluierung des 

Gesetzes anderen Arbeitsgruppen und der Kom-

mission überlässt?  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Die Aussage wäre 

sogar noch weitergehend. Ich weiß gar nicht, ob 

sich jemand noch einmal dieses Teils annimmt.  

(Heiterkeit)  

Geschweige denn, dass ich schon aussagen kann, 

dass sich ihm jemand anders annimmt. Das ist 

eine Sache, die sich zwischen der AG 1 und der 

AG 2 in dem Sinne nicht abschließend entwi-

ckelt hat, als dass sich die AG 2 das relativ früh-

zeitig - ich sage es einmal vorsichtig - in das Auf-

gabenheft geschrieben hat und als sie dann un-

sere Ausarbeitung gesehen hat, eher zurück-

schreckte und nach einem Mittelweg rief und 

dieser Mittelweg hat möglicherweise keine zeitli-

che Dimension.  

Deshalb habe ich gesagt, lassen Sie die Über-

schrift stehen, für den Fall das uns beispiels-

weise Sachen auffallen würden, von denen wir 

sagen, die sollen noch gemacht werden. Ich weiß 

nicht wann, für mich ist es heute letztendlich 

auch die letzte AG-Sitzung. 

Es bestand die Überlegung, dass von den ver-

schiedenen Arbeitsgruppen markiert wird, dass 

ihre Arbeit zu Änderungen des Standortauswahl-

gesetzes führt. Das ist bislang nicht sehr einheit-

lich, beispielsweise hat die AG 3 jetzt mit uns zu-

sammen die §§ 15 und 18 aufgelöst. Ob das ir-

gendwohin geschrieben wird, weiß ich noch 

nicht.  

Stellen Sie Ihre Frage noch einmal an alle und 

dann sollen verschiedene Mitglieder noch einmal 

antworten. Ihre Frage kann, glaube ich, im Mo-

ment niemand vollständig beantworten, weil wir 

diese Entwicklung quasi haben kommen sehen, 

aber ich könnte mir vorstellen, dass die AG 2, die 

das früher etwas intensiver für sich reklamiert 

hat, jetzt sagt, für uns ist jetzt auch Redaktions-

schluss.  
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Ich würde es als meine Aufgabe ansehen, dass 

wir möglicherweise zu der letzten AG-Sitzung, 

die auch noch sinnvoll gestaltet sein soll, eine 

Punktation haben, welches sind die zehn wich-

tigsten Änderungen, ohne den Anspruch zu erhe-

ben, dass wir jetzt alle Änderungen, die aus unse-

rer Arbeit resultieren, vollständig auflisten, aber 

wir würden vielleicht die sechs oder acht wich-

tigsten in 7.7 parken.  

Wenn dann aus den anderen Arbeitsgruppen 

auch etwas kommt und wir dann insgesamt in 

den A-Teil kommen, in dem diese Sachen zusam-

mengefasst werden, dann käme es vielleicht zu 

einer sinnvollen Dopplung.  

Ich habe immer gesagt, es ist ganz sinnvoll aus 

unserer Arbeit auch Änderungsbedarf abzuleiten, 

der sich aus dem Vorstehenden begründet. Ich 

weiß aber noch nicht, ob das so sein wird. Man 

kann bei dem Teil aber schneller nach oben ver-

weisen und sagen, die und die Änderungen erge-

ben sich aus 7.1, 7.2 und 7.3, aber es stellt sich 

die Frage, wie wird der A-Teil formuliert und 

wie sieht eigentlich der Empfehlungsteil aus.  

Ich werde Sie auch noch dazu einladen, darauf 

ein Augenmerk zu haben, dass am Anfang nicht 

eine völlig andere Terminologie verwendet wird 

als in unserem Teil. Dazu gehören auch die Ge-

setzesänderungen. Sollen wir das so machen? 

Wir lassen 7.7 stehen und versuchen, einige mar-

kante Punkte für die AG 1 herauszuarbeiten, in 

denen diese markanten Evaluierungsvorstellun-

gen verankert werden. Das überantworten wir 

denjenigen, die sich Gedanken darüber machen, 

wie der A-Teil aussieht und die sich Gedanken 

darüber machen, wie die entsprechende Gliede-

rungsziffer bei der AG 2 aussieht. 

Sie haben das letztendlich bei sich im Portfolio. 

Mehr fällt mehr dazu jetzt nicht ein.  

Wir wären jetzt mit 7.7 so durch, dass wir den In-

halt rausnehmen. Jetzt stellt sich die Frage - das 

wäre vielleicht ganz wichtig -, ob wir zunächst in 

der Tagesordnung fortfahren? Wir sollten uns 

kurz oder auch länger darüber verständigen, wie 

der Beteiligungsbericht aussieht, der ja mehr ist 

als das Kapitel 7.6.  

Kapitel 7.6 ist in dem Sinne eine vor die Klam-

mer gezogene Zusammenfassung. Also, wie sieht 

der Beteiligungsbericht aus? Danach könnten wir 

sehen, ob und wieweit noch Zeit bleibt, um den 

Vorschlag Müller/Sommer zu 7.1 aufzurufen. 

Sind Sie damit einverstanden, dass wir unseren 

Tagesordnungspunkt „Stand des Berichtsent-

wurfs“ zunächst verlassen? Wir verlassen ihn 

nicht. Wir kommen jetzt zu dem Beteiligungsbe-

richt.  

Tagesordnungspunkt 5  

Format Beteiligungsbericht 

-   Strukturierung des Beteiligungsberichts 

-   Inhaltliche Auswertung 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde Herrn 

Hagedorn bitten, uns noch einmal in Erinnerung 

zu rufen, was uns schon vorliegt und dies gegebe-

nenfalls noch einmal vorzustellen. Es ist ein 

Blatt, das haben wahrscheinlich alle dabei. Ha-

ben wir noch ein paar Exemplare, damit jeder 

zwei hat?  

Annett Lorenz-Jurczok (Geschäftsstelle): Wir ha-

ben es verteilt.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herzlichen Dank. 

Okay, dann liegt es allen vor. Das Papier hat die 

Überschrift „Vorschlag zu Gliederung und Um-

fang des Beteiligungsberichtes - voraussichtlich 

digitale Veröffentlichung (DVD/Download)“. Es 

war von Anfang klar, dass wir auf die DVD ge-

drängt werden.  
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Ich rufe auf: I. Konzept für die Beteiligung der 

Öffentlichkeit am Bericht der Kommission  

Die Einleitung (Kapitel 7.6 Einleitung aus dem 

Kommissionsbericht) würde dann wortgleich 

übernommen werden und dann würde das Betei-

ligungskonzept, Stand Mitte 2015 (DEMOS/Prog-

nos, s. K-Drs.108 neu), so wie wir es hier verab-

schiedet und zur Grundlage gemacht haben, Ge-

genstand sein.  

Das heißt, brauchen wir, um die konzeptionelle 

Arbeit, die wir hier entwickelt haben, mehr als 

das Ergebnis? Ich würde sagen, nein. Das Beteili-

gungskonzept ist das Ergebnis des Diskussions-

prozesses. Es hat zwar ein dreiviertel Jahr Vor-

lauf, aber es wird nicht besser, wenn wir noch 

den Vorlauf dokumentieren.  

Ich frage aber noch einmal: Gibt es in der Erinne-

rung etwas … Wir haben viele Runden … Ist es 

überhaupt fertig? Ist das Beteiligungskonzept 

überhaupt fertig? Wir haben es am Schluss gar 

nicht mehr aufgerufen gehabt, vor allen Dingen 

Herr Meister wollte noch so viel schreiben.  

Hans Hagedorn (DEMOS): Doch, doch, vor allen 

Dingen Herr Meister und Herr Adler waren flei-

ßig und haben es vollendet. Wir haben es gegen-

gelesen. Das hat einen Stand, der so veröffent-

licht worden ist.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Super.  

Vorsitzender Ralf Meister: Sehr gut.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Gut, sehr gut. 

Dann gehe ich davon aus, wenn es keine anderen 

Beiträge gibt, dass wir uns innerhalb der Gliede-

rung dafür aussprechen, dass das Konzept in der 

Form Eingang findet, dass es als Beteiligungskon-

zept aufgenommen wird.  

Dann kommt die Beschreibung der „Ablauf der 

Beteiligungsformate“. Es gibt hierzu den Vor-

schlag, zunächst das Kapitel 7.6.1, das wir gerade 

gelesen haben, zu übernehmen. Dann würden 

jetzt die im Beteiligungskonzept niedergelegten 

Beteiligungsformate abgearbeitet werden.  

Das wäre zunächst der Bürgerdialog Standortsu-

che, Juni 2015. Darin gäbe es einen Teil Evaluie-

rung und einen Teil Ergebnisse. Ich würde auf je-

den Fall vorschlagen, dies umzudrehen, nämlich 

erst die Ergebnisse und dann die Evaluierung. 

Das ist aber jetzt nicht von entscheidender …  

Die Ergebnisse des Bürgerdialogs haben wir rela-

tiv intensiv diskutiert und die Evaluierung war 

der erste Teil der Ausarbeitung. Ich würde sagen, 

in Bezug auf den Bürgerdialog und die Standort-

suche haben wir viel gemacht. Herr Hagedorn, 

würden dort die Einladung, die Tagesordnung   

oder irgendwas oder nur die Ergebnisse aufge-

nommen werden? Oder ist in den Ergebnissen 

hinreichend beschrieben, was stattgefunden hat? 

Man sollte darauf achten, dass man das Ergebnis-

papier in der Weise lesen kann, dass man weiß, 

was stattgefunden hat. Das habe ich nicht vor Au-

gen, Frau Simic, bitte.  

Katja Simic (DEMOS): Zunächst einmal soll auch 

noch eine Tabelle als Übersicht darüber, wann 

die ganzen Termine stattgefunden haben, aufge-

nommen werden, sodass man zumindest weiß, 

was hat wann stattgefunden. Dann ist es viel-

leicht nicht unbedingt notwendig, noch einmal 

die Tagesordnung aufzunehmen.  

Zumal es nicht … Doch, die gibt es eigentlich 

schon immer, aber wenn klar ist, dass das von 

dann bis stattgefunden hat, dann müsste das un-

serer Ansicht nach ausreichend sein. Wichtiger 

sind die Ergebnisse und die Evaluation, wenn es 

sie gibt, und zusätzliche Dinge, wie den Erfah-

rungsbericht der jungen Erwachsenen oder auch 
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den Brief, der an die Vorsitzenden geschrieben 

wurde.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Okay. In dem 

Sinne glaube ich, dass es jetzt nicht notwendig 

ist, alle durchzugehen, weil Sie nach dem glei-

chen Muster gegangen sind. Punkt 2 ist nicht um-

gesetzt, das ist klar. In Punkt 3 werden wiederum 

die Dokumentation und die Evaluation gemacht. 

Punkt 4 ist entsprechend. Punkt 5 - Junge Er-

wachsene - ist auch …  

Jetzt kommt Frau Marchand. Das wäre noch nicht 

die Darstellung. Ich stelle Sie noch einen Mo-

ment zurück, weil es in der Darstellung noch kei-

nen Sinn macht. Punkt 6. Dialogangebote kriti-

sche Gruppen. Was käme dort? Nur das, was die 

Evaluierer geschrieben haben? An der Stelle wür-

den dann nur verwiesen werden?  

Hans Hagedorn (DEMOS): Genau, dort ist die Do-

kumentenanalyse durchgeführt worden. Dazu 

gibt es einige Aussagen von Dialogik und EIPP. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Würden Sie sie 

dann aufsplitten wollen oder verweisen Sie auf 

ein Dokument, das dann wieder anschließend 

vorkommt?  

Hans Hagedorn (DEMOS): Haben wir das schon 

geklärt?  

Katja Simic (DEMOS): Nein, das haben wir noch 

nicht geklärt.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Die Evaluierung 

zerfällt momentan in drei Teile: erstens Bürgerdi-

alog, das ist das Vorlaufende, zweitens Evaluie-

rung, die sie bis zum 30. Januar gemacht haben. 

Darin wäre dann die Dokumentenanalyse enthal-

ten. Sie müssten sehen, ob Sie es aufsplitten oder 

Verweisungen machen. Zuschriften und Online-

formate finden sich auch hier.  

Was beinhaltet Punkt 8 - Kommissionsbericht im 

Entwurf? Was ist das? Ach so, das ist ein biss-

chen missverständlich. Okay, das ist die Konsul-

tation zum Kommissionsbericht im Entwurf; die 

Dokumentation IKU. Punkt 9. Vorstellung Kom-

missionsbericht nach Redaktionsschluss. Das ist 

auch klar.  

Gut, die Zitatboxen dann wieder rausnehmen.  

Jetzt kommt der Punkt „Schlussfolgerungen und 

Evaluation“. Jetzt kommt die Evaluation noch 

einmal, obwohl sie oben schon einmal genannt 

war. Die Evaluation oben würde dann nur durch 

Verweis gelöst werden und man würde dann auf 

III. verweisen. Frau Simic.  

Katja Simic (DEMOS): Es gab einmal eine Evalua-

tion zu den einzelnen durchgeführten Formaten, 

also jeder Workshop einzeln. Das ist das, was 

oben bei dem Beteiligungsformat auftaucht und 

hier unten ist die Gesamtevaluation aller Formate 

gemeint, also das große Dokument.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Alles klar; ver-

standen. Dann kommen wir zu IV. Tabelle alle 

Ergebnisse. Ich glaube, es wäre nicht unwichtig, 

dass wir uns alle Metadaten einmal sehen, oder?  

Sie hatten doch auch eine inhaltliche Auswer-

tungsmatrix. Wo ist die geblieben?  

Katja Simic (DEMOS): Die Tabelle wurde schon 

einmal herumgeschickt, also der Link dazu. Das 

ist ein Dokument, das laufend aktualisiert wird. 

Die Ergebnisse, die von den Dienstleistern an uns 

herangetragen werden, werden dort jeweils im-

mer neu eingearbeitet. Ich kann es aber gern noch 

einmal herumschicken und dann können Sie alle 

noch einmal reinschauen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde darum 

bitten, dass wir das zum Tagesordnungspunkt 

der nächsten AG-Sitzung machen, um es auch 
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einmal besprechen, weil es letztendlich schon 

ein Auswertungsmodul ist, dass wir noch nie an-

geguckt haben. Wir wissen, dass Sie das machen, 

aber wir haben es uns noch nie vergegenwärtig. 

Es wäre gut, wenn wir es uns angucken. 

Den Punkt IV. habe ich jetzt mit Frau Lorenz-Ju-

rczok für die nächste AG-Sitzung eingeplant. 

Jetzt kommt Frau Marchand. Jetzt kommt die 

Frage unter dem Punkt „Schlussfolgerungen und 

Evaluation“ oder an anderer Stelle? Das Papier 

von Herrn Kamlage müssten wir auch aufneh-

men. Die Kurzexpertise für die Endlagerkommis-

sion zur Rolle von Laienbürgern sollten wir mit 

aufnehmen.  

Jetzt sagt Frau Marchand, sie wolle ihrerseits 

noch eine Art Auswertung haben. Dann macht es 

doch Sinn, diese in den Punkt „Ablauf der Betei-

ligungsformate“, wenn es eine Dokumentation 

von e-fect gibt, aufzunehmen. Wenn es eine Eva-

luierung gibt, dann es ist auch sinnvoll, wenn es 

einen Auswertungsbericht aus ihren Reihen gibt. 

Wir würden den unter II. 5. aufnehmen.  

Haben Sie eine Vorstellung, wie lange Sie noch 

brauchen und welche Deadline ist für die Zusam-

menstellung und die DVD gesetzt?  

Katja Simic (DEMOS): Sagen Sie es uns.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das heißt, mit 

dem Drucken soll auch die DVD ausgehändigt 

werden, oder kann dies auch Wochen später pas-

sieren?  

Annett Lorenz-Jurczok (Geschäftsstelle): Das 

wird später passieren.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Nehmen Sie so Pi 

mal Daumen den 10. Juli mit, also vor den Som-

merferien. Wollen wir das noch einmal sehen? 

Können wir nicht, das ist deren Bericht. Das ver-

antworten sie dann selber. Das muss durch die 

Überschrift so markiert werden: „Bericht der jun-

gen Erwachsenen - Überlegungen, Schlussfolge-

rungen“. Okay.  

Der Zuruf „10. Juli“ ist etwas flapsig, aber es 

sollte ebenso sein, wenn wir den Bericht am 5. 

Juli übergeben, dann vergehen noch einmal meh-

rere Wochen. Die Hauptfrist für Sie sind die 

Sommerferien, also vor den Sommerferien und 

nicht nach den Sommerferien. Ob das jetzt aber 

der 10. Juli oder der 12. Juli ist, ist egal. Wie 

lange gibt es die Geschäftsstelle für so etwas 

noch?  

Annett Lorenz-Jurczok (Geschäftsstelle): Nach 

dem Gesetz bis zum 30. Juni. Das ist natürlich 

nicht realistisch. Wir werden noch Aufräumar-

beiten durchführen und diverse andere Dinge. 

Aber schön wäre es, das sage ich einmal wirk-

lich, wenn er am 8. Juli vorliegt. In dieser der 

Woche beenden wir in dem Sinne alles. Wir wer-

den dann wirklich intensiv genau an diesen 

Nacharbeiten sitzen und alles zusammensuchen, 

was auf diese DVD soll, damit diese dann mit 

den entsprechenden Farbausdrucken, auch zeit-

nah in der Sommerpause gedruckt und fertigge-

macht werden kann.  

Es wird zuerst nur einen schwarz-weiß Druck für 

die Übergabe geben. Die DVD ist nicht dabei, 

weil noch ein paar Protokolle fehlen. Es sollen 

auf diese DVD alle Protokolle von allen Sitzun-

gen usw. Wir müssen wirklich alles zusammen-

kriegen, was wir zusammenbekommen können. 

Der Wunsch wäre, Frau Marchand, dass wir die 

Datei am 8. Juli hätten. Das wäre nett. Versuchen 

Sie es bitte einfach.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Frau Marchand, 

bitte.  

Cécilie Marchand: Wie können wir sicherstellen, 

dass Sie den Bericht lesen werden, einen Bericht 
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mit ca. 1 000 Seiten? Wenn sie davon nichts wis-

sen, dann werden sie es nicht lesen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Ich würde es so 

aufnehmen wollen: Die Kommission beschäftigt 

sich noch mit der Frage, wie sie die fortgesetzte 

Online-Beteiligung wahrnimmt. Dort können wir 

das mit aufnehmen. Ich wiederhole: Die Kommis-

sion hat sich noch nicht abschließend damit be-

fasst, wie sie die fortlaufende Online-Beteiligung 

auswertet.  

Die Online-Kommentierung soll noch eine ganz 

Weile laufen. Es ist auch angedacht, dass es noch 

eine Veranstaltung unter Trägerschaft des deut-

schen Umweltausschusses gibt. Ich würde Ihnen 

vorschlagen, dass Sie mit darauf achten, respek-

tive wir mit darauf achten, dass Ihr Auswertungs-

ergebnis wie ein Ergebnis aus der laufenden On-

line-Betrachtung betrachtet wird. Dann wäre er 

Gegenstand und würde auf der DVD nicht unter-

gehen. Wir würden es dann herausheben wollen, 

so wie die Online-Kommentierung noch einmal 

eine Komprimierung erfährt, könnten wir Ihre 

Überlegungen dazu aufnehmen. Es ist klar. 

Ich würde den 8. Juli auch nicht ganz so streng 

sehen, Frau Lorenz-Jurczok; denn wenn der Ste-

nografische Dienst noch Wochen braucht, dann 

müssen Sie nicht auf den Tag liefern.  

Sie müssen sich an Herrn Hagedorn wenden, da-

mit Sie Ihren Slot auf seinem Teil der DVD be-

kommen und solange der schmunzelt, können 

Sie noch liefern. Es ist ein geschlossener Teil auf 

der DVD und den müssen wir natürlich irgend-

wann abliefern, das ist schon richtig.  

Wichtiger ist, dass Sie mit Ihren Kolleginnen und 

Kollegen einen Zeitpunkt vor den Sommerferien 

finden, damit nicht die Verantwortung in den 

Sommerferien verlorengeht. Das ist das Wichtige. 

Herzlichen Dank.  

Dann frage ich noch einmal in der Draufsicht: 

Gibt es noch Überlegungen, was wir Herrn Hage-

dorn und Frau Simic noch mit auf den Weg ge-

ben, wie der Beteiligungsbericht aussehen sollte? 

Wollen wir den Bericht vorher sehen? Das ist e-

her eine rhetorische Frage. Ich glaube, nein. Wir 

nehmen jetzt das Inhaltsverzeichnis wahr.  

Deshalb noch einmal die Frage: Gibt es, wenn Sie 

sich zurückerinnern, Dokumente, Elemente, die 

unbedingt auftauchen müssen? Wir haben jetzt 

die Leitschnur ergebnisorientiert, nicht prozess-

haft, also relativ wenig Prozess. Wir nehmen die 

Ergebnisdokumentation auf, die ihrerseits den 

Entstehungsprozess ausführlich markiert.  

Nach dem es dazu keine weiteren Anmerkungen 

gibt, werden wir den Vorschlag zur Gliederung 

und dem Umfang des Beteiligungsberichtes so 

auf den Weg geben.  

Letzte Frage: Gibt es etwas, was wir im Anhang 

sehen wollen und nicht auf der DVD? Das ist 

nicht der Fall. Wir haben über Punkt 7.6 eine 

Kurzfassung dessen, was wir geleistet haben, im 

Bericht. Andere Elemente jetzt in den Anhang zu 

nehmen, wäre unsystematisch. Also erklären wir 

uns einverstanden, dass die Ergebnisdokumenta-

tion dann auf der DVD zu finden ist.  

Das hat tatsächlich den Nachteil, dass man viel 

lesen muss, bis man dazu kommt, aber das ist 

entsprechend zu anderen Dokumenten, die mit 

der Endlagerkommission in Verbindung stehen.  

Dann wären wir mit diesem Tagesordnungspunkt 

„Format Beteiligungsbericht“ auch …  

Annett Lorenz-Jurczok (Geschäftsstelle): Es gibt 

noch einen zweiten Teil, den Herr Hagedorn oder 

Frau Simic vorstellen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Wir haben inner-

halb des Tagesordnungspunktes 5 nach der 
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Strukturierung des Beteiligungsberichtes auch 

noch das Thema „inhaltliche Auswertung“. Dazu 

gibt es einen ersten Einstieg zu Schwerpunktset-

zungen. Das müsste uns Frau Simic erläutern. 

Das, was gestern oder heute herumgeschickt 

wurde, ist nicht an alle gegangen? Das ist nur an 

uns gegangen, oder?  

Annett Lorenz-Jurczok (Geschäftsstelle): Das ist 

verteilt worden.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das ist verteilt, 

okay. Dann ist es das Papier, das zwei Seiten hat, 

auf denen jeweils ein grauer Kasten zu sehen ist. 

Herr Fox hat es schon in der Hand. Herr Niehaus 

hat es auch. Dann gehe ich davon aus, dass es die 

anderen auch auf ihrem Tisch finden. Ich bitte 

Frau Simic um Erläuterung.  

Katja Simic (DEMOS): Ich würde kurz erklären, 

was es damit auf sich hat, und zwar wurde in 

dem Beteiligungskonzept der Anspruch formu-

liert, dass man sich mit den Ergebnissen aus den 

Formaten in dem Bericht auch inhaltlich ausei-

nandersetzt und dass es nicht ausreicht, sie ein-

fach in den Anhang zu packen. Das geht auch ein 

wenig in die Richtung, was Frau Marchand ge-

sagt hat.  

Die Herausforderung dabei ist natürlich die, dass 

es dabei eine ziemlich große Heterogenität gab, 

was die Formate angeht, also zum einen, was die 

Zusammensetzung der Teilnehmenden angeht, 

dass es teilweise Workshops über mehrere Tage, 

über mehrere Termine waren, und zum anderen 

die Möglichkeit, etwas direkt am Bericht zu kom-

mentieren. 

Teilweise waren es Fachexperten, teilweise wa-

ren es Laienbürger, also schlussendlich war es 

ziemlich schwierig, eine einheitliche Variante zu 

finden, wie man mit diesen Ergebnissen verfah-

ren kann.  

Jetzt haben wir versucht, sowohl quantitativ als 

auch qualitativ vorzugehen und haben uns die 

Ergebnisdokumentation noch einmal angesehen, 

haben uns die Ergebnisse aus der Tabelle angese-

hen und haben die Themen identifiziert, die 

wirklich über verschiedene Formate hinweg the-

matisiert wurden. Wir haben uns auch Themen 

angeguckt, die sehr häufig sehr kontrovers disku-

tiert wurden, und haben einen Vorschlag ge-

macht, welche Themen man in Form eines soge-

nannten Schwerpunktkastens aufbereiten kann 

und in den Bericht übernehmen kann.  

Sie finden auf diesem Blatt zwei exemplarisch 

aufbereitete Themen, bei denen wir versucht ha-

ben, uns eine Art Struktur zu überlegen, wie man 

das aufbereiten könnte. Wir haben uns zu dem 

Thema einfach eine Überschrift überlegt. In dem 

Fall wäre das die Überschrift „Nationales Begleit-

gremium gewährleistet eine unabhängige Per-

spektive auf das Verfahren“. Das Thema „Natio-

nales Begleitgremium“ ist einfach ein Thema, das 

über alle Formate hinweg diskutiert wurde.  

Deswegen hat es Eingang gefunden. Im nächsten 

Punkt - Bezug zu Kapitel - soll kurz gezeigt wer-

den, auf welches Kapitel im Gesamtbericht be-

zieht sich das. Man hat also die Möglichkeit, das 

wirklich an der Stelle, wo es dann auch in den 

Bericht eingeflossen ist, in diesen Kasten zu ver-

ankern, wenn es gewünscht ist.  

Unter dem Punkt - Anregungen aus den Forma-

ten - ist Textarbeit enthalten, also was in der Be-

teiligungstabelle seitens der Formate dazu gesagt 

wurde. Wir haben uns die Beteiligungstabelle 

noch einmal angesehen. Wir sind durch die Do-

kumentation durchgegangen, teilweise auch 

durch die Protokolle und haben die Positionen 

aus den einzelnen Formaten festgehalten. 

Das birgt auch gewisse Herausforderungen, weil 

sich auch diese Positionen im Laufe der Zeit ver-

ändert haben, also auch in den Formaten hat man 
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irgendwie dazugelernt, seine Meinung geändert, 

wie auch immer. Wir haben versucht, das ein we-

nig zu dokumentieren.  

Und schließlich der Punkt - Abwägung und Fa-

zit - der Kommission. Das ist im Moment noch 

der heikelste Punkt. Darin soll es dann wirklich 

darum gehen, welche Aspekte aus den Formaten 

hat die Kommission übernommen, welche hat sie 

abgelehnt und warum. Es soll also wirklich eine 

Beschreibung des Prozesses sein. Das ist die Idee, 

die dahinter steckt.  

Das haben wir einmal mit dem Nationalen Be-

gleitgremium gemacht und einmal mit dem 

Thema „Kompensation für potentielle Endlager-

standorte“, weil das einfach zwei Themen sind, 

die einmal Themen der AG 1 sind und die auch 

schon relativ weit in den Überlegungen gediehen 

sind. Deswegen gibt es hier schon die volle Aus-

wertung.  

Bei den anderen Themen, die haben wir uns bis-

her überlegt, haben wir auch die Textarbeit größ-

tenteils schon gemacht, was aber noch fehlt, ist 

der Punkt - Abwägung der Kommission -, der ist 

nicht bei allen ganz so weit. 

Das ist die Idee, die dahintersteckt. Wir sind na-

türlich offen für Verbesserungsvorschläge, Kritik, 

Anregungen. 

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Herr Meister, 

bitte.  

Vorsitzender Ralf Meister: Können Sie mir sa-

gen, um wie viele Punkte es dabei insgesamt geht 

und wie viele davon für Sie noch offen sind, weil 

der Abschnitt - Abwägung und Fazit der Kom-

mission - natürlich ein Abschnitt ist, den wir 

zwingend in der AG vermutlich auch in der 

Kommission insgesamt lesen und sanktionieren 

müssen.  

Katja Simic (DEMOS): Das kann ich gern ma-

chen. Ich kann auch die Themen einmal kurz 

mündlich nennen. Wenn Sie dazu Nachfragen 

haben, dann beantworte ich sie gern jederzeit.  

Die ersten beiden Themen hatten wir schon. 

Dann hatten wir uns vorgestellt, einen Punkt - 

Auftrag der Kommission aus Sicht der Öffentlich-

keit - zu nennen. Das ist ein wenig Kritik am ei-

genen Vorgehen, also was wurde in den Forma-

ten an der Kommissionsarbeit kritisiert. Das ist 

natürlich nicht ganz einfach. Es gab ja durchaus 

Kritik. Dabei ist es vor allem schwierig, sich als 

Kommission dazu zu äußern. Deswegen wollten 

wir den Evaluationsbericht als Quelle nennen. 

Was sagen die Evaluierenden EIPP und DIALO-

GIK zum Prozess und wo sehen sie Verbesse-

rungsbedarf.  

Dann gibt es das Thema - Einbeziehen der Zwi-

schenlagerstandorte -, also wie wird mit den 

Standortgemeinden umgegangen, wie können 

diese in den Standortauswahlprozess einbezogen 

werden, welche gesetzlichen Herausforderungen 

sind damit verbunden. Das ist ein Thema, das 

beispielsweise im Regionen-Workshop öfter ge-

nannt wurde, aber auch bei der Konsultationsver-

anstaltung. 

Ein weiteres Thema betrifft die Frage: Wie kann 

das Verfahren institutionell abgesichert werden? 

Das sind alle Diskussionen, die sich um Kontrol-

linstanzen drehen. Braucht man noch eine wei-

tere Institution, die das Verfahren absichert, die 

ein Gegengewicht zu den Behörden bildet. Es war 

das Thema Stiftung als Modell genannt worden. 

Das wäre ein Thema, das oft diskutiert wurde.  

Sie schreien einfach stopp, wenn es dazu etwas 

zu sagen gibt.  

(Prof. Dr. Gerd Jäger: Wie viele Themen sind es 

denn insgesamt?) 
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Vorsitzender Hartmut Gaßner: Zwölf Themen 

sind es, glaube ich.  

Katja Simic (DEMOS): Es sind insgesamt zwölf 

Themen. Dann das Thema Aufarbeitung Fehler 

der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, klar. Dann 

gibt das Thema durch Veto oder Referendum das 

Verfahren legitimieren. Es gab eine längere Dis-

kussion darüber, ob es ein Referendum oder eine 

Befragung geben soll. Wenn ja, wie soll diese aus-

sehen und worauf konnte sich die Kommission 

am Ende verständigen. Wir sind am Ende bei ei-

ner Nachprüfung als gangbaren Weg herausge-

kommen.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich habe eine kurze Nach-

frage. Ist das auch intensiv in der Öffentlichkeits-

beteiligung, in den Formaten diskutiert worden? 

Katja Simic (DEMOS): Ja. Es wurde beispiels-

weise - ich kann Ihnen das kurz sagen - beim 

Bürgergutachten in Trier, das wir auch als For-

mat mit aufgenommen haben, diskutiert, im 

Workshop für junge Erwachsene, im Bürgerdialog 

Standortsuche, im Workshop der Regionen, in 

der Onlinekonsultation. Beispielsweise wurde 

dort darüber diskutiert, ob man nach dem Ende 

der Kommissionsarbeit ein nationales Referen-

dum macht, in dem man das Verfahren noch ein-

mal legitimieren lässt oder bei dem man ganz am 

Ende die Möglichkeit eines Vetos hat. 

Dann gibt es das Thema Prinzip der weißen 

Landkarte. Das ist, glaube ich, auch klar. Es geht 

um die Diskussion über Gorleben. Muss Gorleben 

drin bleiben oder nicht? Dann gibt es das Thema 

Veränderbarkeit von Kriterien und dem Verfah-

ren. Inwieweit sollen die Kriterien vorab festge-

legt sein, inwieweit sollen sie veränderbar blei-

ben, welche Hürden muss es dafür geben? 

Das Thema Frühzeitigkeit und Transparenz als 

Voraussetzung für spätere Akzeptanz, ist, denke 

ich, auch klar. Hinter dem Thema Prioritätenset-

zung für den Standort mit der bestmöglichen Si-

cherheit verbirgt sich alles, was mit planungswis-

senschaftlichen Abwägungskriterien versus geo-

wissenschaftliche Kriterien zu tun hat, also wa-

rum gibt es welche Kriterien und warum haben 

die einen Vorrang vor den anderen oder auch 

nicht.  

Das waren die zwölf Themen, die wir identifi-

ziert haben. Das heißt nicht, dass es nicht noch 

mehr gibt. Gibt es bestimmt. Aber das waren die, 

die uns nach einer ersten Durchsicht aufgefallen 

sind und die im Laufe der Zeit immer wieder auf-

getaucht sind.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Vielen Dank, 

Frau Simic. Ich glaube - Herr Meister hatte den 

Eindruck angedeutet -, das ist schon von einiger 

Bedeutung. Deshalb müssten wir uns das in der 

nächsten Sitzung der AG angucken, weil wir ein 

Feedback markieren, das wir wiederum spiegeln 

müssen. Wir müssten uns gewahr sein, dass uns 

aus der Beteiligung nicht Sachen in einer Weise 

in das Stammbuch geschrieben werden, wie wir 

sie nicht gern sehen würden, ohne es begradigen 

zu wollen.  

Dabei werden einfach noch einmal Themen auf-

gerufen - Sie haben gerade ein Stichwort genannt, 

ich nenne jetzt ein unverfängliches Thema, bei-

spielsweise das Thema Stiftung -, bei denen wir 

sehen müssten, wie sie aufgemacht sind und wie 

dann - Sie sagten auch, dies sei die Hauptheraus-

forderung - die Abwägung der Kommission zu 

dem Punkt beschrieben wird. Sie haben sich rela-

tiv viel vorgenommen, was unserem Anspruch 

gerecht wird, zu sagen, wir sagen, wie wir mit 

Beteiligungsbeiträgen umgehen. Das müssen wir 

jetzt auch tun. Eine wichtige Hilfestellung gibt 

Ihnen jetzt Herr Thomauske.  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Mit Sicherheit. Im 

Hinblick auf die Zusammenschau scheint es mir 
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wichtig, dass wir die Elemente auch miteinander 

ins Verhältnis setzen, also nicht nur über die Fra-

gestellung „Sicherheit hat Vorrang“, sondern 

auch über das Zusammenspiel von Sicherheit, 

von Partizipation, von Transparenz, von Gerech-

tigkeit und der Fragestellung Zeitbedarf. Diese 

Dinge müssten in der Gesamtschau in ein Papier 

gepackt werden. Das würde sich gut als Punkt 13 

machen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das stellt natür-

lich eine noch größere Herausforderung an die 

Gestaltung für Herrn Hagedorn und Frau Simic 

dar. Herr Hagedorn ist auch dran.  

Hans Hagedorn (DEMOS): Wir gehen mit dieser 

Aufgabe mit dem notwendigen Respekt um. Wir 

arbeiten selber noch daran. Wir wären gern schon 

weiter, um Ihnen detaillierte Ergebnisse vorstel-

len zu können.  

Grundsätzlich besteht von der Genese - die An-

frage kam durch die Geschäftsstelle, also durch 

Dr. Janß und durch die Vorsitzenden der Gesamt-

kommission - die Bitte, dass wir es am Donners-

tag in der großen Kommission beraten. Wir müs-

sen bis Mittwochmittag etwas geliefert haben. 

Das wird sicher nicht den Endzustand haben, 

aber es ist dann Gegenstand in der großen Kom-

mission. Wie gesagt, uns ist klar, dass das eine 

hochsensible Geschichte ist. Wir wollen daraus 

keinen dritten Evaluationsbericht machen, aber 

eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den An-

regungen aus den Formaten brauchen wir irgend-

wie.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Haben Sie die 

Überlegung von Herrn Thomauske aufnehmen 

können?  

Hans Hagedorn (DEMOS): Könnten Sie es noch 

einmal wiederholen? Gesamtschau von allen?  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Mir würden drei rei-

chen, also als wesentliche Elemente Sicherheit 

hat Vorgang, Fragestellung Partizipation und 

Zeitbedarf und das Verhältnis dieser drei Ele-

mente zueinander.  

Zu der Fragestellung, wie ist das Verhältnis zwi-

schen diesen drei Aspekten, haben wir in Kapi-

tel 7.5 Vorschläge gemacht und die befinden sich 

jetzt mit den entsprechenden Kommentaren in 

den Entwürfen von Herrn Grunwald. Das ist bis 

auf wenige Punkte fast einvernehmlich.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Das ist ja dann 

doch einfacher und lässt sich in einem Satz zu-

sammenfassen: Wie kommen wir schnell zu ei-

nem sicheren und akzeptieren Endlagerstandort? 

(Heiterkeit)  

Hans Hagedorn (DEMOS): Wir schauen, dass wir 

dazu Anregungen aus den Formaten herauszie-

hen können.  

Vorsitzender Ralf Meister: Ich wollte nur auf den 

Hinweis eingehen, den Herr Hagedorn gegeben 

hat. So berechtigt diese Frage ist, Herr Thom-

auske, ist es eine Frage, die uns hier intensiv be-

schäftigt. Aber es nicht eine Frage, die genau in 

der Relationalität dieser drei Begriffe Gegenstand 

der Beteiligung war. Sie reklamieren jeweils ei-

nen Punkt. 

Höchstens, dass Sie mit diesem einen Punkt ei-

nen zweiten ausspielen, aber diese Trias als kom-

plexes System zu bedenken, ist unser Job gewe-

sen - mit schwierigen Ergebnissen. Bitte versu-

chen Sie es. Ich glaube aber, dass wir genau in 

dem Punkt … Unter der Überschrift Formatbetei-

ligungsbericht Dinge zu finden, wird, glaube ich, 

schwierig. Mir fallen jedenfalls nur wenige Bei-

spiele ein, die ich in den Workshops, bei denen 

ich dabei war, gehört habe.  
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Prof. Dr. Bruno Thomauske: Dafür wurden bei 

den Workshops, bei denen ich dabei war, Punkte 

genannt, nämlich bei den Workshops, bei denen 

überwiegend kommunale Vertreter, Vertreter der 

Standortgemeinden vertreten waren. Dort war es 

ein essentielles Thema.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Vielen Dank.  

Tagesordnungspunkt 7 

Verschiedenes  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Wir würden jetzt 

zu dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes 

übergehen, weil uns Frau Lorenz-Jurczok um die 

Abnahme eines Berichtes bittet. Die Abnahme ist 

bekanntlich die Voraussetzung für die Honorar-

zahlung. Frau Lorenz-Jurczok, bitte.  

Annett Lorenz-Jurczok (Geschäftsstelle): Ich 

denke, die Abnahme - die Arbeitsgruppe sollte 

sie bitte in Form eines Votums abgeben - sollte 

erfolgen, damit die Abnahme regulär am Don-

nerstag in der Sitzung der Kommission erfolgen 

kann. 

Es geht um die Konsultation des Gesamtberichtes 

im Entwurf, also die Veranstaltung am 29. und 

30. April. Wir hatten in der letzten Sitzung der 

AG 1 schon darüber gesprochen. Am 12. Mai ist 

Ihnen per Mail die Dokumentation - diese ist im 

Internet als K-Drs. 227 zu finden - von der Firma 

IKU zugesandt worden. Seit letzter Woche steht 

auch das Video, das aufgenommen wurde und 

nunmehr gut neuneinhalb zusammengeschnit-

tene Sachen enthält, auf unserer Internetseite. Es 

ist sehenswert und es sollte sich bitte jeder ein-

mal ansehen.  

Wie gesagt, es geht darum, dass die AG 1 bitte ein 

Votum dazu abgibt, ob wir diese Veranstaltung 

ordnungsgemäß abnehmen können, damit die 

Firma IUK ihre Leistung auch bezahlt bekommt.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Gibt es zu dem 

Punkt Anmerkungen? Wenn ja, dann würden wir 

uns formal im nichtöffentlichen Teil bewegen. 

Wenn es jetzt aber keine Anmerkungen gibt, 

dann würden wir die Abnahme beschließen. Wer 

ist dafür, dass die Abnahme erfolgt? Wer ist dage-

gen? Dann ist die Abnahme erfolgt und wir schla-

gen dies der Kommission am Donnerstag vor.  

Dann wären wir bei dem Punkt Papier Som-

mer/Müller. Ich würde an Herrn Ralf Meister ab-

geben. Vielleicht gibt es eine Kommentierung, 

die das Parallellesen ermöglicht? Das Wort hat 

Ralf Meister.  

Vorsitzender Ralf Meister: Herzlichen Dank. Ich 

will zuerst in die Runde schauen und fragen, ob 

es möglich ist, direkt in das Papier einzusteigen? 

Brauchen wir eine zehnminütige Lektürepause? 

Im Moment würde ich in Zustimmung derjeni-

gen, mit denen ich bisher gesprochen habe, da-

von ausgehen, dass wir noch bis 17 Uhr Zeit ha-

ben. Ist das richtig?  

(Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich muss ein biss-

chen früher los!) 

Bis Herr Thomauske geht, haben wir noch Zeit. 

Diese Zeit nutzen wir auch dafür, um uns in die-

ses Papier einzuarbeiten. Brauchen wir jetzt fünf 

Minuten, zehn Minuten? Brauchen wir nicht. Ich 

würde gern, dass wir vielleicht - Frau Kotting-

Uhl hat vorhin ein bisschen grundsätzlich rea-

giert - noch einmal sehr knapp eine Einschätzung 

geben und dann direkt am Papier entlanggehen, 

also eine sehr knappe Einschätzung und dann 

würde ich Seite für Seite aufrufen, wie wir damit 

umgehen; denn ich glaube, das kann man bear-

beiten. Aber vorab ein bisschen Grundsätzliches. 

Herr Fuder.  

Michael Fuder: Mir ist ehrlich gesagt die Genese 

dieses Papieres unbekannt. Vielleicht liegt es an 

mir; ich weiß es nicht. Ich habe es mir heute im 
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Laufe des Tages durchgelesen. Ich möchte die 

wirklich sehr grundsätzliche Frage stellen: Brau-

chen wir dieses Papier? Welche Funktion soll es 

haben? Ich verbinde das einmal mit zwei, drei 

kritischen Sätzen dazu. Ich halte dieses Papier in 

dieser Form für ausgesprochen akademisch mit 

einem relativ geringen Wert für den Gesamtbe-

richt.  

Was mich daran außerordentlich stört, ist das 

sich ein roter Faden durch das Papier zieht, der 

immer sagt: Ziel der ganzen Geschichte ist, etwas 

flapsig gesagt, die Rettung der Demokratie, aber 

nicht eine gute Endlagerung. Von daher ist aus 

meiner Sicht der Ansatz dieses Papieres per se 

schon ein falscher. Dabei möchte ich es im Mo-

ment bewenden lassen.  

Vorsitzender Ralf Meister: Gern. Weitere Stim-

men? Zustimmung zu Herrn Fuder oder eine Ge-

genposition? Bitte schön, Herr Niehaus.  

Gerrit Niehaus: Ich möchte der Position zustim-

men. Das war auch mein Eindruck. Es kann nicht 

sein, so wichtig sich die Kommission auch 

nimmt, dass sie glaubt, die Demokratie, die Bür-

gerbeteiligung für die ganze Republik retten zu 

können oder bestimmen zu können. Es mag vie-

les richtig sein, was in dem Papier steht, aber es 

ist einfach nicht unsere Aufgabe.  

Damit nimmt man die Kommission und auch die 

Endlagerung hochradioaktiver Abfälle, so gefähr-

lich sie auch ist, für zu wichtig, als dass man 

glaubt, über die Lösung des Problems der Endla-

gerung hinaus noch nebenbei Defizite der Demo-

kratie der Republik retten zu können. Deswegen 

würde ich Herrn Fuder vollkommen zustimmen 

und auch die Forderung erheben, dieses gene-

relle Kapitel überhaupt nicht in den Bericht auf-

zunehmen.  

Vorsitzender Hartmut Gaßner: Mir ist bei einer 

ersten Lektüre - ich hatte noch keine Gelegenheit 

es intensiver zu lesen - aufgefallen, dass es tat-

sächlich ein sehr hoher Anspruch ist, die Bürger-

beteiligung, die parlamentarische Demokratie zu 

vermitteln. Wenn man sich diesem Anspruch 

stellt, dann meine ich, dass die Terminologie und 

auch die zitierten Wissenschaftler nicht auf der 

Höhe der Zeit sind. Ich glaube, dass man das mo-

derner ausdrücken könnte, allerdings ist das in 

der Überarbeitung auch schon etwas erfolgt.  

Aber jetzt mit Dahrendorf und so wieder anzu-

fangen, zeigt nicht gerade, dass wir uns in den 

2010er Jahren und 2020er Jahren bewegen, son-

dern Prof. Dahrendorf hatte seinen Zenit früher. 

Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, mit dem sich 

Herr Meister auch schon fachlich inhaltlich be-

schäftigt, wenn ich seine Streichliste sehe.  

Für mich hat das Papier die Funktion, dem Bun-

destag gegenüber vermittelnd aufzutreten: Bun-

destag lerne, dass Beteiligung keine Konkurrenz 

zu euch ist. Dass ich vorher eine Beschimpfung 

des Bundestages einbaue, ist ein Missgriff. Ich 

kann denjenigen, den ich mit einnehmen möchte 

für eine moderne Gestaltung, die sich nicht in 

der Konkurrenz zu parlamentarischer Demokratie 

und Beteiligung bewegt, nicht erst einmal des 

Autismus beschimpfen. Es ist ein Fehlschluss in 

dem Papier enthalten.  

Wenn ich den wiederum herausnehme, dann ist 

die Frage … Wenn ich von ganz hinten lese und 

frage, was muss ich dem Bundestag sagen, damit 

er die Beteiligung ernst nimmt, dann bin ich 

ganz, ganz vorsichtig, weil jede Art, in der wir es 

hineinschreiben, müsste eine sein, die der Bun-

destag nicht wüsste, wenn wir es ihm nicht 

schreiben. Dann wiederum das Verständnis zu 

haben, welche Politiker man auf dem Bein er-

wischt, dass sie sagen, es ist gut, dass ihr uns das 

noch einmal ins Stammbuch geschrieben habt. 

Wir hätten die parlamentarische Demokratie in 

ihrer Fortentwicklung gar nicht begriffen, wenn 

ihr das nicht geschrieben hättet. Das ist die 
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Scheidelinie, an der ich jedenfalls froh bin, dass 

mein Name in dem zweiten Entwurf nicht mehr 

darüber steht.  

Vorsitzender Ralf Meister: Es stehen nur zwei 

Namen darüber, nämlich Herr Sommer und Herr 

Müller. Herr Thomauske.  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich will durchaus 

anerkennen, dass das Papier gestrafft wurde, weil 

die ganze Phase von Kant bis Dahrendorf ausge-

spart wurde, 

(Heiterkeit)  

… sonst wäre das Papier deutlich länger gewor-

den. Das Bemühen ist durchaus erkennbar.  

Mit Blick auf die Fragestellung gebe ich den Vor-

rednern insgesamt wirklich recht, weil wir ein 

Papier einreichen würden, das über die repräsen-

tative Demokratie und die Bürgerbeteiligung be-

lehrt, das den Funktionsverlust der repräsentati-

ven Demokratie konstatiert und das in einem Ele-

ment, das ohne repräsentative Demokratie ver-

mutlich gar nicht zustande gekommen wäre, 

nämlich unsere Kommission - wenn dann die 

Qualifizierung als politischer Autismus erfolgt - 

mehr Beteiligung wagt.  

Ich bin mir auch nicht sicher, dass die Analyse, 

die dann gerade bei mehr Beteiligung wagen, so 

ganz die richtige ist. Denn auch Stuttgart hat da-

runter gelitten, dass man zwar beteiligt hat, aber 

zu einem Zeitpunkt, als das Interesse in der Form 

nicht bestand. Hinterher, als das Ganze dann um-

gesetzt wurde, erfolgte der große Aufschrei.  

Ich bin mir nicht so ganz sicher, dass der Stein 

der Weisen dort wirklich erkannt wurde und 

dass wir uns an der Stelle, zu einer Belehrung 

aufschwingen sollten. Ich denke, weniger wäre 

mehr. Insofern halte ich das für verzichtbar.  

Vorsitzender Ralf Meister: Frau Kotting-Uhl.  

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich wage jetzt nicht zu 

entscheiden, ob das alles Nonsens oder alles su-

per toll ist. Ich habe den Eindruck, dass eine 

ganze Menge richtiger, nach meinem Verständ-

nis, Gedanken drin sind. Ich will aber an dem an-

knüpfen, was Herr Fuder sagte, nämlich wir sind 

der Ort für dieses Papier.  

Ich sehe darin auch eine Stringenz, dass immer 

wieder versucht wird, dieser Kommission Aufga-

ben zuzuordnen. Zuerst war es, ein neues Tech-

nikverständnis der Gesellschaft zu entwickeln. 

Jetzt vor kurzem war die zentrale Aufgabe, die 

Gorleben-Frage zu klären. Jetzt ist das Ziel unse-

rer Vorschläge, die Revitalisierung der Demokra-

tie. Mich ärgert es deshalb so sehr, weil ich finde, 

es macht unsere Aufgabe so klein. Es muss im-

mer etwas ganz Großes darüber gesetzt werden, 

als wäre das, was wir tatsächlich als Aufgabe ha-

ben, nicht selber groß genug, das ist es nämlich.  

Ich finde nicht, dass wir uns damit schmücken, 

dass wir diesen Auftrag ausweiten, sondern wir 

machen die eigentliche Aufgabe klein. Deswegen 

war ich in allen Zusammenhängen immer sehr 

dagegen, weil ich auch glaube, dass man, wenn 

man so agiert, die Größe der Aufgabe, die wir ei-

gentlich erfüllen sollen, nicht erkannt hat.  

Ich will zu meiner grundsätzlichen Kritik, die ich 

vor ein paar Stunden schon einmal vorgebracht 

habe, ein kleines Zitat aus dem Ende des Kapitels 

Politischer Autismus auf der Seite 6 bringen: 

„Die Grundlagen dafür“, also für die funktionie-

rende Demokratie, die es erfordert Zusammen-

hänge zu verstehen und soziale Verantwortung 

zu übernehmen, „sind Diskurs, Vertrauensbil-

dung, und Verständigung. Nur dann wird ge-

meinsames Handeln möglich.“ Ich fände es sehr 

schön, wenn man dahin zurückkehren könnte.  
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Vorsitzender Ralf Meister: Der Gesamttenor war 

eher fundamental kritisch. Die Grundfrage war, 

ob es sinnvoll ist, dieses Papier oder gar nur 

Teile dieses Papier zu integrieren. Das sind ja die 

Prolegomena. Wir haben einen Punkt 7.1 - alles 

würde sich verrücken -, also wäre es dann sozu-

sagen Punkt 7.1 minus 1. Es würde sich also ver-

schieben.  

Dann geht es darum, welche Bereiche daraus 

sind so, gehaltvoll oder sinnvoll, dass wir sie vor-

stellen müssen, oder sind in diesem bei uns mit 

in einer dreiviertel Seite ausgeführten Einlei-

tungspunkt schon aufgenommen? Jedenfalls 

fühle ich mich momentan mit der Reaktion nicht 

aufgerufen, ein großes Plädoyer für das Einfügen 

dieses Kapitels zu halten. 

Wir werden diese Diskussion am Donnerstag füh-

ren müssen oder am Rande bzw. im Vorwege 

schon einmal führen müssen; denn es sind natür-

lich einige Sätze, denen wir sofort zustimmen. 

Wenn man mit diesem ersten Satz beginnt, dann 

findet man zwischendurch auch welche und 

dann muss man nur fragen, haben wir sie nicht 

schon, sind sie nicht bei uns im ersten Teil auch 

schon aufgeführt worden. Dann wird man meis-

tens sagen, ja, sind sie.  

Meine Kritik an diesem Papier ist ähnlich grund-

sätzlich bis hin zu einzelnen Detailfehlern, die 

darin enthalten sind, vor allen Dingen - Herr 

Gaßner hat es eben schon gesagt -, glaube ich, mit 

einer falschen strategischen Ausrichtung.  

Wenn wir den Bundestag und den Bundesrat ge-

winnen wollen für viele der Ziele, die wir in der 

Partizipation mit Gremien und Formaten erarbei-

tet haben, dann, glaube ich, helfen wir nicht, 

wenn wir es mit einer solchen, ich sage einmal, 

Philippika gegenüber den existierenden Politi-

kern und dem System verbinden. Ich würde mich 

regelrecht beschimpft fühlen und die Glaubwür-

digkeit des Restes leidet dann darunter.  

Gut, das heißt aber, ich würde daraus den Auf-

trag an uns Vorsitzende mitnehmen, wenigstens 

vorab schon mit den Autoren darüber zu kommu-

nizieren, wie wir damit umgehen wollen.  

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Vielleicht sollten wir 

tatsächlich mit einem Votum arbeiten, damit 

auch ganz klar ist, was die AG meint, weil jetzt 

haben wir uns alle mehr oder weniger grundsätz-

lich zu dem Papier geäußert.  

Es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. 

Das eine ist - Sie deuteten es an, Herr Meister -, 

jemand macht sich jetzt die Arbeit, geht diesen 

Text durch, vergleicht mit dem, was wir haben, 

guckt, was ist in unseren bisherigen Texten noch 

nicht vorhanden und ist es dann so gehaltvoll 

und der Botschaft wichtig, dass man es auf-

nimmt. Das ist viel Arbeit. Die Frage ist, ob sich 

die zu diesem Zeitpunkt jemand machen muss 

und möchte.  

Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, das ist eine 

Globalalternative zu einem vorhandenen Text 

und er wird auch als solches behandelt, also er 

wird nicht verhackstückt und es wird geguckt, 

welche Bruchstücke davon nimmt man, sondern 

er wird entweder als Ganzes genommen oder 

nicht. Ich wäre ehrlich gesagt für die zweite Vari-

ante, weil ich nicht wüsste, wer sich jetzt noch 

die Arbeit auf den letzten Metern machen 

möchte, diese erste Variante anzuwenden.  

Vorsitzender Ralf Meister: Herr Ott.  

Erhard Ott: Wir sind ja Teil eines Neubeginns. 

Wenn ich an das Standortauswahlgesetz und die 

Bildung der Kommission denke, dann ist das ja 

ein Teil, der andere Weg beschreitet. Mir passt an 

dem Papier auch nicht, dass Repräsentanten, also 

des jetzigen demokratischen Systems, im Grunde 

genommen beschimpft werden, dass sie offen-

sichtlich nicht den richtigen Weg gefunden ha-

ben und daran jetzt gearbeitet werden muss und 
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die Umsetzung des Abschlussberichtes dieser 

Kommission, dann den richtigen Weg aufzeigt. 

Ich würde - da stimme ich Sylvia Kotting-Uhl 

voll zu - an der Stelle die Variante 2 wählen.  

Ich glaube, dass es in der Tat nicht geeignet ist, 

mit einem positiven Blick auf die weitere Ent-

wicklung und die Umsetzung des Abschlussbe-

richtes der Kommission zu schauen.  

Vorsitzender Ralf Meister: Herr Fuder.  

Michael Fuder: Ich habe mir gerade den bisheri-

gen Text, also diese dreiviertel Seite, noch ein-

mal kurz angeschaut. Ich muss sagen, ich emp-

finde ihn als sach- und aufgabenbezogen und an-

genehm uneitel. Ich würde dafür plädieren, ihn 

so beizubehalten, wie er ist.  

Vorsitzender Ralf Meister: Herr Jäger.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich habe das Papier leider 

nur überfliegen können, habe mir aber insbeson-

dere den letzten Teil noch einmal angeschaut. 

Ich muss gestehen, ich persönlich hätte Schwie-

rigkeiten, mir dies sozusagen als einen Berichts-

teil vorzustellen, einem Bericht, dem ich zu-

stimme, weil es einfach über die Dinge hinaus-

geht, die ich hier als unsere Aufgabe ansehe. 

Ich möchte auch die Frage aufwerfen, wo ist das 

Problem, das hiermit gelöst werden sollte. Ich 

habe die Genese ein bisschen in Erinnerung: Frau 

Kotting-Uhl war durch die Diskussion der Be-

richterstatter über das Vorabeinrichten des Natio-

nalen Begleitgremiums möglicherweise der Aus-

löser. Dabei ging es um Wächterdiskussionen 

und Sonstiges. Dort war sozusagen der Kick, um 

zu sagen: Moment, dort scheint es ein Missver-

ständnis im Parlament zu geben bzw. bei einigen 

Parlamentariern und das gilt es richtigzustellen. 

So verstehe ich das Papier. Das schießt aber weit 

über das Problem hinaus und, darin gebe ich 

Herrn Gaßner, recht, ist eher kontraproduktiv. 

Das wird dieses Problem nicht lösen.  

Die zweite Dimension, die hier angesprochen 

worden ist, nämlich brauchen wir mehr Bürger-

beteiligung, ist auch in diesem Papier adressiert. 

Dazu brauchen wir, so glaube ich, kein weiteres 

Papier; denn sie ist durch den gesamten Prozess, 

der zum Stand AG geführt hat und dort auch 

schon mehr Bürgerbeteiligung angelegt hat - 

Stichwort Erweiterungen - gegeben. Es gibt schon 

ein Begleitgremium, es gibt schon Bürgerbüros, 

es gibt schon viele Elemente, die Ausdruck dafür 

sind, dass eine gesellschaftliche Debatte am Ende 

über parlamentarische Diskussionen zum Gesetz 

geführt hat. All das dürfte eigentlich allen klar 

sein, insbesondere im parlamentarischen Betrieb. 

Von daher sehe ich auch nicht die Notwendig-

keit.  

Ich wäre auch sehr skeptisch, ob wir ein solches 

Papier überhaupt brauchen. Wir müssten viel-

leicht - Herr Meister, ich würde Ihren Vorschlag 

aufgreifen - mit den Autoren sprechen, worin das 

Defizit besteht, auf das dieses Papier hinzielt. 

Vielleicht kann man das anders halten als über 

ein solches Papier.  

Vorsitzender Ralf Meister: Herr Thomauske.  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Falls Teile des Pa-

piers übernommen werden sollten, würde ich 

den Vorschlag machen, den ersten Satz zu über-

nehmen, auf der zweiten Seite die beiden Ab-

sätze vor 7.1.1 und den zweiten Absatz auf der 

Seite 7 bis zu dem Schräggedruckten. Das sind 

die Teile, die aus meiner Sicht neutral und im 

Sinne der Aufgabe eigentlich verstehbar sind und 

ohne die entsprechende Belehrung auskommen 

und das, was wir gemacht haben, einigermaßen 

umreißen.  

Vorsitzender Ralf Meister: Das ist schon eine dif-

ferenzierte Möglichkeit, wenn wir das Gespräch 
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mit den Autoren suchen, welche Punkte man 

noch in den Bereich implementieren könnte. Ich 

sehe das nicht, wie Sie, Herr Jäger. Es gibt aber 

wahrscheinlich eine multiple Argumentation zur 

Grundlegung dieses Papiers, glaube ich.  

Eine dieser Fragen ist sicherlich auch die Debatte 

über das Nationale Begleitgremium gewesen. An 

dieser Stelle könnte - das würde ich auch sagen - 

ein Satz, ein kleiner Absatz hilfreich sein. Denn 

an bestimmten Punkten gab es in der öffentlichen 

Debatte eine Kritik, was wird dort nun installiert 

und wie weit soll diese Form der Partizipation   

oder der Beteiligung vielleicht sogar ein Aushe-

belungselement sein für demokratische Verfahren 

oder parlamentarische Verfahren. Damit man die-

ses Misstrauen von vornherein außer Kraft setzt, 

könnte der eine oder andere Satz sinnvoll sein.  

Ich nehme den Satz auf der Seite 2: „Repräsenta-

tive Demokratie und Bürgerbeteiligung werden 

nicht als Gegensätze gesehen, …“. Es spräche, 

glaube ich, nichts dagegen, so einen Satz an einer 

Stelle im Eingangsteil zu implementieren. 

Ich würde jetzt tatsächlich mitnehmen, diese 

grundsätzliche Kritik, die wir haben, auch die 

grundsätzliche Kritik an der Notwendigkeit einen 

solchen Vorsatz für unser gesamtes Papier noch 

einmal zu erstellen, und die Frage, ob es einzelne 

kleine Teile gibt, die bei uns in dem Ab-

schnitt 7.1 eventuell Eingang finden können. Ich 

würde so das Gespräch mit Herrn Gaßner suchen. 

Danke schön.  

Wir haben den Punkt Verschiedenes hinten ange-

hängt und Herr Thomauske steht auf und geht. 

Damit ist das Signal gesetzt. Ich danke Ihnen für 

die Konzentration an diesem Nachmittag und 

wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Bis 

überübermorgen.  

 

(Schluss der öffentlichen Sitzung: 16:22 Uhr) 
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Hartmut Gaßner  Ralf Meisterr 


